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Bezeichnungs-Saucen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nur wo Nutella drin ist, steht auch Nutella drauf, sagt das Marketing. 
Wird mit Selbstverständlichkeiten geworben, ist möglicherweise die 
Marketingabteilung ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Oder aber das 
„Selbstverständliche“ ist gar nicht selbstverständlich.

Namen und Bezeichnungen sollten der Klarheit dienen. Oft  genug 
verschleiern sie jedoch. Wenn der „Technische Überwachungsverein“ 
nichts mehr mit Technik zu tun haben muss und auch nicht immer 
angemessen überwacht, wird’s brenzlig (Seite 32). Gleiches gilt, wenn 
die „Schutzgemeinschaft  für allgemeine Kreditsicherung“ nicht richtig 
schützt (Seite 34). Dass das Bundesbauministerium dem Vernehmen 
nach keinen dem Städtebau affi  nen Staatssekretär mehr hat, muss eben-
so bedenklich stimmen wie die Tatsache, dass sich Off ene Immobilien-
fonds heutzutage mehr und mehr verschließen. 

Nun könnte man die Namen ja ändern. Gute Idee. „Geschlossener 
Off ener Fonds.“ Klingt nach mehr. Ein englisch ausgesprochenes 
„N.H.K.“ könnte die altbackene „Nachhaltigkeit“ wieder mit neuem 
Leben erfüllen. Andere Variante: Man passt die ursprünglichen Inhalte 
wieder der Bezeichnung an! Das wird leicht sein bei denen, die sich von 
der Bedeutung ihres Namens eher unbewusst entfernt haben. So wird 
der TÜV ein vitales Interesse daran haben, wieder zu überwachen, die 
Schufa daran, zu schützen. Bei den Off enen Fonds hingegen sieht es 
anders aus. Trotz Verständnis für die Aussetzung der Rücknahme der 
Anteilscheine: Wo „off en“ draufsteht, muss auch „off en“ drin sein. De 
facto sind die Fonds aber geschlossen. Und wenn sie das weiter bleiben, 
prophezeie ich dem Konstrukt – und nicht nur deren Bezeichnung – 
eine weiter schwindende Bedeutung. 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe Weihnachten, 
Glück und Erfolg im neuen Jahr. Wir werden Ihnen auch dann wieder 
Spannendes  zu berichten haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen.

Ihr
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Top-Thema: Wohnungsüberlassung bei Scheidung 

Die Betriebskosten sind in der letzten Dekade stark 
gestiegen. Größter Kostentreiber war die Energie. 
Häufi g entscheidet die Höhe der Betriebskosten über 
die Marktchancen eines Gewerbeobjekts. Entspre-
chend viel wird über Green Building und Nachhal-
tigkeit diskutiert. Der Beitrag geht der Frage nach, 
wie sich die Betriebskosten bei konventionellen Ge-
bäuden und bei Glasbauten entwickelt haben, und 
was welche energetischen Maßnahmen tatsächlich 
bringen.

Jede dritte Ehe in Deutsch-
land wird geschieden. Doch 
welche Auswirkungen hat 
eine Scheidung auf das Miet-
verhältnis über die Ehewoh-
nung? Anstelle des früheren 
gerichtlichen Zuweisungs-
verfahrens gibt es seit 1. 
September 2009 eine zivil-
rechtliche Anspruchsgrund-
lage für die Wohnungsüber-
lassung. Wie sich nach der 
Neuregelung die Rechtslage 
bezüglich der Wohnung dar-
stellt, wenn sich Ihre Mieter 
scheiden lassen, lesen Sie in 
diesem Top-Thema.
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Top-Thema:
Betriebs kosten ab rech nung

Alle Jahre wieder: Die Betriebs-
kos tenabrechnung steht vor der Tür. 
Eine korrekte Abrechnung zu erstel-
len, ist für Vermieter und Verwalter 
eine schwierige und undankbare, aber 
auch wichtige Aufgabe. Denn nur mit 
einer ordnungsgemäßen Abrechnung 
können Nachzahlungen gefordert 
werden. Der BGH hat in jüngster Zeit 
auch wieder einige wichtige Entschei-
dungen zu diesem Thema getroffen. 
Was Sie beachten müssen, um eine 
ordnungsgemäße Betriebskostenab-
rechnung zu er s tellen, lesen Sie in 
diesem Top-Thema.

Top-Thema: Betriebs- und Nebenkosten-
entwicklung bei Gewerbeimmobilien

... Januar 2010

Im Online-Bereich der „Immobilien-
wirtschaft“ fi nden Sie unsere Down-
loads zu den aktuellen Ausgaben. 
Dort können Sie alle im Heft ange-
kündigten Arbeitshilfen und Markt-
übersichten herunterladen. Um den 
Online-Bereich zu erreichen, klicken 
Sie in der linken Navigationsleiste des 
Portals auf „Immobilienwirtschaft“.

Checkliste:
Neuvermietung einer Wohnung
In dieser Checkliste ist die Neuvermie-
tung einer Wohnung in prozessuale 
Schritte zerlegt. Damit ist eine konti-
nuierliche und lückenlose Bearbeitung 
möglich. 

Neue Downloads im Januar:
Checkliste: Hausmeisterkosten – 
Was ist umlagefähig
Bei der Betriebskostenposition „Haus-
meister“ gibt es vielfach Streit darü-
ber, ob die auf den Mieter umgelegten 
Kosten angemessen sind. Mit dieser-
Checkliste wird Ihnen diese Prüfung 
erleichtert.

Haufe-Online-Seminar: Umgang mit 
schwierigen Wohnungseigentümern
Dienstag, 15. Dezember 2009, 15:00 
Uhr, 89,- Euro.  Schwierige Wohnungs-
eigentümer kosten viel Zeit, Nerven 
und Geld. Beim Umgang mit solchen 
Eigentümern dürfen sich Verwalter 
nicht in die Defensive drängen lassen. 
Wie Sie mit schwierigen Wohnungs-
eigentümern gelassen und souverän 
umgehen, erfahren Sie in diesem 
Online-Seminar. 
Referent: Rechtsanwalt Peter-Dietmar 
Schnabel

Neue Downloads
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In den vergangenen neun Monaten ist 
ein sinkendes Mietniveau von 3,5 Pro-
zent registriert worden. Zum Jahresende 
setzt sich die Zurückhaltung in den Bü-
romärkten weiter fort. Aberdeen Research 
rechnet mit einem Sinken der Spitzen-
mieten bis ins Jahr 2010. Spätestens 2011 
sei wieder mit einem steigenden Mietni-
veau zu rechnen. Allerdings seien Mieter 
in dieser Zeitspanne eher bereit — anstelle 
von Flächenwechseln — Mietvertragsver-
längerungen von ein bis zwei Jahren an-
zugehen. Dies habe zur Folge, dass sich 
Spitzenmieten bis zu -9,5 Prozent (Frank-
furt) in 2010 entwickeln werden. Auch 
der Umsatz sank: Die großen deutschen 
Bürozentren verbuchten einen Umsatz-
rückgang (Vermietung und Transaktionen 
an Eigennutzer) von durchschnittlich  
30 Prozent im Jahresvergleich. Jedoch mit 
unterschiedlichen Quartalsergebnissen der 
einzelnen Städte. Während beispielsweise 
Frankfurt durch den Deutsche Bahn-Deal 
(72.000 m2) nur im ersten Quartal gut 
performte, zeigte München zwei ausgegli-
chene Quartale und erzielte den höchsten 
Halbjahresumsatz (Zirka 265.000 m2).

Aberdeen Research rechnet mit einem 
Sinken der Spitzenmieten bis ins Jahr 2010. 
Spätestens 2011 sei an deutschen Büro-
standorten wieder mit einem steigenden 
Mietniveau zu rechnen.

*Spitzenmieten p.a. in Euro/m2  

(beruhend auf den Erkenntnissen des 3. Quartals 2009)

**Prognose: Mietveränderung in den Jahren 2009–2012
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Der Einzelhandel befi ndet sich in den saturierten Ländern Westeuropas vor seiner 
größten Herausforderung. Vorbei sind die Zeiten, als die Menschen nur Hunger 
nach Nahrung, nach Konsum, nach prestigeträchtigen Labels hatten. Eine zuerst 
älter werdende und später auch schrumpfende Bevölkerung, die Abwanderung 
der Konsumenten ins Internet, die Sehnsucht nach Werten, Verlässlichkeit und 
Authentizität, gleichzeitig aber nach Erlebnis, eine sich öffnende Schere zwischen 
ärmeren und reicheren Bürgern, das sind die Herausforderungen, mit denen der 
immer unberechenbarere Konsument Produzenten und Handel vor eine schwere 
Herausforderung stellt. Hinzu kommen Aspekte wie Sinnkrise, Sinnsuche, Werte-
verlust, Wertewandel und Trends wie Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wellness.

Die Welt ist komplizierter geworden, und das bekommt der Handel zu spüren. 
Das war für den außenstehenden Beobachter die zentrale Erkenntnis beim Be-
such des German Council Congress in Berlin bei der Lektüre der Studie „Shopping-
Center 3.0 – Wie die Handelsimmobilie von morgen zum Wohnzimmer der Stadt 
wird“. Die Shopping-Center-Branche hat die Chance, zum Trendsetter zu werden, 
als Trüffelschwein des Einzelhandels gleichsam neue Erkenntnisse umzusetzen 
und davon zu profi tieren. Denn der Mikrokosmos Einkaufszentrum eignet sich 
dazu viel besser als ein einzelner Laden in einer Fußgängerzone. Nachhaltig-
keit und demografi scher Wandel dürften unbestritten die größten Herausforde-
rungen sein. Die bei manchen als Einkaufsmaschinen verschrieenen Shopping-
Center können an Reputation gewinnen, wenn sie diese Themen in all ihren 
Facetten besetzen. Spannend wird vor allem sein, wie Nachhaltigkeit bei älteren 
Einkaufs-Centern umgesetzt wird.

Die Lupe am Einkaufswagen allein ist es nicht, was einem Shopping-Center 
das Prädikat „seniorengerecht“ verleiht. Vielleicht ist sie sogar kontraproduktiv, 
denn bekanntlich wollen wir alle alt werden, aber nicht alt sein. Nicht stigma-
tisieren, sondern (möglichst unbemerkt) helfen, vor allem aber entsprechende 
Warenangebote und Erlebniswelten schaffen, dürfte die Antwort sein.

Der besonders von der Krise gebeutelte Londoner Büroimmobilienmarkt 
verbessert laut Feri Euro Rating seine Position im Vergleich mit anderen 
europäischen Standorten. Feri Euro Rating bewertet den Büroimmobilien-
markt in London aktuell mit „B“ und sieht die Stadt in den kommenden 
Jahren als Standort mit überdurchschnittlichem Potenzial für Immobilien-
investitionen. Das europäische Rating von Feri wird derzeit angeführt von 
den osteuropäischen Metropolen Warschau, Bratislava und Prag. 

BÜROIMMOBILIEN

Markt in London stabilisiert sich langsam

Shopping-Center als 
Trendsetter
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ENERGIEVERBRAUCH

EU verschärft Energiesparregeln

Hausbesitzer in der Europäischen Union 
müssen sich erneut auf verschärft e Ener-
giesparregeln einstellen. Darauf haben 
sich Vertreter der Mitgliedsstaaten, der 
Europäischer Kommission und des Euro-
pa-Parlaments geeinigt. Neubauten, die 
ab dem Jahr 2021 errichtet werden, müs-
sen eine hohe Energieeffi  zienz aufweisen 
(„Nahe-Null-Standard“) und zu einem 
Großteil mit erneuerbaren Energien 
versorgt werden. Auch bei größeren Re-
novierungen oder Sanierungen müssen 
Gebäude an die verschärft en Standards 

angepasst werden. Für öff entliche Bauten 
soll die Regelung bereits zwei Jahre vor-
her gelten. Verschärft  werden sollen auch 
die Regelungen zum Energieausweis. 
Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass der 
Energiekennwert künft ig in Wohnungs-
anzeigen veröff entlicht werden muss. 

Das Europa-Parlament muss der 
Neuregelung noch zustimmen, womit zu 
Beginn des kommenden Jahres zu rech-
nen ist. Die Mitgliedsstaaten haben dann 
zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in natio-
nales Recht umzusetzen.

Neubauten müssen zukünftig mehr mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt werden. 

Immobilien-Kompass – Veranstaltungen, Termine 2010

4.3.–5.3. Weimarer 
Baurecht tage, Weimar, 
www.esw-deutschland.de

4.3.–6.3 Münsteraner 
Verwaltertage, Münster,
www.verwaltertreff-
ratingen-ev.de
 
9.3.–11.3. Facility-Manage-
ment, Frankfurt am Main, 
www.mesago.de
 
16.3.–19.3. Mipim, Cannes, 
www.mipim.com

Dubai World besitzt seit den Boomjahren 
weltweit zahlreiche Topimmobilien. An-
gesichts der jüngsten dramatischen Ent-
wicklungen in Dubai mehren sich Speku-
lationen über bevorstehende Notverkäufe. 
Immobilieninvestoren träfen derzeit Vor-
kehrungen, um bereit zu sein, falls sich der 
mit etwa 60 Milliarden Dollar verschuldete 
Staatsfonds entschlösse, Teile seines Im-
mobilienbestands zu versilbern, berichtet 
die „Financial Times“. 
(Birgitt Wüst)

FINANZKLEMME

Dubai: Es drohen 
Notverkäufe

Januar März April-Mai

12.1.–16.1. DEUBAU, Essen, 
www.deubau.de
 
14.1.–16.1. Sprengnetter-
Jahreskongress, Fulda,
www.sprengnetter.de
 
26.1.–27.1. CIMMIT, 
Frankfurt am Main,
www.cimmit.de
 

Februar 

1.2.–3.2. Quo Vadis, Berlin,
www.heuer-dialog.de

6.2. Kölner 
Verwaltungs forum, Köln, 
www.vnwi.de
 
9.2.–10.2. 
KOMCOM Nord, Hannover, 
www.komcom.de

19.2.–21.2. Immobilienmesse, 
Leipzig, www.immobilien-
messe-leipzig.de

15.4. RICS-Focus,
Berlin, www.ricseurope.
eu/deutschlandBerlin
 
4.5.–5.5. KOMCOM Süd, 
Karlsruhe,
www.komcom.de

4.5.–6.5. AngaCable; 
Köln,
www.angacable.com 

6.5.–7.5. Handelsblatt-
Jahrestagung, Berlin, 
www.immobilien-
forum.com

6.5.–7.5. 
BFW Immobilien 
Kongress, Berlin, 
www.wohnungs-
verwalter.de

18.5.–20.5. 
Real Vienna, 
Wien, 
www.realvienna.at

19.5.–21.5. Aareon-
Kongress, 
Garmisch-Partenkirchen, 
www.aareon.com

„Die Koalition sollte die vereinbarte No-
vellierung des Mietrechts in den kom-
menden Wochen einleiten.“ So kom-
mentiert Rolf Kornemann, Vorsitzender 
der Bundesvereinigung Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft  und Präsi-
dent von Haus & Grund Deutschland, 
Äußerungen der Vorsitzenden der FDP-
Bundestagsfraktion, Birgit Homburger. 
Sie hatte in einem BILD-Interview die 
Vereinbarung aus dem Koalitionsver-
trag bestätigt, die Kündigungsfristen im 
Mietrecht einander anzugleichen.

NOVELLIERUNG DES MIETRECHTS 

Branche begrüßt 
FDP-Äußerungen
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9.9.–11.9. 
Deutscher 
Verwaltertag, 
Nürnberg, 
www.ddiv.de16.9.–17.9. 

German Council, 
Berlin Congress, 
www.gcsc.de

4.10.–6.10. 
Expo Real, 
München, 
www.exporeal.net

7.10.–10.10. 
RenExpo,
Augsburg,
www.renexpo.de

17.11.–19.11. 
Mapic, 
Cannes, 
www.mapic.com

Einzelhandelsimmobilien sind dem 
Immobiliendienstleister Savills zufolge 
dieses Jahr bei Investoren in Deutschland 
besonders beliebt. Mehr als ein Drittel 
des gewerblichen Transaktionsvolu-
mens in Deutschland entfalle hierauf. 
Entscheidende Faktoren für Investoren 
seien die üblicherweise langen Mietver-
träge und das relativ gesunde Konsum-
klima in Deutschland. Laut Savills er-
wirtschaft en Einzelhandelsimmobilien 
mit mehreren Mietern in 1a-Lagen eine 
stabile Rendite. So würden für Ladenfl ä-
chen in klassischen Einkaufszentren in 
Hamburg und Berlin Monatsmieten von 
90 Euro pro Quadratmeter erzielt. Die 
Spitzenmieten in 1a-Einzelhandelslagen 
in Frankfurt lägen bei mehr als 250 Euro, 
in Berlin bei 230 Euro und in Hamburg 
bei 190 Euro. Obwohl die Einzelhändler 
in Deutschland laut Savills nach wie vor 
positiv gestimmt sind, blieben sie auf-
grund einer gewissen Unsicherheit am 
Arbeitsmarkt jedoch vorsichtig in ihren 
Erwartungen.

STUDIE

Einzelhandelsimmobilien 
bei Investoren beliebt

Sind nach wie vor eine Bank für 
Inves toren: Einzelhandelsimmobilien. 

HOTELMARKT 

Investments sinken in der Krise deutlich

Der deutsche Hotelinvestmentmarkt be-
kommt die Wirtschaft skrise deutlich zu 
spüren. Das Transaktionsvolumen von 
Januar bis Oktober 2009 sank im Vor-
jahresvergleich um 75 Prozent. Dies be-
richtet Jones Lang LaSalle (JLL). Nach 
zehn Monaten weist der Hotelinvest-
mentmarkt in Deutschland im Jahr 2009 
demnach ein Transaktionsvolumen von 
245 Millionen Euro auf. Das entspricht 
einem Minus von 75 Prozent gegenüber 
dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.  
Bis Ende Oktober wurden lediglich neun 

Einzeltransaktionen mit einem Inves-
titionsvolumen von mindestens zehn 
Millio nen Euro registriert. Dabei trat nur 
einmal ein ausländischer Investor auf den 
Plan. Portfoliotransaktionen fanden gar 
nicht statt. Für das Gesamtjahr rechnet 
JLL mit einem Volumen von deutlich un-
ter 500 Millionen Euro und damit einem 
Rückgang von mindestens 50 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. JLL zufolge zeigt 
der Markt trotz des Volumenrückgangs 
jedoch gegenüber dem Vorjahr erste An-
zeichen einer marginalen Erholung. 

10.6.–12.6. 
WOWEX, 
Köln, 
www.wowex.de

10.6.–12.6. 
IVD Immobilientag, 
Mainz,
www.ivd.net

Juni-Juli September Oktober November

Fo
to

: S
ol

ar
si

ed
lu

ng
 a

m
 S

ch
lie

rb
er

g,
 F

re
ib

ur
g;

 II
R/

Va
rn

ho
rn

; R
ee

d 
Ex

hi
bi

tio
ns

 M
es

se
 W

ie
n 

(C
) 

w
w

w
.c

hr
is

tia
n-

hu
sa

r.c
om

; K
em

pe
r’

s 
Jo

ne
s 

La
ng

 L
aS

al
le

 R
et

ai
l

In den vergangenen Wochen schwankten die Werte der Immobilienaktien an der 
Deutschen Börse munter hin und her. Mal ging es steil bergauf – und nur wenige 
Tage später waren die Kurse bereits wieder auf Talfahrt. „Wie gewonnen, so 
zerronnen”: Mit diesem Zitat lässt sich die aktuelle Entwicklung an der Börse am 
besten beschreiben. 

Immobilienaktienmarkt

Ein munteres 
Auf und Ab der Kurse

Die Schlusskurse der europäischen Immo-
bilienaktien sind wöchentlich abrufbar unter

www.immobilienwirtschaft.de
Stand 23.11.2009
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Das Immobilienmarkenberatungsunter-
nehmen Premise Brand+ hat in Zusam-
menarbeit mit der Frankfurter Agentur 
MPG Solutions und dem Property Ma-
gazine untersucht, welche Marken in der 
Immobilienwirtschaft  am beliebtesten 
sind. Mithilfe einer repräsentativen On-
line-Befragung wurden über 300 Marken 
der Immobilienwirtschaft  bewertet und 
die wertvollsten Marken der Branche be-
stimmt. Die Ergebnisse der Studie und 
die Top-Marken haben die Initiatoren der 
Studie in einem Buch zusammengefasst. 
Das Buch „Die wertvollsten Immobilien-
marken – Das Markenranking der Immo-
bilienwirtschaft “ kann unter www.immo-
bilienmarkenaward.de bestellt werden.

IMMOBILIENMARKEN

Studie ermittelt 
Markenkompass

Nimmt ein Vermieter Veränderungen an 
einem Gebäude vor, die zu einer Steige-
rung von Geräuschimmissionen führen, 
führt das nicht zu einem Mangel, wenn 

die Geräusche auch nach der Verände-
rung innerhalb der geschuldeten Grenz-
werte liegen. BGH, Urteil vom 23.9.2009, 
VIII ZR 300/08

Das Wohnprojekt Silberado in Stuttgart, 
das Einkaufszentrum Wilhelm-Galerie in 
Ludwigsburg und das Bildungs- und Ver-
sorgungszentrum des Klinikums Stutt-
gart sind die innovativsten Immobilien 
in der Metropolregion Stuttgart. Alle drei 
erhielten den zum zweiten Mal verge-
benen Immobilien-Award des Verbands 
IWS Immobilienwirtschaft  Stuttgart e.V. 
Für den Immobilien-Award hatten sich 
insgesamt 32 Objekte beworben.

IMMOBILIEN-AWARD

Preis für innovative 
Projekte in Stuttgart

Ein im Auft rag des Bundesverbands 
Freier Immobilien- und Wohnungsunter-
nehmen (BFW) erstelltes Gutachten äu-
ßert erhebliche Zweifel, ob das geänderte 
Erbschaft steuerrecht mit dem Grundge-
setz vereinbar ist. Die Unterscheidung 
zwischen vermieteten Wohn immobilien 
und anderen vermieteten Gewerbe immo-
bilien sei nicht nachvollziehbar.  

ERBSCHAFTSTEUER

BFW-Gutachten 
äußert Zweifel

PLASSMANNS BAUSTELLE

Neue Geräuschkulissen

LOGISTIK

Lagerfl ächenmarkt robuster als erwartet

ner Untersuchung des Immobilienbera-
tungsunternehmens Jones Lang LaSalle 
nahezu auf Vorjahresniveau. Der Um-
satz (Vermietungen und Eigennutzer) 
an Logistikfl ächen belief sich im dritten 
Quartal 2009 auf 892.000 Quadratmeter, 
nach 723.000 Quadratmeter im zweiten 
Quartal. Damit wurden seit Jahresbeginn 
2009 deutschlandweit 2,6 Millionen Qua-
dratmeter umgesetzt. Im Vergleichszeit-
raum 2008 waren es 2,7 Millionen Qua-
dratmeter. Erhebliche Rückgänge gab es 
dagegen bei den Vermietungen, die 2008 
mit einem Anteil von 74 Prozent den 
Markt noch deutlich dominierten. Die 
Big-5-Ballungsräume mussten im Vor-
jahresvergleich des Zeitraums Januar bis 
September einen Rückgang der Umsätze 
um 13 Prozent auf insgesamt eine Million 
Quadratmeter verkraft en. 

Trotz angespannter Konjunkturlage zeigt 
sich der deutsche Lagerfl ächenmarkt 
erstaunlich robust. Der Umsatz in den 
ersten drei Quartalen 2009 liegt laut ei-

Der Umsatz bei Logisitikfl ächen liegt 
derzeit nahezu auf Vorjahresniveau. 
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IMMOBILIENBEWERTUNGEN

Preise nähern sich an

ausgewerteten Verkäufe Abweichungen 
von weniger als zehn Prozent. In Frank-
reich lag dieser Wert bei 50 Prozent, und 
in den Niederlanden wurde in 62 Prozent 
der Fälle eine Abweichung von unter zehn 
Prozent registriert. Damit hat sich in allen 
vier Ländern der Abstand zwischen dem 
ermittelten Wert der Immobilie und dem 
realisierten Kaufpreis im Vergleich zur 
letzten Untersuchung verringert.

Die Genauigkeit von Immobilienbewer-
tungen hat sich laut einer Studie der IPD 
Investment Property Databank und der 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS) in Deutschland, den Niederlan-
den, Frankreich und Großbritannien ver-
bessert. Immer öft er weichen der erzielte 
Verkaufspreis und die letzte Bewertung 
kaum voneinander ab. In Deutschland und 
Großbritannien gab es bei 60 Prozent der 

Das Image der Immobilienwirtschaft hat bislang kaum unter der Wirtschafts-
krise gelitten. Ein Grund hierfür ist der Wertewandel, der in den vergangenen 
Jahren stattgefunden hat. Wegbereiter für diesen Wertewandel ist die Initiative 
Corporate Governance (ICG), die seit 2002 einen maßgeblichen Beitrag zu mehr 
Transparenz und damit Vertrauen leistet. So hat die Initiative beispielsweise 
Grundsätze für die ordnungsmäßige Geschäftsführung der Immobilienwirtschaft 
aufgestellt. Solche Corporate-Governance-Regeln haben mit dazu beigetragen, 
dass die deutsche Immobilienwirtschaft heute besser dasteht als die Immobi-
lienwirtschaft in vielen anderen Ländern. Allerdings befi ndet sich das Thema 
Corporate Governance in einem kontinuierlichen Prozess, der ständig fortgeführt 
werden muss. 

Der nächste Schritt aus Sicht des ZIA: Die Bemühungen um Corporate Go-
vernance müssen künftig vor allem um den Aspekt der Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) erweitert werden. Dabei übernehmen Unternehmen freiwillig 
gesellschaftliche Verantwortung, die sich in konkreten Handlungen niederschla-
gen soll. Auch hier sind viele Unternehmen der Immobilienbranche mit gutem 
Beispiel vorangegangen: Sie unterhalten Stiftungen oder engagieren sich im 
sozialen Bereich. CSR ist allerdings mehr als nur soziales Engagement – es ist 
Wirtschaften unter den drei Gesichtspunkten ökonomischer, ökologischer und so-
zialer Nachhaltigkeit. Wenn es der deutschen Immobilienwirtschaft gelingt, dies 
in ihrem Wertesystem und Verständnis von Corporate Governance zu verwurzeln, 
dürfte das nicht nur das Vertrauen in die Arbeit und die Manager in der Immobi-
lienwirtschaft weiter stärken. Es dürfte auch dazu beitragen, dass die deutsche 
Immobilienwirtschaft weiterhin erfolgreich sein wird. 

Mehr soziale Verantwortung

Präsident des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss

Kommentar

Andreas Mattner

„Da ist mehr drin.“

www aareon de

Auch wer gut ist,
kann noch besser wer-

den. Die Integrierten Services
von Aareon helfen Wohnungs-

unternehmen, Genossenschaften,
kommunalen Gesellschaften, Haus-

verwaltungen, industrieverbundenen
Unternehmen und Finanzinvestoren, wirk-
lich alle Optimierungspotenziale auszu-
schöpfen – unabhängig davon, mit welchem
IT-System sie arbeiten. Denn in den Services
stecken 50 Jahre Branchenexpertise. Infor-
mieren Sie sich jetzt. Im Internet, telefo-
nisch (0800-0227366) oder direkt in einer
unserer Niederlassungen.

Ein Unternehmen der Aareal Bank

www.aareon.com

R Anzeige MehrDrin 73x280 RZ indd 1 19 12 2008 11:35:16 Uh
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Immobilienfondsgesellschaft 
seit 1999 an. In seinen 
Verantwortungsbereich fallen 
das Fondsmanagement, die 
Portfoliostrategie, Finanzen und 
Beteiligungen sowie Marketing 
und Kommunikation. Gleich-
zeitig ist Dr. Kutscher Leiter des 
Immobiliensegments innerhalb 
der Union Investment Gruppe.

Uwe Rempis wird 
neuer Head of Asset 
Managment Northern 
Europe bei LaSalle

Uwe Rempis wurde zum Head 
of Asset Management Northern 
Europe von LaSalle Investment 
Management bestellt. Er zeich-
net bereits für das Asset-Ma-
nagement mehrerer deutscher 
und europäischer Fonds in der 
Region Nordeuropa verantwort-
lich. Der 40-jährige Rempis 
ist seit 2007 bei LaSalle. Er ist 
Mitglied der Royal Institution 
of Chartered Surveyors (MRICS) 
und Immobilienökonom (ebs).

Stefan Borgelt folgt 
bei der Westinvest auf 
Wolfgang Schwanke

Wolfgang Schwanke (62) hat 
die Geschäftsführung der 

der Tishman Speyer Properties 
Deutschland GmbH, wo er für 
den Opern Turm zuständig war 
und zuletzt als „Head of Design 
& Construction in Germany“ 
fungierte. 

Ira von Cölln neue 
Bundesgeschäfts-
führerin beim BFW

Ira von Cölln wird neue Bundes-
geschäftsführerin des Bundes-
verbands Freier Immobilien- 
und Wohnungsunternehmen 
e.V. (BFW). Die 36-Jährige tritt 
die Nachfolge von Alexander 
Rychter an. Von Cölln ist 
Rechtsanwältin und Steuerbera-
terin und seit 2006 für den BFW 
als Referentin für Finanzen und 
Steuern tätig. 

Dr. Reinhard Kutscher  
neuer Geschäftsführer 
der Union Investment 
Real Estate

Dr. Reinhard Kutscher wur-
de zum Vorsitzenden der 
Geschäftsführung der Union 
Investment Real Estate GmbH 
bestellt. Der 55-Jährige war 
bisher Sprecher der Geschäfts-
führung. Dr. Kutscher gehört 
der Führung der Hamburger 

Hannes Truntschnig  
neuer Aufsichts-
ratsvorsitzender bei 
Strabag Property and 
Facility Services

Hannes Truntschnig ist neuer 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
beim Immobiliendienstleister 
Strabag Property and Facility 
Services. Der 53-Jährige ist seit 
1981 in unterschiedlichen Po -
sitionen für die Strabag-Gruppe 
tätig und seit 1995 im Vorstand 
des Konzerns. Truntschnig über-
nimmt das Amt von Dr. Gerhard 
Niesslein, der sein Mandat und 
den Vorsitz des Aufsichtsrats 
niederlegt, um sich auf seine 
Aufgaben als Sprecher des 
Vorstands der IVG zu konzen-
trieren.

Gerhard Hilke neu 
in der Geschäfts-
führung bei IVG 
und Airrail

Gerhard Hilke ist in die Ge-
schäftsführung der IVG Asset 
Management GmbH und in die 
Geschäftsführung der Airrail 
Center Frankfurt Verwaltungs-
gesellschaft mbH & Co. Ver-
mietungs KG eingetreten. Der 
56-Jährige war seit 2007 bei 

KÖPFE
„ Die Straße zum Erfolg ist lang. Wer sie einschlägt, 
sollte sie auch bis zum Ende gehen.“ 
Unbekannter Autor

Hannes Truntschnig Ira von Cölln Dr. Reinhard Kutscher Uwe Rempis Stefan Borgelt

Westinvest verlassen und ist in 
den Ruhestand getreten. Seine 
Aufgaben übernimmt Stefan 
Borgelt. Schwanke war 20 Jahre 
für die Westinvest Gesellschaft 
für Investmentfonds mbH, eine 
Kapitalanlagegesellschaft des 
Deka Bank-Konzerns, tätig. 
Stefan Borgelt (50) arbeitet seit 
fast zwölf Jahren für den Deka- 
Bank-Konzern im Immobili-
enfonds-Geschäft. Seit 2007 
war er Chief Risk Offi cer und 
Mitglied der Geschäftsführung 
der Westinvest.

Jochen Friedrich & 
Peter Rieck als Auf-
sichtsräte der HSH 
Nordbank abberufen

Der Aufsichtsrat der HSH Nord-
bank AG hat Jochen Friedrich 
und Peter Rieck als Vorstän-
de abberufen. Hintergrund 
ist ein Rechtsgutachten der 
Kanzlei Freshfi elds Bruckhaus 
Deringer. Der Aufsichtsrat der 
HSH Nordbank hat die Kanzlei 
ermächtigt, das Gutachten den 
Parlamentarischen Unter-
suchungsausschüssen der 
Hamburger Bürgerschaft und 
des schleswig-holsteinischen 
Landtags zur Verfügung zu 
stellen. Fo
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Deutsche institutionelle Investoren in-
teressieren sich eher für Wohn- als für 
Büroimmobilien. Dies geht aus einer von 
Feri Euro Rating durchgeführten Umfra-
ge hervor. Demnach möchten Investoren 
Wohnimmobilien in ihren Portfolios 
tendenziell eher übergewichten. Dage-
gen ist das Interesse an Büroimmobilien 
derzeit eher verhalten. Außerdem kon-
zentrieren sich Investoren bei Wohnin-
vestments auch nicht ausschließlich auf 
Deutschland. 23 Prozent der befragten 
Investoren würden zwar in Deutschland 
investieren, 19 Prozent jedoch in Frank-
reich, 19 Prozent in Skandinavien und 
jeweils 13 Prozent in Zentraleuropa und 
Asien. Zusammengenommen haben laut 
Feri 28 aufgelegte Geschlossene Wohn-
immobilienfonds 1,5 Milliarden Euro 
investiert und planen zusätzlich Investi-
tionen in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. 
Das potenzielle Investitionsvolumen 
beträgt somit mehr als das Vierfache 
der bereits getätigten Investitionen und 
mehr als das Doppelte des für 2009 zu 
erwartenden Gesamtumsatzes. 

INVESTITIONEN

Institutionelle Investoren 
bevorzugen Wohnungen

Die Stadt Hamburg hat sich mit dem 
niederländischen Investor Hanzevast 
weitgehend über den Rückkauf des Gän-
geviertels geeinigt. Einem Bericht des 
„Hamburger Abendblatts” zufolge soll 
die Stadt dem Investor eine Summe von 
gut zwei Millionen Euro geboten haben. 
Unter anderem 150 Hamburger Archi-
tekten hatten für den Erhalt des Areals 
als preisgünstiges Künstlerviertel ap-
pelliert. Hanzevast wollte das Gebiet in 
ein Quartier mit Büros, Geschäft en und 
hochpreisigen Wohnungen verwandeln.

HAMBURG

Gängeviertel soll 
erhalten bleiben

Auch im Oktober ist der Hauspreisin-
dex (HPX) leicht angestiegen, um 0,16 
Prozent auf 96,52 Punkte. Vor allem die 
Apartmentpreise haben den Gesamtin-
dex gestärkt. Laut Hypoport AG, die den 
Hauspreisindex monatlich ermittelt, blie-
ben die Preise für Neubauten fast unver-
ändert, Bestandshäuser legten leicht zu. 
Zum ersten Mal seit vergangenem Juli sei 
der Anstieg von allen drei Teilindizes mit-
getragen worden. Der Hypoport zufolge 
sprechen die aktuellen Kaufk onditionen 
für den Erwerb von Wohnimmobilien. Die 
langsame Erholung der wirtschaft lichen 
Gesamtlage stärke das Vertrauen der Käu-
fer in künft ige Wertstabilität. Die Immo-
bilienbranche erwarte außerdem nach-
haltig positive Impulse von den Signalen 
der neuen Bundesregierung. Hinweise zur 
Steigerung der Wohneigentumsquote, zur 
Förderung von Sanierungsmaßnahmen 
und zur Änderung des Mieterschutzge-
setzes sprächen für eine Vitalisierung des 
Markts, so Hypoport. Allerdings sei kurz-
fristig weiterhin von stabilen Werten in 
allen drei Teilsegmenten auszugehen.

IMMOBILIENPREISE

Hauspreisindex im 
Oktober gestiegen

Das Gängeviertel bleibt der Künstlerszene.
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Dirk Labusch, Freiburg

Die RICS wird weltweit eine neue Orga-
nisationsstruktur, die „New Governance“, 
umsetzen. Davon sind alle nationalen RICS-
Verbände betroffen. Zukünftig wird es sechs 
sogenannte World Regions geben, darunter 
RICS Europe, zu der Deutschland gehört. Orga-
nisatorisch ist die RICS bislang in Deutschland 
ein eingetragener Verein. Das ist eine deut-
sche Besonderheit, die in der historischen 
Entwicklung begründet ist. Mit einer neuen 
Organisationsform ist die Plattform eines ein-
getragenen Vereins nicht länger notwendig.

Jörg Schwagenscheidt FRICS war bis zum 
3. Dezember stellvertretender Vorsitzender 
der RICS Deutschland. Er äußert sich zur 
neuen Organisationsstruktur der Royal 
Institution of Chartered Surveyors.

Herr Schwagenscheidt, die Sitzung des 
Governing Council, des höchsten Gre-
miums der RICS, hätte am 23. Novem-
ber in London über wichtige Th emen 
entscheiden sollen …  
Schwagenscheidt: … etwa darüber, ob 
es für die Besetzung der Regionalboards 
künft ig ein Nominierungsverfahren ge-
ben sollte, ein Wahlverfahren, an dem 
nur die regionalen Mitglieder stimmbe-
rechtigt wären oder eine Mischung von 
beidem.

Warum ist diese Entscheidung nicht ge-
fallen?
Schwagenscheidt: Das Governing Coun-
cil hat die Entscheidung getroff en, weitere 
Gremien der RICS mit einzubeziehen.

Wann wird sie nun kommuniziert?
Schwagenscheidt: Ich denke, eine bal-
dige Entscheidung tut not, schon um die 
Mitglieder nicht weiter zu verunsichern. 
Es sind so viele falsche Informationen 
in der Welt. Ich würde die Frist deshalb 
nicht nach Monaten, sondern eher nach 
Tagen und Wochen bemessen wollen ...

Auch die Entscheidung, ob die einzel-
nen Nationalverbände aufgelöst wer-
den? 

Schwagenscheidt: Die grundsätzliche 
Entscheidung zur Einführung von New 
Governance ist gefallen. 

Was hat eigentlich zur Gründung der 
deutschen Sektion geführt?
Schwagenscheidt:  Die rechtliche Grund -
lage der deutschen Sektion ist historisch 
gewachsen. Die RICS war zunächst sehr 
stark im angelsächsischen Raum vertre-
ten. Später entwickelten sich individuell 
Nationalverbände. Allerdings ist diese 
Entwicklung weltweit völlig unterschied-
lich verlaufen.

Warum kommt es denn nun zur Aufl ö-
sung?
Schwagenscheidt: Weil irgendwann klar 
wurde, dass extrem individuelle Ver-
bandsformen nicht zur Form eines ein-
heitlichen Weltverbands passen.

Und warum passiert das alles gerade 
jetzt?
Schwagenscheidt: Hintergrund war, 
dass es in den Anfangsjahren kein Kon-
zept eines systematischen Wachstums ge-
geben hat und jetzt in einer Studie, in die 
auch Deloitte eingebunden war, heraus-
gefunden wurde, dass unter anderem die 
haft ungs- und steuerrechtlichen Risiken 

Jörg Schwagenscheidt FRICS: „Individuelle Verbandsformen
passen nicht zur Form eines einheitlichen Weltverbands.“ 

einer nicht einheitlichen Organisation 
unkalkulierbar wurden.

Das alles kommt nicht überraschend?
Schwagenscheidt: Nein. Die Diskussion, 
die RICS weltweit neu aufzustellen, wird 
schon länger geführt. Und es ist dabei 
auch immer klar gewesen, dass es für 
den deutschen Nationalverband Verän-
derungen geben würde. Allerdings hat 
der Vorstand das bisher noch nicht nach 
außen getragen, da wir zunächst inten-
siv über mögliche Sonderlösungen für 
Deutschland mit den RICS-Gremien dis-
kutiert haben.

Operativ geht alles weiter wie bisher
Interview mit

Jörg Schwagenscheidt 

Neue Organisationsstruktur
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Was ändert sich denn wirklich?
Schwagenscheidt: Wir hatten bisher einen 
Budgetierungsprozess, der immer schon 
über Brüssel lief. Wir haben bis jetzt nie 
eigenständig Hochschulen akkreditieren 
können. Wir hatten bisher auch keine ei-
genen APC-Regeln, sondern waren schon 
immer in den Weltverband eingebunden. 
Ich glaube deshalb nicht, dass New Gover-
nance maßgeblichen Einfl uss auf das täg-
liche Verbandsleben in Deutschland haben 
wird. Abgesehen vielleicht von der Frage 
der Vorstandswahlen.

Es wird wieder einen Vorstand geben? 
Schwagenscheidt: Ja, wenngleich nicht 
im vereinsrechtlichen Sinne. Ich gehe 
aber von einer gewissen Kontinuität der 
handelnden Personen aus. Das wäre die 
vernünft igste Lösung.

Was gilt für die Niederlassung in Frank-
furt?
Schwagenscheidt: Die Mitarbeiter der 
jetzigen Geschäft sstelle würden bei der 
Niederlassung angestellt sein und nicht 
bei einem deutschen Verein. Das dürft e 
aber alles sein. Operativ dürft e alles so 
weitergehen wie bisher.

Eine Geschäft sführerin wird es natur-
gemäß nicht mehr geben?
Schwagenscheidt: Im vereinsrechtlichen 
Sinne natürlich nicht, aber warum keine 
Niederlassungsleiterin? Ich hoff e, dass 
uns alle Mitarbeiter, die ja wirklich einen 
hervorragenden Job machen, in der Ge-
schäft sstelle erhalten bleiben.

Wichtig ist, dass RICS Deutschland 
aus der Sache unbeschädigt heraus-
kommt …
Schwagenscheidt: Ja natürlich, aber das 
gibt der Motivation für eine neue Organi-
sationsform eine hohe Legitimation, denn 
niemandem ist daran gelegen, Strukturen 
aufzubauen, die später nicht funktio-
nieren. Die Erfolgsstory in Deutschland 
liegt ganz maßgeblich an dem großen 
freiwilligen Engagement der Mitglieder, 
die in Ausschüssen, Regionalgruppen 
und als Prüfer etc. tätig sind, ebenso wie 
an der professionellen Mannschaft  in der 

Geschäft sstelle. Dabei arbeiten alle Mit-
glieder ehrenamtlich. 

Sind Sie da so sicher? 
Schwagenscheidt: Unsere Mitglieder 
kön  nen stolz auf das sein, was sie aufge-
baut haben. Das wirft  man nicht leicht-
fertig weg. 

Die Hauptargumente des zurückgetre-
tenen Vorstandsvorsitzenden Uli Jacke 
waren der Verlust von Identität, der 
Verlust von Wahlmöglichkeiten ...
Schwagenscheidt: Dafür fehlt mir aber 
im Moment der Nachweis. Ich selbst tue 
mich schwer, mich ausschließlich über 
die Defi nition einer rechtlichen Hülle 
zu identifi zieren. Solch ein Konstrukt 
lebt nur von den Mitgliedern und ihren 
Aktivitäten! Die Erfolgsstory von RICS 
Deutschland ist wie gesagt darin zu be-
gründen, dass wir eine sehr engagierte 
Mitgliederstruktur haben. Ich glaube und 
hoff e nicht, dass durch die Änderung der 
rechtlichen Organisationsform das Enga-
gement leidet.

Hat der eingetragene deutsche RICS-
Verein etwas, was die nun entstehende 
Organisation nicht hat?
Schwagenscheidt: Nicht, wenn sich un-
sere Mitglieder weiter wie bisher engagie-
ren. Es gibt keinen erkennbaren Grund, 
das „tägliche“ Verbandsleben einzu-
schränken, indem z. B. Veranstaltungen 
wie der RICS-Fokus nicht mehr durchge-
führt würden.

Sie werden nicht mehr für den Vorstand 
kandidieren. Warum nicht?
Schwagenscheidt: Das hat nichts mit 
„New Governance“ zu tun, das war schon 
lange aus privaten Gründen geplant. |

Royal Institution of Chartered Surveyors

www.ricseurope.eu/deutschland

www.haufe.de/shop/immobilien

Erleben Sie es selbst! Mit der „ImmobilienVer-
waltung plus 2010“ von Haufe sparen auch
Sie Zeit und Geld. Erledigen Sie Ihre Arbeit mit 
nur einer Software. Und finden Sie zudem alle
wichtigen Verwalter-Informationen schnell,
permanent aktualisiert und rechtssicher.

Tel.: 0180/55 55 691 
(0,14 g/Min. aus dem dt. Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise. 
Ein Service von dtms.) 

Ich bin schon bei Haufe.

Was könnten Sie alles
machen, wenn Sie plötz-
lich mehr Zeit hätten?

Jetzt neu!

Ich bin schon bei Haufe.

8142-001_ImmVerPlu_73x280 1 30.11.2009 8:51:02 Uhr
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Wohnen im Alter – 
Neue Konzepte gefordert 
Wohnungen und Stadtquartiere. Die Alterung der Gesellschaft wird 
verstärkt das Angebot auf den Wohnungsmärkten beeinfl ussen. Eine 
vom DV begleitete Kommission hat nun Ergebnisse vorgelegt.

Das Durchschnittsalter der deutschen 
Bevölkerung steigt stetig an. Im Jahr 
2025 werden 20,1 Millionen Deutsche 
– also ein Viertel der Gesamtbevölke-
rung – der Altersgruppe der Über-65-
Jährigen angehören. Im Kontext dieser 
Veränderung wird die Gewährleistung 
eines selbst bestimmten und persönlich 
zufriedenstellenden Lebens im Alter zu 
einem notwendigen gesellschaft lichen 
Ziel. Hier kommt der Wohnungs- sowie 
der Städtepolitik im Zusammenwirken 
mit lokalen Wohnungsmärkten eine be-
sondere Rolle zu. Um eine sozial ausge-
wogene und ökonomisch vernünft ige 
Wohnversorgung zu gewährleisten, müs-
sen Bevölkerungsabnahme und Alterung 
frühzeitig als Nachfragefaktoren mit zu-
nehmender Dominanz erkannt und ent-
sprechend aufgegriff en werden.

Erste Anstrengungen in dieser Hin-
sicht wurden bereits unternommen. 
Der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestags hat am 20. November 2008 
die Förderung des seniorengerechten 
Wohnens als Teil des Maßnahmenpakts 
„Wachstum und Beschäft igung“ der 
Bundesregierung beschlossen. Ziel des 
Programms „Wohnraum Modernisieren“ 
ist es, mithilfe zinsverbilligter Darle-

Bereich Beratung und Öff entlichkeitsar-
beit einen wesentlichen Schwerpunkt der 
Wohnraumanpassung darstellen sollte, 
um eine frühzeitige Einleitung von Um-
baumaßnahmen zu unterstützen. 

Deutscher Verband ruft 
Kommission ins Leben

Der Deutsche Verband hatte die Kom-
mission „Wohnen im Alter“ auf Anre-
gung des BMVBS ins Leben gerufen. 
Der Kommission gehörten Vertreter des 
Bundes, der Länder und Gemeinden, 
der Wohnungs- und Kreditwirtschaft , 
der Bundesvereinigung Spitzenverbände 
der Immobilienwirtschaft , von Haus & 
Grund, des Deutschen Mieterbunds, der 
Bauwirtschaft , der Genossenschaft en, 
Architekten, Wohlfahrtsverbände, der 
KfW-Bankengruppe sowie der Wissen-
schaft  an. Den Vorsitz hatte die ehema-
lige Vorstandssprecherin der KfW-Ban-
kengruppe, Ingrid Matthäus-Maier, inne. 
Die Kommission wurde vom Kuratorium 
Deutsche Altenhilfe wissenschaft lich be-
gleitet. Ziel war es, praxisrelevante Ar-
beitsergebnisse, Lösungsvorschläge und 
Handlungsempfehlungen zur 17. Legisla-
turperiode vorzulegen und der Politik an 
die Hand zu gegeben. Die Kommission 
hatte ihre Arbeit am 5. Dezember 2008 
in Berlin aufgenommen. Die Ergebnisse 
wurden auf der Jahrestagung des Deut-
schen Verbands am 6. November 2009 in 
einer öff entlichen Veranstaltung vorge-
stellt und diskutiert.

Unter www.deutscher-verband.org 
kann als weitere Information zum Th e-
ma der Kommissionsbericht beim Deut-
schen Verband erworben werden. |

hen, Maßnahmen zur Reduzierung von 
Barrieren in bestehenden Gebäuden für 
Selbstnutzer und Vermieter zu fördern. 

Um die Anpassung des Wohnungs-
bestands an die Bedürfnisse älterer 
Menschen zielgerichtet weiter auszubau-
en, hat sich die Kommission „Wohnen 
im Alter“ des Deutschen Verbands der 
Aufgabe angenommen, entsprechende 
quantitative sowie qualitative Konzepte 
zu erarbeiten. Auf der Grundlage von 
Analysen der regionalen und lokalen 
Marktentwicklung sowie der staatlichen 
und gesellschaft lichen Rahmenbedin-
gungen wurden Anpassungskonzepte 
diskutiert, die auch dem Aspekt des qua-
litätsvollen, kostengünstigen, umwelt-
gerechten Bauens im Bestand eine hohe 
Bedeutung beimessen. 

Auch Veränderungen in 
Stadtquartieren erforderlich

Ergebnis der Kommissionsarbeit sind 
Handlungsempfehlungen, die die Ent-
wicklung altersgerechter Standards 
ebenso berücksichtigen, wie die An-
passung der Bauordnungen der Länder, 
den klugen Umgang mit dem Miet- 
und Wohn eigentumsrecht, Aspekte der 
Heimgesetzgebung, die Optimierung 
staatlicher Förderprogramme und Ver-
änderungen in der Steuerpolitik. 

Insbesondere hat die Kommission 
herausgestellt, dass es bei der Th ematik 
„Wohnen im Alter“ nicht nur um den 
Umbau von Wohnungen, sondern auch 
um bauliche Anpassungsmaßnahmen im 
Wohnumfeld und in den Stadtquartieren 
gehen muss. Außerdem geht aus der Ar-
beit der Kommission hervor, dass der 

Ingrid Matthäus-Maier, Vorsitzende der Kommission „Wohnen im Alter“, sowie Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Wohnungswesen“ des Deutschen Verbandes

Ingrid Matthäus-Maier
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für uns.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ  Ort

Telefon  E-Mail

Prämien-Bestell-Nr. 3096432

Kontonummer  BLZ

Name der Bank

Datum, Unterschrift

Bestell-Nr. A06228_DIR

Ja, ich habe einen Abonnenten geworben. Bitte schicken 
Sie meine Prämie, die PHILIPS Kaffeepadmaschine „Senseo New 
Generation“, an folgende Adresse. Ich erhalte meine Prämie, 
selbst wenn ich kein Immobilienwirtschaft Abonnent bin.

Ja, ich abonniere Immobilienwirtschaft für mind. 1 Jahr 
zum Preis von 128,- ¤ inkl. MwSt. und Versand. 
Das Jahresabonnement kann ich jeweils mit einer Frist von 
4 Wochen zum Ablauf eines Bezugsjahres schriftlich beenden.

Ich zahle

 per Rechnung

bequem per Bankeinzug

Per Post: Haufe Service Center GmbH
Postfach, 79091 Freiburg

WN 01917051

�

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ  Ort

Telefon  E-Mail

Leser werben Prämie sichern Coupon abschicken

Der neue Abonnent darf innerhalb der letzten 6 Monate nicht Bezieher von Immobilienwirtschaft gewesen sein. Das Prämienangebot gilt nicht bei Eigen- oder Umbestellun-

gen, Geschenk-, Gutschein-, Studenten- oder Ausbildungsabonnements. Sie erhalten die Werbeprämie innerhalb von 4 Wochen nach Bezahlung des neuen Abonnements.

Per Fax: 0180/50 50 441*
*0,14 m/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms. 

Dicke Prämie 
für Sie.
PHILIPS Kaffeepadmaschine 
„Senseo New Generation“ 

 besonderes Kaffeebrühsystem für ein rundes Aroma
 feine, leckere Crema
 höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
 großer Wassertank für 8 Tassen (1,2 Liter)
 1 oder 2 Tassenzubereitung
 schnelles Aufheizen in nur 30 Sek.
 alle abnehmbaren Teile 
spülmaschinenfest
 Farbe: schwarz (Pianolack)
 Leistung: ca. 1.450 Watt

(Lieferung erfolgt ohne Gläser)
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Knapp 15 Monate nach dem Lehman-Crash haben die Folgen 
der Finanzmarktkrise Deutschlands Büromärkte fest im Griff : 
Von den rund 300 Millionen Quadratmeter Bürofl äche des 
Landes stehen derzeit 22 Millionen leer, das heißt, zirka acht 
Prozent. In anderen Zahlen ausgedrückt: Geht man von einer 
durchschnittlichen Miete von acht Euro pro Quadratmeter für 
diese Flächen aus, bedeutet das für die Vermieter Einnahme-
verluste, oder wie es in der Branche heißt, Opportunitätserträge 
in Höhe von etwa 2,1 Milliarden Euro.  Eine schöne Summe 
Geldes, die  nicht in den Kassen der Eigentümer –  Versiche-
rungen, Immobilienfonds, Immobilien-AG oder anderen Un-
ternehmen – landet. 

Vorsicht B- und C-Standorte: 
Der Abschwung kommt erst noch  
In den „Großen Sieben“ – München, Stuttgart, Hamburg, 
Frankfurt, Berlin Düsseldorf und Köln –, wurden im ersten 
Halbjahr 2009 rund 1,1 Millionen Quadratmeter Bürofl äche 
neu vermietet. „Prognosen gehen bis zum Ende des Jahres von 
2,7 Millionen Quadratmeter aus, aber ich denke, die werden 
wir wohl kaum erreichen“, sagt Detlef Breitzke, Senior Vice Pre-
sident Real Estate Management Strabag GmbH. Der Manager 
rechnet damit, dass die Prognose um etwa 20 Prozent nach un-
ten korrigiert werden muss: „Vielleicht werden 2,2 Millionen 
Quadratmeter neu vermietet.“ Das heißt: Deutlich weniger als 
in den Vorjahren. Laut Jones Lang LaSalle sind die Bürofl ä-
chenumsätze im Vergleich zu 2008 zwischen 20 und 30 Prozent 
zurückgegangen. Die höchsten Leerstände stellt das Beratungs-
unternehmen mit 13,3 Prozent in Frankfurt und in Düsseldorf 
(12 Prozent) fest; die größten Anstiege des Leerstands habe 
es in Hamburg (plus 13 Prozent) und in Düsseldorf (plus 17 
Prozent) gegeben.

Interessant dabei ist, dass die „Big Five“ nur 92 von 300 
Millionen Quadratmeter auf sich vereinen. 145 Millionen Qua-

Auf einen Blick

› Aktuell 22 Millionen Quadratmeter leer stehende Bürofl äche im 
Land heißen für Vermieter Verluste von 2,1 Milliarden Euro. 

› Ursache ist der konjunkturelle Einbruch. Die Realwirtschaft redu-
ziert Flächen. Neue Mietgesuche werden zurückgestellt. Nur bei  
Kleingesuchen ist die Nachfrage noch stabil. 

 
› Es herrscht ein Mietermarkt. Incentives seitens der Vermieter sind 

an der Tagesordnung.

› Es punkten die Vermieter, die einem Unternehmen passgenaue 
Flächen zu dessen aktueller Geschäftslage anbieten können. 

› Zumeist ist die Fortsetzung eines bestehenden Mietverhältnisses 
deutlich attraktiver als die Rekrutierung eines neuen. 

› Die Tendenz geht dabei angesichts der raren Nachfrage nach Flä-
chen zu möglichst langfrisitigen Mietverträgen, um nachhaltige 
Cashfl ows zu sichern. 

Kleine Geschenke
Vermietungsmanagement. Die Gewerbemieter sind verunsichert, gleichzeitig 
haben Eigentümer Finanzierungsprobleme. Auch wenn die Verträge noch 
laufen: Jetzt ist Zeit für Verhandlungen. Incentives können dabei die 
Interessen beider Seiten berücksichtigen.  

Titelthema

Birgitt Wüst, Freiburg 
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dratmeter Mietfl äche im gewerblichen Bereich entfallen auf 
die 125 größten deutschen Städte, und in diesen sogenannten 
B- und C-Standorten liegt das Minus derzeit „erst“ bei zwölf 
Prozent. „Dort ist der Abschwung noch nicht angekommen“, 
sagt Breitzke. Allerdings geht er davon aus, dass sich auch diese 
Städte nicht von der allgemeinen Entwicklung werden abkop-
peln können. 

Der Leerstand wird 2010  
weiter ansteigen
Dass der Trend sich zeitnah dreht, steht nicht zu vermuten, un-
geachtet der ersten Anzeichen einer konjunkturellen Erholung. 
Denn der Arbeitsmarkt und damit auch die gewerb-
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lichen Immobilienmärkte, insbesondere der Bürofl ächenmarkt, 
hinken der gesamtwirtschaft lichen Entwicklung erfahrungsge-
mäß mit einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren hinterher. 
Experten gehen davon aus, dass der Leerstand auch 2010 noch 
einmal steigen wird. 

Incentives sind 
indirekte Preisnachlässe  
„2010 soll das BIP um 1,5 Prozent zulegen“, sagt Breitzke und 
verweist darauf, dass bei einem Wirtschaft swachstum in dieser 
Größenordnung die Leerstände immer noch zunehmen werden. 
„Erst ab einem BIP-Wachstum von zwei Prozent und mehr stellt 
sich ein Beschäft igungseff ekt ein und damit eine zunehmende 
Nachfrage nach Bürofl ächen.“ Bei der Frage, auf welches Ni-
veau der Leerstand im kommenden Jahr steigen wird, will sich 
der Strabag-Experte indes nicht festlegen: „Das wäre ein Blick 
in die Glaskugel.“ Eines steht fest: Für die Immobilienbesitzer 
dürft e die Durststrecke vorerst noch anhalten. 

Bei weiter steigenden Leerstandsquoten und sinkenden 
Mieten zeigen sich die Vermieter, um ihre Flächen zu füllen, 
Interessenten gegenüber sehr entgegenkommend. Es herrscht 
eindeutig ein Mietermarkt: Sogenannte Incentives sind an der 
Tagesordnung, wenngleich man am Markt inzwischen diskreter 
von „Mietpaketen“ spricht. Zu diesen „Packages“ zählen bei-
spielsweise mietfreie Zeiten, also indirekte Preisnachlässe. Da-
neben aber auch die Übernahme von Um- und Ausbauarbeiten, 
der Einbau von Sonderausstattungen wie etwa einer ausgefeil-
ten Konferenztechnik oder spezielle Sicherheitsvorkehrungen, 
streng genommen alles Sache der Flächennutzer. „Das ist alles 
Geld, über das man hier redet“, sagt Rainer Hamacher, Head of 
Offi  ce Letting bei der DTZ Tie Leung GmbH. Doch wirklich 
neu sei dieses „Entgegenkommen“ der Immobilieneigentümer 
an die Mieter nicht, sagt der Experte. Seiner Erfahrung nach 
bedeuten 20 Jahre Bürovermietungsmarkt 17 Jahre Mieter-
markt. „Herrscht einmal Vermietermarkt, dann maximal für 
ein halbes Jahr – und schon hat sich die Welt wieder gedreht.“ 
Oberfl ächlich betrachtet gestaltet sich die Lage in der Tat ähn-
lich wie in jeder Tiefphase des ganz normalen Schweinezyklus. 
Doch die Krise am Büromarkt ist dieses Mal nicht durch eine 
Überproduktion ausgelöst, sondern vom konjunkturellen Tief, 
in das die sogenannte Realwirtschaft  nach der Finanzmarktkrise 
stürzte. Und die „Realwirtschaft “ braucht kaum neue Flächen. 
Im Gegenteil: Viele Unternehmen wollen, oder besser, müssen 
Flächen reduzieren. 

Vor allem Großkunden sind 
momentan stark preissensibel  
„Die Unternehmen agieren derzeit sehr vorsichtig, und da-
ran wird sich auch in den kommenden Monaten nicht viel 
ändern“, berichtet Ferdinand Rock, Leiter Vermietungsabtei- Fo
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lungen Deutschland bei Jones Lang LaSalle. Er spricht von ei-
ner „Abwartehaltung“: „Viele Mieter sind verunsichert, da sie 
ihren Bedarf in den nächsten drei bis fünf Jahren nur schlecht 
prognostizieren können.“ Ähnliches berichtet Klaus Franken, 
CEO Catella Property Group, über die Nachfragerseite: „Früher 
gaben die Personalvorstände der Unternehmen bei der Anmie-
tung von Bürofl ächen den Ton an. Man befürchtete, dass gute 
Leute abwandern könnten, wenn die Büros zu klein oder nicht 
attraktiv genug seien.“ Inzwischen habe sich das Blatt gedreht: 
„Jetzt diktieren die Finanzvorstände, drängen aufs Sparen und 
verweisen auf die Flächennebenkosten.“ 

Dass sich der Vermietungsmarkt deutlich geändert hat, ist 
auch bei Eigentümern und Projektentwicklern zu hören. Auf-
grund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung ihres 
Unternehmens würden Mietgesuche immer wieder zurückge-
stellt, berichtet Rainer Eichholz, Geschäft sführer der Hochtief 
Projektentwicklung. „Der Vermietungsmarkt wird derzeit von 
Kleingesuchen getragen, hier ist die Nachfrage stabil.“

Das Vermietungsgeschäft wird 
anstrengender
Der Anteil von Großnutzern, also Unternehmen, die über 
10.000 Quadratmeter anmieten, am Bürofl ächenumsatz im 
laufenden Jahr macht laut Jones Lang LaSalle nur etwa 20 
Prozent aus; konkret ging es dabei um 17 (!) Mietvertragsab-
schlüsse. „Ein Kennzeichen bei Großkunden ist defi nitiv eine 
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Dass eine Entscheidung erst nach einem halben Jahr getroff en 
wird, sei keine Seltenheit. Verträge über einen Zeitraum von 
zehn Jahren würden kaum noch geschlossen. Die Gespräche 
mit potenziellen Mietern seien länger, die Anforderung an die 
Ausdauer der Vermietungsmanager höher als früher. Ähnliches 
bestätigt auch Catella-Chef Franken: „Das Vermietungsgeschäft  
ist anstrengender geworden.“  

Immobilienwirtschaftliche 
Unternehmensberatung ist gefragt
Während man früher schnell aufgehängt hat und warten konn-
te, bis ein neuer Interessent anruft , gibt man sich heute sehr viel 
mehr Mühe, beschreibt Strabag-Manager Breitzke die Verän-
derung. Wenn jetzt einer der wenigen Interessenten anrufe, 
müsse schließlich alles stimmen. Dabei könne es um relativ 
banale Fragen gehen („Ist alles sauber?“, „Macht alles einen 
gepfl egten Eindruck?“), aber auch um die Einrichtung von 
Musterbüros.  „Die Nutzer sind in den seltensten Fällen Immo-
bilienprofi s: Ihre Vorstellungskraft  ist, was die Auft eilung und 
Gestaltung von Flächen angeht, begrenzt“, stellt der Manager 
fest. Außerdem höre man mehr zu, was der Mieter will, oder 
versuche, dessen Wünsche zu ermitten. Hilfreich dabei sei der 
„Attraktivitätsindex“, eine Benchmark, die die Strabag vor zwei 
Jahren entwickelt habe: „Wir fragen nach: Wonach beurteilt ein 
Mieter seine Büros und welcher Stellenwert kommt den ein-
zelnen Kriterien zu?“ Catella-Chef Franken empfi ehlt genaues 
Zuhören auch in anderer Hinsicht. Die meisten Mieter beschäf-
tigten sich nur alle paar Jahre mit dem Th ema und könnten oft  
nicht von sich aus die konkreten Anforderungen an Fläche, 
Ausstattung, Eff ektivitätskriterien formulieren. Die Auswahl 
der für sie geeigneten Objekte falle nicht leicht. „Nur Angebote 
zusenden, reicht schon lange nicht mehr aus“, sagt der Makler. 
Um einem Unternehmen passende Flächen anbieten zu kön-
nen, müsse man tief in sein Geschäft  „eintauchen“. Im 

Rainer Hamacher, 
Head of Offi ce Letting bei 
der DTZ Tie Leung GmbH. 
„Wirklich etwas Neues sind 
die Incentives der Immo-
bilieneigentümer an die 
Mieter nicht.“ 

Detlef Breitzke, 
Senior Vice President 
Real Estate Management 
Strabag GmbH. „In den 
B- und C-Standorten ist 
der Abschwung noch nicht 
angekommen.“

Klaus Franken, 
CEO Catella Property Group. 
„Aktuell diktieren die 
Finanzvorstände der Unter-
nehmen. Sie drängen aufs 
Sparen und verweisen auf 
die Flächennebenkosten.“ 

Das meint der Markt 

|
Fortsetzung auf Seite 25

Rainer Eichholz, 
Geschäftsführer Hochtief 
Projektentwicklung. 
„Der Vermietungsmarkt 
wird derzeit von Klein-
gesuchen getragen, hier 
ist die Nachfrage stabil.“

Durststrecke. Zu viel 
freie Fläche bedeutet 
eine Herausforderung 
an Durchhaltevermö-
gen und Kreativität. 

stärker ausgeprägte Preissensibilität als bei Kleinkunden“, so 
Rock. „Die Entscheidungsprozesse können bei Großgesuchen 
aufgrund der Tragweite und des Investitionsvolumens länger 
dauern als bei kleineren Gesuchen.“ Zwischen Erstkontakt und 
Mietvertragsabschluss könnten bei Großgesuchen bis zu zwei 
Jahre ins Land gehen. 

Doch auch bei der Vermietung von kleineren Flächen ist 
Geduld gefragt. „Firmen mit 40 bis 50 Mitarbeitern denken, 
ehe sie  1.000 Quadratmeter Bürofl äche anmieten, inzwischen 
viel länger nach als früher“, sagt Strabag-Manager Breitzke. 
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Bürofl ächenmarkt. Nur wenn exakte 
Marktkenntnisse mit den derzeitigen 
Mieterwünschen abgeglichen werden, 
können anstehende Vertragsverlängerungen 
zum beiderseitigen Vorteil sein. 

Herr Rock, was können die Vermieter 
derzeit am ehesten tun, um Mieter zum 
Bleiben zu bewegen oder neue Mieter 
zu fi nden?
Rock: Ein einfaches Patentrezept, um 
nachhaltige Vermietungserfolge zu ga-
rantieren, gibt es nicht. So lösen gerin-
gere Mietkosten, die in vorgezogenen 
Mietvertragsverlängerungen garantiert 
werden, defi nitiv nur einen Teil der Pro-
bleme. Wichtig für den Vermieter ist 
daher ein konkretes Briefi ng durch den 
Mieter, um anschließend ein auf den 
Nutzer zugeschnittenes Paket zu schnü-
ren.

Wie lauten aktuell die zentralen Er-
folgsfaktoren im konjunkturanfälligen 
Vermietungsgeschäft  von gewerblich 
genutzten Immobilien?
Rock: Von ganz zentraler Bedeutung ist 
und bleibt die umfassende Marktkennt-
nis. Die exakte Kenntnis von Bürofl ä-
chenangebot, -umsatz und -nachfrage 
ermöglicht dem Vermieter, seine Ver-
handlungsposition und damit auch den 
richtigen Mietpreis zu bestimmen. Da-
rüber hinaus zeichnen sich unabhängig 
vom Konjukturzyklus erfolgreiche Ver-
mieter durch Flexibilität und  Kreativität 
aus.

Muss das Vermietungsmanagement 
neben Preisargumenten zurzeit  denn 
stark andere Instrumente als Mietanreiz 
nutzen, um aus der Masse der Anbieter 
herauszuragen?
Rock: Der Mietpreis ist bei weitem 
nicht der allein ausschlaggebende Pa-

rameter für den suchenden Mieter. Der  
moderne Vermieter muss vor-
nehmlich auf die konkreten Mieter-
wünsche eingehen. Weitaus wich-
tiger als ein niedriger Mietzins ist 
oft  die Flexibilität im Hinblick auf 
Mietfl äche und  Mietvertragslaufzeit. 
Weitere nicht zu vernachlässigende   
Punkte sind Investitionen in die In-
frastruktur des Gebäudes. Denn 
die Steigerung der Gebäude- und 
Aufenthaltsqualitäten ist ein gewichtiges 
Vermietungsargument.

Welche Strategien empfehlen Sie den 
Vermietern in aktuellen Verhand-
lungen zur nächsten Mietvertragsver-
längerung? 

Rock: Generell halten wir überhaupt 
nichts von übertriebenen taktischen 
Vorgehensweisen bei anstehenden Ver-
handlungen. Es gibt zudem auch keine 
vorgefasste Checkliste, nach der man 
vorgehen sollte. Es ist das off ene und  
konstruktive Gespräch mit dem jewei-

ligen Kunden, das an erster Stelle steht. 
Denn wir wollen die wahre Motivation 
des Mietinteressenten beziehungswei-
se des Bestandsmieters erfahren. Daher 
sind hier weitgehend sehr individuelle 
Lösungen gefordert. 

Welche konkreten Anforderungen stel-
len sich besonders seit Beginn der Krise 
an die Kompetenz und Qualifi kation 
der Mitarbeiter von Gewerbefl ächen-
Vermietern? 
Rock: Es gibt auf diesem komplexen Ge-
biet kein konkretes Berufsbild für eine 
Qualifi kation. Wir sehen allerdings in 
der Praxis, dass langjährige Erfahrung 
und Seniorität enorm an Bedeutung ge-
winnen.

„ Wichtig für den Vermieter ist ein konkretes Briefi ng durch den 
Mieter, um anschließend ein auf den Nutzer zugeschnittenes 
Paket zu schnüren. Und nur die exakte Marktkenntnis erlaubt dem 
Vermieter dabei, seine Verhandlungsposition zu bestimmen.“

„Wichtig ist das off ene Kundengespräch“
Interview mit

Ferdinand Rock
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„Mietkostensenkung löst nur einen Teil der Probleme“, meint der 
Leiter Vermietungsabteilungen Deutschland Jones Lang LaSalle.
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Grunde handele es sich um eine „immobilienwirtschaft -
liche Unternehmensberatung“. 

Für viele ist die Schmerzgrenze 
bereits erreicht

Doch nicht nur das Neuvermietungsgeschäft  hat sich ge-
ändert. Angesichts der Marktlage bemühen sich immer mehr 
Vermieter um die Bestandssicherung und richten ihr Augen-
merk verstärkt auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Mieter. 
Anscheinend war dies nicht immer so. „Für manchen Inves-
tor bedeutete ein Mieter doch kaum mehr als ein Eintrag in 
einer Excel-Tabelle“, erinnert sich Franken mit Blick auf viele 
Investoren, die nur schnell durchhandeln wollten. „Der Markt 
ändert sich selten aufgrund der Motivation seiner Teilnehmer, 
sondern aufgrund von Notwendigkeiten“, resümiert der Catel-
la-Chef. „Erst wenn die Schmerzschwelle ein kritisches Niveau 
erreicht, ändern sich Verhaltensweisen.“ 

Dies scheint jetzt der Fall zu sein. JLL-Manager Rock zu-
folge sind derzeit alle Vermieter „enorm gefordert, ihre Werte 
zu stabilisieren“. Vor allem die Unsicherheit auf der Mietersei-
te erfordere eine „enorme Flexibilität und Kreativität“ auf der 
Vermieterseite. Der Mieterbetreuung komme daher erhebliche 
Bedeutung zu: „Große Vermieter haben daher Key-Accounts 
für Bestandsmieter und  Großnutzer implementiert.“ 

Für den Vermieter sei die Mieterpfl ege über ein aktives Fa-
cility-Management jetzt besonders gefragt, bestätigt Hochtief-
PE-Chef Eichholz: „Vermieter müssen fl exibel reagieren: Sie 
müssen Flächengrößen und Laufzeiten frühzeitig anpassen, um 
die Mieter an sich zu binden.“ Auch gelte es, Investitionen an 
Bestandsimmobilien vorzuziehen, um die Attraktivität der Im-
mobilie und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Auch 
Rock ist der Meinung, dass „viele Vermieter in Zukunft  wohl 
weitere Investitionen für eine intensive  Kundenbetreuung vor-
nehmen müssen“.

Was dies konkret bedeuten könnte, weiß Breitzke zu be-
richten. Er macht ein Beispiel: „Wird neu vermietet, nimmt der 
Vermieter in Kauf, dass der Mieter besondere Ansprüche an 
die Flächen hat, und es ist möglich, dass eine Etage komplett 
entkernt und neu gestaltet wird.“ Die Kosten, die der Vermie-
ter übernimmt, bewegten sich zwischen 15 und 20 Prozent im 
Vergleich zur Wertschöpfung, die über den gesamten Mietzeit-

| raum erzielt wird. Das heiße konkret: Der Vermieter investiert 
eine volle Jahresmiete; in Einzelfällen auch mehr – je nachdem, 
wie stark die Marktangst an bestimmten Standorten ausgeprägt 
ist. Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Immo-
bilien Chanchen AG (DIC), geht davon aus, dass die Incentives, 
oder betriebswirtschaft lich gesehen, die Rabatte an die Mieter 
deutlich zunehmen werden. Denn in der Regel sei die Fortset-
zung eines Mietverhältnisses „deutlich attraktiver als neue Mie-
ter zu rekrutieren“. 

Die Kunst ist, den Vorteil für beide 
Parteien zu fi nden 
„Wir haben nahezu keine Probleme: Das Vermietungsvolumen 
liegt auf Vorjahreshöhe, auch das Mietniveau wurde gehalten“, 
berichtet Ulrich Bäcker, Leiter Real Estate Management Deka 
Immobilien GmbH. Allerdings räumt auch Bäcker ein, dass 
man sich heute mehr auf die Mieter einlässt, ihnen entgegen-
kommt was Aus- und Umbauten angeht. „Wenn wir einen Ein-
gangsbereich in einem Objekt neu gestalten, leisten wir damit 
ja auch einen Beitrag zum Werterhalt des Objekts.“ Was hier 
anklingt – dass Incentives aktuell durchaus auch für die Ver-
mieterseite von Vorteil sein können, – wird auch von anderer 
Seite bestätigt. Allerdings mit anderen Argumenten. 
Längst nicht alle Vermieter gingen „proaktiv“, das heißt, von 
sich aus, auf ihre Mieter zu, um über in absehbarer Zeit aus-
laufende Verträge zu sprechen, stellt Hamacher fest. „Letzten 
Endes wird aber kein Unternehmen, das den Markt kritisch 
prüft , an Verhandlungen vorbeikommen“, ist der DTZ-Mana-
ger überzeugt.

Flächenreduktion trifft auf
Cashfl ow-Sicherung  
Oft  ginge die Initiative zu den Verhandlungen von der Mie-
terseite aus. Die Nachfrage nach professioneller Beratung bei 
Move-Versus-Stay-Analysen steige. Dabei wird geprüft , unter 
welchen Umständen ein Umzug für ein Unternehmen wirt-
schaft lich sinnvoll und zu welchen Konditionen das Verbleiben 
in den bisherigen Räumen überlegenswert ist. „Nehmen Mie-
ter, deren Verträge in zwei bis drei Jahren auslaufen, Verhand-
lungen mit den Eigentümern der von ihnen genutzten Objekte |

„Eine frühzeitige Thematisierung der Verlängerungs-
option ermöglicht es beiden Seiten, die jeweiligen 

Bedürfnisse zu erörtern und zu einem ausgewogenen, 
gemeinsamen Ergebnis zu kommen.“ 

Ulrich Höller FRICS, Vorstandsvorsitzender der 
Deutsche Immobilien Chanchen AG (DIC)
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Im Jahre 2009 werden am Büromarkt der Region Düsseldorf rund 
236.000 Quadratmeter Bürofl äche neu fertiggestellt. Wie Wulf Aen-
gevelt, geschäftsführender Gesellschafter der Aengevelt Immobilien 
GmbH, mitteilt, waren davon bereits zum Jahresanfang beachtliche 
73 Prozent vorvermarktet. Allerdings handele es sich dabei weniger 
um Neuansiedlungen von Unternehmen als vielmehr vorrangig um 
Tauschfl ächen. Aengevelt geht davon aus, dass aufgrund zahlreicher 
großvolumiger Flächenwechsel, zum Beispiel durch Vodafone und 
Thyssen Krupp, der Bürofl ächenleerstand in Düsseldorf in den nächsten 
Jahren wieder ansteigen wird, zumal sich in der jetzigen konjunktu-
rellen Phase großfl ächige Unternehmensneuansiedlungen nur schwer 
umsetzen lassen. Aus Sicht des Experten stellt sich die aktuelle Situa-
tion für den linksrheinischen Bürostandort „Seestern“ damit besonders 
problematisch dar, das nach dem „Kennedydamm“ das zweite City-
Entlastungsgebiet in Düsseldorf war. 

 Standort unter Druck  › 1961 errichtete Helmut Horten hier als 
Trendsetter zur Verblüffung Aller mit seiner Hauptverwaltung das er-
ste Bürogebäude. In jüngster Zeit war Nutzer der Kern-Liegenschaft 
nach deren umfassender Sanierung unter anderem Porsche bis zum 

Umzug in die Airport City. Heute ist der „Seestern“ mit rund 455.000 
Quadratmeter Bruttogrundfl äche einer der größten Bürostandorte 
der Landeshauptstadt. „Aktuell steht der Standort unter Druck, unter 
anderem aufgrund seiner engen Bebauung und der trotz des U-
Bahnanschlusses immer noch nicht optimalen Infrastruktur“, stellt 
Aengevelt fest.

›  Vorbild: Der Düsseldorfer Hafen „Da die Objekte unterschied-
liche Eigentümer haben, stehen sie nach Auszug in Konkurrenz 
zueinander“, so Aengevelt. Gerade für den Standort „Seestern“ sei 
seines Erachtens ein Gesamtkonzept überfällig, bei dem Stadt und 
alle Objekteigentümer Maßnahmen erörtern und beschließen: „Ziel 
muss es sein, mittels der Ansiedlung von Nahversorgern, trendiger 
Gastronomie, Ausstellungsfl ächen und Flanierzonen eine deutlich 
höhere Aufenthaltsqualität ‚jenseits des Arbeitsplatzes’ zu errei-
chen und damit Nutzer und Anwohner anzusprechen.“ Damit steige 
dann auch bei Unternehmen, die Flächen zur Anmietung am Stand-
ort prüfen, die Akzeptanz, rät der Experte: „Der deutlich teurere 
Hafen hat hier vorgemacht, wie Flächen-Recycling funktioniert und 
ist (mittlerweile) auch abends ein pulsierendes Quartier.“ 

Düsseldorfs Problemkind. Der „Seestern“

auf, kann dies durchaus auf eine Win-Win-Situation für beide 
Parteien hinauslaufen“, gibt DTZ-Manager Hamacher zu be-
denken. „Der Mieter muss angesichts der Konjunkturentwick-
lung unter Umständen Flächen reduzieren und seine Kosten 
senken. Der Vermieter möchte angesichts der raren Nachfrage 
nach Flächen möglichst einen längeren Mietvertrag abschlie-
ßen, um nachhaltige Cashfl ows zu sichern und eventuelle Pro-
bleme auf der Finanzierungsseite gar nicht erst aufk ommen zu 
lassen.“ Kommen die Parteien zusammen, ist beiden geholfen. 
Geholfen ist auch den Beratern. „Da sich unsere Honorare in 
der Regel an den Ersparnissen des Mieters berechnen, stellt die 
Neuverhandlung von Mietverträgen eine schöne Möglichkeit 
dar, Geld zu verdienen“, stellt Hamacher fest. Allerdings sind 
auf Vermieterseite die Handlungsmöglichkeiten oft mals be-

grenzt. Ein Unternehmen, dessen Kreditrahmen schon ausge-
schöpft  ist, wird es schwer haben, die vom Mieter gewünschten 
Aus- oder Umbauten zu realisieren. Denn auch diese müssen 
fi nanziert werden, und viele Banken agieren weiterhin nach 
dem Grundsatz: Besser kein gutes Geld schlechtem hinterher-
werfen.

Hier geht die Schere also deutlich auseinander. Eigenka-
pitalstarke Investoren scheinen hier aktuell ebenso im Vorteil 
wie auf den Transaktionsmärkten. Insbesondere auch deshalb, 
weil die viel beschworene Krise des Vertrauens auch auf den 
Vermietungsmarkt durchschlägt: Mieter möchten sich darauf 
verlassen können, dass die ihnen gemachten Zusagen auch ein-
gehalten werden. Und kaum ein Garant könnte dafür besser 
sein als die Bonität des Vermieters. 

Strukturprobleme  
à la Düsseldorfs 

Seestern löst auch 
das geschickteste 

Vermietungs-
mana gement nicht.
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„Die Erfolgsfaktoren im Vermietungsgeschäft  sind gleich geblie-
ben, allerdings sind diese in den zurückliegenden Jahren von 
einigen Marktteilnehmern vernachlässigt worden“, stellt Rainer 
Eichholz, Geschäft sführer der Hochtief Projektentwicklung 
GmbH, fest. „Es ist die Qualität der Lage und der Immobilie.“ 
Vor allem Nutzungsfl exibilität, Standards und Nebenkosten 
müssten hohen Ansprüchen genügen. Beim Stichwort Qualität 
kommt sofort die Frage der Nachhaltigkeit ins Spiel. Dieses je-
denfalls legen die Ergebnisse einer Studie der Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) nahe. Über 40 Prozent der für den 
Global Commercial Property Sustainability Survey befragten 
Immobilienexperten gaben an, dass das Th ema Nachhaltigkeit 
im zweiten Quartal dieses Jahres für sich und ihre Mandanten 
ein bedeutenderes Th ema war als dies im entsprechenden Vor-
jahreszeitraum der Fall war. Nur zehn Prozent sagten, dass dem 
Th ema in diesem Jahr weniger Aufmerksamkeit beigemessen 
werde. Die Untersuchungen zeigen weiter, dass weltweit die 
Auswirkung auf die Ertragslage von Unternehmen der Anreiz 
ist, sich mit dem Th ema Nachhaltigkeit zu beschäft igen. 

„Im Grunde genommen wirkt die Krise eher förderlich als 
hinderlich: Die Ökonomie bringt die Ökologie voran“, sagt Eich-
holz. „Auch wenn sich das für den einen oder anderen absurd 
anhören mag: Aber je mehr der Rotstift  angesetzt wird, umso 
mehr gerät die Nachhaltigkeit in den Vordergrund.“ Schließlich 
gehe es dabei nicht nur um Investitionskosten: „Denn woran ich 
an dieser Stelle spare, das treibt mir später die Betriebskosten in 
die Höhe.“ Einsparungspotenziale bei geringeren Nebenkosten 
sind laut Eichholz stärkere Argumente denn je. 

Zertifi zierte Gebäude sind begehrt
Vermietungs- und Vermarktungserfolge bei neuen, nach Nach-
haltigkeitskriterien errichteten Bürogebäuden scheinen für Eich-
holz’ Sicht der Dinge zu sprechen. Auch die BIAG Bayerische 
Immobilien AG setzt bei ihrer Exitstrategie auf Nachhaltigkeits-
kriterien. Das Unternehmen errichtet in München aktuell das 
m.pire, ein gemessen an den aktuellen Marktverhältnissen recht 
kühnes Projekt. Denn allein in dem von Helmut Jahn entwor-

Wirtschaft skrise bringt 
Ökologie voran

Green sells. Immer stärker nimmt Nachhaltigkeit Einfl uss auf den Vermietungserfolg. 
Diesen Trend bestätigen die Ergebnisse einer Studie der Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) und das aktuelle Projekt m.pire der Bayerischen Immobilien AG.

fenen Skyline-Tower entstehen 44.100 Quadratmeter Fläche. 
Neben dem 23-geschossigen Hochhaus sind noch vier weitere 
Campusgebäude geplant. Probleme bei der Vermietung werden 
dennoch nicht erwartet. „Das Gebäude ermöglicht eine  fl exible 
Raumauft eilung nach Mieterwünschen“, sagt BIAG-Vorstand 
Karl-Josef Stindt. Ein weiteres Argument, das die Vermarktung 
vereinfachen dürft e, ist die Vorzertifi zierung zum Deutschen 
Gütesiegel Nachhaltiges Bauen in Gold. |

Birgitt Wüst, Freiburg

Vorzertifi ziert mit DGNB-Gold: Der Skyline-Tower in München.
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Herr Klaus, hat das Geschäft smodell 
des Privatbankiers unter der Finanz-
krise gelitten oder hat es von ihr profi -
tiert?
Klaus: Wenn wir für unser Haus Bilanz 
ziehen, stellen wir fest, dass wir mit un-
serem Geschäft smodell sehr gut durch 
die Krise gekommen sind. Alle Banken 
sollten einen Moment innehalten und 
sich fragen, ob ihr Geschäft smodell mit 
der vorhandenen Risikostruktur nach-
haltig profi tabel ist.

Schenkt man Ihnen als Privatbankiers 
jetzt mehr Vertrauen als einer Groß-
bank?
Klaus: Ja, jedenfalls insoweit, dass wir als 
Privatbankiers unsere Kundschaft  über-
zeugen können, dass wir unabhängig 
sind. Deshalb bewegen wir uns auch nur 
auf bestimmten Feldern, wo Größe nicht 
der entscheidende Maßstab ist. Wir haben 
fünf Geschäft sfelder, die sich – je nach 
Marktumfeld – mit jeweils unterschied-
licher Dynamik entwickeln: Asset-Mana-
gement, Corporate Finance, Equities, 
Financial Markets und Private Banking. 
Mit diesen Geschäft sfeldern sind wir gut 
aufgestellt. Für das Bankgeschäft  insge-
samt sehen wir klar den Trend zu mehr 
Sensibilität der Kunden, die großen Be-
darf an verständlichen und transparenten 
Produkten haben, und wir beobachten 
ein gesteigertes Risikobewusstsein.

Welche Trends sehen Sie in den einzel-
nen Sparten Ihres Geschäft s?
Klaus: Im institutionellen Asset-Manage-
ment sehen wir einen klaren Trend zur 
Altersvorsorge und zu Wertsicherungs-
konzepten. Bei Corporate Finance sind 
wieder mehr strategische Investoren ak-

tiv, aber auch Private-Equity-Investoren 
nehmen weiterhin an Transaktionsver-
fahren teil. In der Sparte Equities, also 
Aktien, ist der Markt insgesamt leider 
geschrumpft . Metzler konnte in diesem 
Umfeld aber sogar Marktanteile dazu-
gewinnen. Die Sparte Financial Markets, 
die ich leite, besteht im Wesentlichen aus 
dem Geschäft  mit Anleihen und Devi-
sen. Große Marktteilnehmer ziehen sich 
bei Anleihen zurück; dieser Trend wird 
anhalten, was unserem Geschäft  Auft rieb 
geben wird, da wir in diese Lücke stoßen 
wollen. Im Private Banking haben wir 
einen puristischen Ansatz: Aktien, An-
leihen, Kasse. Das heißt, Konzentration 
auf verständliche, transparente Anla-
geformen. Unsere Kunden haben keine 
toxischen Papiere.

 Das Finanz-Interview von Manfred Gburek

Michael Klaus

Die Trennung von Wohnungsgesellschaften könnte 
für Städte und Gemeinden eine Option sein. Doch der 
Partner der Metzler Privatbank rät hier zur Sorgfalt. 

gehört seit 2005 zu den Partnern der Frank-
furter Privatbank Metzler, für die er seit 1992 
tätig ist. Als Privatbankier gehört das Bank-
haus zu den Gewinnern der aktuellen Wirt-
schaftskrise. Michael Klaus gilt als Fachmann 
für komplizierte Kapitalmarkttransaktionen. 
Er studierte nach der Ausbildung zum Bank-
kaufmann bei der Deutschen Bank Betriebs-
wirtschaftslehre und startete danach seine 
berufl iche Karriere bei der US-Investmentbank 
Salomon Brothers.

Michael Klaus

Serie

Kommunen: Vorsicht vor 
voreiligen Schritten 

28  Finanzen + Steuern
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Haben Sie dadurch auch neue Kunden 
gewonnen?
Klaus: Ja. Wir gewinnen durch unseren 
transparenten Beratungsansatz. Wir 
konzentrieren uns in der Vermögens-
verwaltung darauf, Vermögen möglichst 
über mehrere Generationen zu erhalten, 
statt dem schnellen Geld hinterherzu 
jagen. Als ein Haus, das den Generatio-
nenübergang schon elf Mal geübt hat, 
können wir das den Kunden glaubwür-
dig vermitteln. Wir sind überzeugt, dass 
die gesunde Streuung des Vermögens 
den besten Schutz vor Fundamentalri-
siken bietet, speziell vor Infl ation und 
Defl ation. Gegen Infl ation helfen Sach-
werte, gegen Defl ation Anleihen. Wir 
versuchen, für unsere Kunden jeweils die 
richtige Mischung zu erreichen.

Auch im Immobiliensektor?
Klaus: Unser Corporate Finance gehört 
in Deutschland zu den Marktführern im 
Immobilien-Investment-Banking. Zum 
Beispiel haben wir 2008 mit der LEG die 
größte Immobilientransaktion des Jahres 
abgeschlossen. Wir haben viel Know-
how, was Immobilientransaktionen auch 
im Rahmen von Privatisierung betrifft  . 
Seit Ende des Sommers beobachten wir, 
dass die Immobilienfi nanzierer sich wie-
der in Position bringen.

Gibt es eine Kreditklemme?
Klaus: Heute hat man vor allem bei mit-
telständischen Handwerksbetrieben in 
der Tat den Eindruck, dass Kredite jetzt 
nur noch zu viel ungünstigeren Konditio-
nen oder gar nicht mehr zu haben sind. 
Die Europäische Zentralbank weist uns 
allerdings regelmäßig nach, dass es keine 
Kreditklemme gibt. Die Banken halten 
bereits jetzt in größerem Umfang Eigen-
kapital vor. Da beißt sich manches, etwa 
wenn die Politik verlangt, Banken sollten 
mehr Kredite an die Realwirtschaft  
vergeben, aber gleichzeitig fordert, sie 
müssten mehr Eigenkapital vorhalten. 

Worin sehen Sie die Lösung?
Klaus: Es läuft  zurzeit ganz klar in Rich-
tung höhere Eigenkapitalanforderungen. 
Einerseits haben Banken immer noch 
Zugang zum Eigenkapitalmarkt, den sie 
nutzen werden. Andererseits werden sie 
ihr Eigenkapital in Zukunft  stärken, in-
dem sie hohe Gewinne aufb auen, um sie 
in die Reserven zu stellen. Gleichzeitig 
werden sie Kredite herunterfahren.

In welchem Ausmaß sind Kommunen 
davon betroff en?
Klaus: Sie geraten von mehreren Seiten 
unter Druck. Aufgrund der Rezession 
brechen ihnen auf der einen Seite die 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer weg. 
Auf der anderen Seite haben sie wegen 
der höheren Langzeitarbeitslosigkeit zu-
sätz liche Belastungen aus Hartz IV. Wenn 
sie jetzt auch noch mehr für eine besse-
re Kinderbetreuung ausgeben müssen, 
versteht man, warum die Kämmerer 
dieser Republik unisono in Wehklagen 
ausbrechen. Deshalb haben ja auch die 

drei kommunalen Spitzenverbände sich 
gemeinsam dafür ausgesprochen, dass es 
zu Strukturveränderungen in der Aufga-
benverteilung kommen muss, sogar bis 
zu Grundgesetzänderungen. Hier ist die 
Politik gefordert. Sie muss entscheiden, 
welche Aufgaben die Kommunen über-
haupt noch übernehmen und fi nanzie-
ren sollen. 

Werden sich jetzt also Kommunen im 
großen Stil von ihren Wohnungsgesell-
schaft en trennen?
Klaus: Da gibt es Reserven zu heben. Wir 
raten jedoch zu großer Vorsicht, wenn es 
beispielsweise darum geht, dass man be-
stimmte Teile der Infrastruktur verkauft , 
dann wieder zurückmietet und sich da-
bei in Strukturen verstrickt, die schlim-
me Folgen haben können. Im Zuge der 
Probleme beim großen amerikanischen 
Versicherer AIG haben wir gesehen, dass 
auf einmal auch deutsche Kommunen 
betroff en waren. Hier geben wir den Rat: 
Kämmerer, seid vorsichtig, seht euch ganz 
genau an, was ihr unterschreibt und wel-
che Langzeitwirkungen das haben kann.

Welche Ziele verfolgt die Metzler-Stif-
tung mit ihrem Engagement für soziale 
und karitative Projekte? 
Klaus: Wir konzentrieren uns auf Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen. Vor 
allem das öff entliche Bildungssystem, in 
dem die Schulbildung nicht von der Fi-
nanzkraft  der Eltern abhängt, ist für den 
Fortgang der sozialen Gesellschaft  ganz 
wichtig. Deshalb fördern wir Regelschu-
len und öff entliche Kindergärten. Wir 
untersuchen die Lernfortschritte der 
Kinder im sprachlichen und auch im so-
zialen Bereich. Wir haben uns für eine 
Langzeitstudie mit Schwerpunkt Sprache 
in Hessen eingesetzt, weil Kommuni-
kation die Basis von allem ist. Schon in 
Kindergärten werden Kinder untersucht, 
welche Fortschritte ihre sprachliche 
Entwicklung macht und welche Förder-
maßnahmen sinnvoll sind. Dafür ziehen 
wir immer fachlich qualifi zierte Partner 
heran, und wir versuchen die Eltern ein-
zubinden. Es passiert also viel Positives. 
Leider sind die wenigen negativen Bei-
spiele medienwirksamer. |
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Hat Angela Merkel auch Off ene Immo-
bilienfonds (OIF) auf dem Gewissen? 
Denn die Bundeskanzlerin gab im ver-
gangenen Jahr eine Garantieerklärung 
für die bei Banken und Sparkassen depo-
nierten Kundeneinlagen. Seitdem sind 
Anleger scharenweise aus Geldmarkt-
fonds und Off enen Immobilienfonds in 
die als sicher geltenden Einlagen gefl o-
hen. Es begann bei Sparkassen, Volks- 
und Raiff eisenbanken und ging bis zu 
den Filialen der Großbanken einschließ-
lich der inzwischen zum Teil verstaat-
lichten Commerzbank. Geldmarktfonds 
und OIF haben aus Anlegersicht lange 
auch als Einlagenersatz gedient, wobei 

Ein Fonds-Krimi
Commerzbank versus Aberdeen. Die Indizien weisen darauf hin, dass der 
Commerz Real-Vertrieb massiv private Anleger aus den DEGI- in den Hausinvest-
Fonds umschichtet. Droht das Ende einer bevorzugten Partnerschaft?

Angebote denen der Konkurrenz vorzu-
ziehen. So konnte die Tochter Commerz 
Real in den ersten drei Quartalen 2009 
knapp 1,4 Milliarden Euro netto an Kun-
dengeldern einwerben, übertroff en al-
lein von Union Investment mithilfe von 
Volks- und Raiff eisenbanken. Dagegen 
erlitt die ehemalige Dresdner-Tochter 
DEGI, die jetzt zum britischen Aber-
deen-Konzern gehört und Aberdeen Im-
mobilien KAG heißt, mit einem Abfl uss 
an Kundengeldern in Höhe von netto 
mehr als 514 Millionen Euro einen emp-
fi ndlichen Rückschlag. Das dicke Plus 
auf der einen Seite macht ebenso stutzig 
wie das Minus der anderen.  

viele OIF mit im Vergleich zu Sparbuch- 
oder Tagesgeldzinsen höheren Jahreser-
gebnissen punkteten. 

Brisante Konstellationen  

Die Commerzbank versucht derweil 
zusammen mit ihrer Tochter Dresdner 
Bank vergebens, aus den roten Zahlen 
zu kommen. Das dürft e zur Folge haben, 
dass die stille Einlage des Bundes bei der 
Commerzbank vorerst unverzinst bleibt 
– letzten Endes zulasten der Steuerzah-
ler. Brisant ist, dass die Beteiligung des 
Bundes an der Commerzbank off enbar 
viele Anleger veranlasste, deren OIF-

Manfred Gburek, Frankfurt am Main
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Die Spuren der Mittelfl üsse erscheinen im Falle Aberdeen und Commerz Real plausibel. 
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zum Morgan Stanley P2 Value mit minus 
12,0 Prozent. Schließlich ist es mit der 
täglichen Kündbarkeit nicht mehr weit 
her. Denn zwischenzeitlich war das Geld 
der Anleger in dem erwähnten OIF-Dut-
zend blockiert. Immer noch haben nicht 
alle von ihnen ihre Anteile zum Verkauf 
durch Anleger freigegeben. 

Zu diesen Fonds gehören auch der 
DEGI Europa, der unter der Aberdeen-
Regie vorsorglich bis zum 30. Oktober 
2010 geschlossen bleiben soll, und seit 
dem 16. November dieses Jahres der 
zwischenzeitlich geöff nete DEGI Inter-
national. Die offi  zielle Aberdeen-Lesart 
lautet, „insbesondere Dachfonds und 
Vermögensverwalter“ hätten im Oktober 
2008 aus lauter Liquiditätsnot verstärkt 
OIF-Anteile verkauft . Bärbel Schomberg, 
Vorstandsmitglied der deutschen Aber-
deen-Holding, diff erenzierte dagegen 
beim IREBS-Immobiliensymposium am 
3. Oktober dieses Jahres in Regensburg: 
Nicht nur institutionelle Anlegergrup-
pen hätten zu den hohen Mittelabfl üssen 
geführt, sondern auch durch den Ver-

Auf einen Blick

› Die Fakten: Die Commerzbank-Tochter 
Commerz Real konnte in den ersten drei 
Quartalen 2009 knapp 1,4 Milliarden Euro 
netto an Kundengeldern einwerben. Da-
gegen musste die ehemalige Dresdner 
Bank-Tochter DEGI, die jetzt Aberdeen Im-
mobilien KAG heißt, mit einem Abfl uss an 
Kundengeldern in Höhe von netto mehr 
als 514 Millionen Euro einen Rückschlag 
hinnehmen. 

› Die Annahme: Bei der von der Commerz-
bank aufgekauften Dresdner Bank, der 
früheren DEGI-Mutter, schlummerten viele 
DEGI-Anteile. Offenbar sind diese Anteile 
in die von Commerz Real verwalteten 
Hausinvest-Fonds umgeschichtet worden. 
Außerdem veranlasste die Beteiligung des 
Bundes an der Commerzbank viele Anle-
ger, deren OIF-Angebote anzunehmen.

› Die Schlussfolgerung: Nicht nur institutio-
nelle Anleger verursachten die hohen Mit-
telbewegungen, sondern auch durch den 
Vertrieb gebündelte private Anleger. Offene 
Immobilienfonds hängen stark vom Vertrieb 
ab. Und dessen Sitten werden rauer. 

Beides lässt sich zunächst aus der Finanz-
krise ableiten. Auf deren vorläufi gem 
Höhepunkt, im Oktober 2008, zogen An-
leger fast 5,1 Milliarden Euro netto aus 
den OIF ab und egalisierten damit fast 
den gesamten OIF-Mittelzufl uss der drei 
ersten Quartale 2008 in Höhe von gut 5,9 
Milliarden Euro. Die Folge: Ein Dutzend 
Fonds musste Anteilsrücknahmen und 
Kaufpläne stoppen. Und ihren Anlegern 
blieb nichts anderes übrig, als liquide 
Mittel anderswo zu beschaff en. Damit 
endete eine fast 50-jährige, immer nur 
für kurze Zeit unterbrochene Erfolgsge-
schichte – und es begann ein Krimi. 

Die märchenhafte Zeit ist vorbei 

Zu Beginn hatte dieser etwas von einem 
Märchen. Es war einmal eine Branche, 
die regelmäßig so schöne Zahlen ablie-
ferte, dass den Anlegern ganz warm ums 
Herz wurde: Mit positiven Jahresergeb-
nissen, die wegen des allgemeinen Inves-
titionsschwerpunkts auf Büroimmobili-
en in Frankfurt und anderen deutschen 
Metropolen überwiegend die Fünf vor 
dem Komma stehen hatten, das Gan-
ze zu einem erheblichen Teil steuerfrei 
und in einer Stetigkeit, die sonst nur bei 
festverzinslichen Wertpapieren, Sparein-
lagen, Tages- und Festgeldern zu fi nden 
war. Das Sahnehäubchen obendrauf: Die 
tägliche Kündbarkeit. 

Heute ist alles anders: Die Zahl der 
Fonds hat sich in wenigen Jahren ver-
dreifacht, viele sind spezialisiert, die 
Commerzbank bündelte ihre Immobili-
enaktivitäten unter dem neuen Dach von 
Commerz Real, und die einst fest mit der 
Dresdner Bank verbundene Fondsgesell-
schaft  DEGI mutierte zu Aberdeen. Ein 
Blick auf die Jahresergebnisse bis zum 
Ende des dritten Quartals 2009 off enbart 
alles andere als Stetigkeit. Sie reichen im 
oberen Bereich von plus 5,3 Prozent für 
den Fonds CS Property Dynamic bis zu 
je plus 5,0 Prozent für die Fonds KanAm 
Spezial und SEB ImmoPortfolio; in den 
drei Fällen handelt es sich allerdings um 
relativ junge Fonds, denen die eigentliche 
Bewährungsprobe noch bevorsteht. Die 
Flops erstrecken sich vom Inter Immo-
Profi l mit minus 0,6 Prozent und Euro 
ImmoProfi l mit minus 6,5 Prozent bis 

trieb „gebündelte“ private Anleger. Und 
immer wieder betonte sie, wie sehr OIF 
vom Vertrieb abhingen.

Für Brancheninsider eine eindeu-
tige  Botschaft : Off enbar hatten neben 
Dachfonds und Vermögensverwaltern 
vor allem auch private Anleger in grö-
ßerem Umfang DEGI-Anteile liquidiert. 
Wo solche Anleger zu suchen waren, er-
schien plausibel: Bei der von der Com-
merzbank geschluckten Dresdner Bank, 
der früheren DEGI-Mutter, in deren 
Depots DEGI-Anteile zuhauf schlum-
merten. Was lag also näher, als diese in 
Anteile der von Commerz Real verwal-
teten Hausinvest-Fonds umschichten zu 
lassen und dabei en passant noch den 
Ausgabeaufschlag zu kassieren? Mit die-
ser Frage konfrontiert, antworten sowohl 
Commerz Real als auch Aberdeen offi  zi-
ell eher ausweichend, die Commerzbank 
gar nicht. Kommentare hinter vorgehal-
tener Hand weichen davon ab. 

Verständlich ist das: Hatte doch die 
Dresdner Bank mit DEGI eine „bevor-
zugte Partnerschaft “ geschlossen. Doch  
schnell hatte die Dresdner Bank in der 
Regie der teilverstaatlichten Commerz-
bank aus den Partnern Intimfeinde ge-
macht. Dies belegen neben den Zahlen 
zum Fondsabsatz auch interne Wutaus-
brüche bei Aberdeen. Allerdings gibt 
man sich dort nach außen hin gelassen: 
Wenn der Vertrieb an private Anleger 
über die angeblich bevorzugte Partner-
schaft  nicht funktioniert, soll er wenigs-
tens in anderen Konstellationen laufen.

Wunschpartner Allianz 

Wunschpartner von Aberdeen, so heißt 
es in Branchenkreisen, sei die Allianz. 
Auch das Duo Commerzbank/Dresdner 
Bank habe man trotz der jüngsten Ent-
täuschung längst noch nicht aufgegeben, 
jedenfalls nicht im Hinblick auf Dach-
fonds. Immerhin gibt es hinreichend 
Kontakte aus früherer Zeit, als die Dresd-
ner Bank zur Allianz gehörte und Bärbel 
Schomberg für das Fondsmanagement 
der Commerz Real-Vorgängerfi rma und 
deren Hausinvest-Fonds verantwortlich 
zeichnete. Es sieht ganz danach aus, dass 
im OIF-Krimi schon bald das nächste 
Kapitel aufgeschlagen wird. |
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Beim Rundgang durch Messehallen und 
Bankfi lialen, beim Surfen auf den Inter-
net-Seiten von Finanzdienstleistern und 
Immobilienfi rmen fällt es immer häu-
fi ger auf: Das Zertifi kat der technischen 
Überwachungsvereine. Zum Beispiel für 
„die TÜV-geprüft e Fondsauswahl“ der 
Commerzbank, vergeben vom TÜV Süd. 
Die teilverstaatlichte Bank behauptet, 
dieses Zertifi kat „als erstes und einziges 
Finanzinstitut in Deutschland“ erhalten 
zu haben. Komisch, der TÜV Süd stellt 
zum selben Th ema fest: „Wir vergeben 
unser Zertifi kat nur an Institute, die ein 
transparentes, unabhängiges Verfahren 
zur Fondsauswahl vorweisen.“ Da liegt 
die Frage nahe: Beraten Sparkassen, Ge-
nossenschaft sbanken, die Deutsche Bank 
und die übrigen Privatbanken ihre Kun-
den etwa nicht transparent und nicht un-
abhängig?  

Konzentrationstendenzen bei 
den Immobilienfonds

Die naheliegende Antwort ergibt sich aus 
den erfolgten Konzentrationsprozessen 
im Fondssektor: Während die Commerz-
bank und die Tochter Dresdner Bank ihre 
auf Wertpapiere spezialisierten Fondsge-
sellschaft en an den Allianz-Konzern ab-
gegeben haben, halten die Sparkassen der 
Deka, die Genossenschaft sbanken der 
Union und die Deutsche Bank der DWS 
weiterhin die Treue. Der Commerzbank 
bleibt also, falls sie in Zukunft  weiter am 
Geschäft  mit Wertpapierfonds teilhaben 
will, nichts anderes übrig, als in diesem 
Metier fremdzugehen. Der TÜV Süd 
hat seine Aktivitäten inzwischen immer 
weiter ausgedehnt. Dazu gehören unter 

Die Prüfung der Prüfer
TÜV-Zertifi kate. Sie sind auch im Vertrieb der Immobilienbranche 
begehrt, aber was taugen sie wirklich? Eine Bestandsaufnahme mit 
zum Teil umstrittenen, zum Teil schockierenden Ergebnissen.

vergibt der TÜV Süd die Zertifi kate für 
Beratungs- und Servicequalität und den 
Fondsauswahlprozess. Damit können 
die Vertriebsabteilungen dann kräft ig 
werben.

„Dienstleistern gehört die Zukunft “, 
verkündet denn auch der TÜV Nord, 
und zählt gleich allerlei Branchen auf, die 
er bedient oder bedienen möchte, bei-
spielsweise „Anlagenverwaltung, Immo-
bilienwesen, Baugewerbe einschließlich 
Architekten, Messeveranstalter, Autover-
mieter, Sportzentren und Freizeitparks“. 
Dazu folgt der Hinweis: „Gegebenenfalls 

anderem: Ein Immobilienzertifi kat zur 
Nachhaltigkeit von Bestandsbauten, mit 
dem er bereits die Leasingfi rma KGAL 
belohnt hat, und die „geprüft e Immobi-
lienfi nanzierung“, die sich von der Do-
kumentenprüfung über Testkäufe und 
Prüfungen vor Ort bis zu Kundenbefra-
gungen erstreckt. 

Immer mehr Dienstleistungen 
sind TÜV-geprüft

Der Trend zur Prüfung von immer mehr 
Dienstleistungen ist unverkennbar. Dazu 

Manfred Gburek, Frankfurt am Main
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Der TÜV nimmt 
längst nicht mehr 
nur Mobilien ab. 
Auch Ímmobilien-
produkte werden 
zertifi ziert.

Mittelverwendungskontrolle. Darüber 
hinaus schließt sie verschiedene Objekt-
verträge ab, die unter anderem Mietver-
hältnisse von Immobilien regeln. Und 
obendrein verbindet sie mit dem Initia-
tor (Emissionshaus) ein Geschäft sbesor-
gungsvertrag. 

Diese komplizierte Konstruktion er-
öff net natürlich Spielräume nach allen 
Seiten, vor allem auch in Richtung Ver-
trieb. Dieser ist selbstverständlich an 
möglichst hohen Provisionen interes-
siert – und daran, Vertrauen zu sugge-
rieren.  Beides ist mit einem Zertifi kat 
vom TÜV leichter zu schaff en als ohne. 
Das konnte dem AfW – Bundesverband 
Finanzdienstleistung in dieser Form 
nicht gefallen. Also beauft ragte er den 
seit Jahrzehnten mit Immobilien be-
fassten Finanzmathematiker Werner 
Siepe aus Erkrath. Dieser sollte seiner-
seits die Prüfer  vom TÜV Nord prüfen. 
Zumal die Experten des technischen 
Überwachungsvereins behaupten, ihr 
Zertifi kat genieße ein hohes Ansehen 
und die Bekanntheit des TÜV Nord liege 
„bei Anlegern weit über dem des IDW-
Gutachtens“. 

Der hohe Standard der
Wirtschaftsprüfer

Diese Anmerkung muss dem Berliner 
Rechtsanwalt Norman Wirth wie ein 
Aff ront vorgekommen sein. Er ist ge-
schäft sführender AfW-Vorstand und im 
Gegensatz zum TÜV Nord überzeugt: 
„Das Maß aller Dinge bei der Prospekt-
prüfung ist der IDW S4, der Prüfstan-
dard der Wirtschaft sprüfer. Der TÜV 
rückt mit seinen Aktivitäten in Konkur-
renz dazu, bleibt inhaltlich aber weit da-
hinter zurück.“

Das Urteil von Finanzmathematiker 
Siepe zu den TÜV Nord-Bewertungen 
ist niederschmetternd. Beispiele: „Bei 
einigen harten Kriterien wie der Höhe 
der Kosten wird die Note ‚gut‘ auch noch 
vergeben, wenn die einmaligen Kosten 20 
Prozent und mehr der Beteiligungssum-
me ausmachen. Weiche Kriterien wie die 
Qualifi kation des Managements werden 
sogar mit ‚sehr gut‘ bewertet, auch wenn 
ein off ensichtliches Managerversagen 
vorliegt. Der TÜV Nord beziehungswei-

Auf einen Blick

› Finanzdienstleister und Immobilienfi rmen 
nutzen immer häufi ger TÜV-Zertifi kate, 
die auch für komplexe Angebote Vertrau-
en suggerieren sollen.

› Der TüV Süd vergibt ein „Immobilienzertifi -
kat zur Nachhaltigkeit von Bestandsbauten,“ 
und eines zur „Geprüften Immobilienfi nan-
zierung“. Zudem werden Zertifi kate für Be-
ratungs- und Servicequalität sowie für den 
Fondsauswahlprozess verliehen.

 
› Der AfW – Bundesverband Finanzdienst-

leistung beauftragte eine Prüfung der Zer-
tifi zierungen des TÜV Nord. Ergebnis: Der 
Prüfstandard der Wirtschaftsprüfer. IDW 
S4 wird nicht erreicht.

› Vermittler, die ihren Kunden TÜV-Nord 
-geprüfte Fonds mit Hinweis auf entspre-
chende Zertifi kate verkaufen, könnten in 
eine Haftungsfalle geraten, sofern sich 
das Fondsangebot als Flop erweist. 

hilft  TÜV Nord Cert, die Dienstleistung 
in ein Prüfprogramm umzusetzen.“ 
Das macht den interessierten Marktbe-
obachter natürlich neugierig, zumal der 
TÜV unter anderem die Prüfung von 
Fondspolicen und Geschlossenen Fonds 
auf seine Fahnen geschrieben hat, von 
zwei besonders komplizierten Finanz-
produkten. Wie durchweg undurchsich-
tig Geschlossene Fonds nicht nur für den 
Endabnehmer sein können, zeigt sich 
zum Beispiel an ihrer Konstruktion auf 

se die von ihm beauft ragte Prüffi  rma Me-
sotron Commerz hat ein Prüfverfahren 
entwickelt, das schwere Fehler enthält. 
Insgesamt sind die TÜV-Noten deutlich 
geschönt und führen potenzielle Anleger 
in die Irre.“ 

Und was sagt der TÜV Nord dazu? 
Er schweigt, die Service-Hotline gibt ein 
langes Freizeichen von sich. Ansonsten 
heißt es: „Die Verbesserung des Anle-
geschutzes ist auch unser Ziel.“ Deshalb 
überarbeite man die „Zertifi zierungs-
dienstleistungen im Bereich Geschlos-
sener Fonds“. 

Vorsicht, Haftungsfalle
Fondsangebot! 

Die Mitglieder des VGF (Verband Ge-
schlossene Fonds) haben sich verpfl ich-
tet, für die Verkaufsprospekte ihrer 
Finanzprodukte vorab Wirtschaft sprü -
fer-Gutachten nach dem IDW S4-Stan-
dard erstellen zu lassen. Und was geschieht 
mit den Vermittlern, die ihren Kunden 
TÜV-Nord-geprüft e Fonds mit Hinweis 
auf entsprechende Zertifi kate verkaufen? 
„Sie könnten in eine Haft ungsfalle gera-
ten, sofern sich das Fondsangebot als Flop 
erweist“, resümiert der AfW. |

Basis der üblichen Rechtsform als GmbH 
& Co. KG: Anleger sind hier Komman-
ditisten. 

Spielräume nach allen Seiten – 
vor allem in Richtung Vertrieb

Sie schließen mit der Fondsgesellschaft  
einen Gesellschaft ervertrag und mit 
dem Treuhänder einen Treuhandvertrag. 
Die Fondsgesellschaft  ist mit der Bank 
über einen Kreditvertrag und mit dem 
Wirtschaft sprüfer über einen Dienstleis-
tungsvertrag verbunden, etwa zwecks 
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Bonitätsauskünft e per Tastendruck lie-
gen im Trend. Vermieter, Kreditgeber, 
Versicherer können bei Auskunft eien im 
Handumdrehen abfragen, ob ein Mietin-
teressent, Antragsteller oder potenzieller 
Kunde seinen Vertragsverpfl ichtungen 
bislang regelmäßig nachgekommen ist 
und mit welcher Wahrscheinlichkeit dies 
auch künft ig der Fall sein wird. 

Doch wie zuverlässig sind solche 
Bonitätsauskünft e? Das Bundesministe-
rium für Verbraucherschutz ist dieser 
Sache auf den Grund gegangen. Nun 
zeigen sich die Experten äußerst besorgt: 
Nahezu jede zweite Kreditauskunft  soll 
auf fehlerhaft en, überalterten oder un-
vollständigen Daten basieren. Dennoch 
lassen die Auskunft eien freiwillig die 
Katze nicht aus dem Sack. 

Die Münchner GP Forschungsgrup-
pe hatte im Auft rag des Bundesminis-
teriums für Verbraucherschutz bei den 
führenden Kreditauskunft eien angefragt 
und dabei eine Überprüfung gespeicher-
ter Verbraucherdaten vorgenommen. 
Bisher sind Scoring-Verfahren weder 
von einer neutralen Stelle offi  ziell zuge-

Kein Verlass auf Bonitäts-Checks
Schufa, Creditreform, Bürgel & Co. Informationen auch namhafter 
Auskunfteien sind oft fehlerhaft. Für die Wirtschaft könnte sich somit
Ungemach ankündigen – auch für Vermieter.

gebnis der dem Bundesministerium für 
Verbraucherschutz vorgelegten Studie 
zeigt, dass bei keiner der in die Untersu-
chung einbezogenen Auskunft eien Ver-
braucherdaten in befriedigender Weise 
abgespeichert wurden. Die Verfasser des 
Berichts bemängeln, dass die Fehlerquo-
te und die Quote der Unvollständigkeit 
der Datensammlung im Umfang von bis 
zu 45 Prozent unvertretbar hoch seien. 

Mahnung des Schufa-Vorstands

Rainer Neumann, Vorsitzender des Vor-
stands der Schufa Holding AG, Wies-
baden, trat nach Veröff entlichung der 
Studie zunächst sehr kämpferisch auf 
und nahm dabei die Position des Spre-
chers der Branche ein. Kurze Zeit später 
gibt Neumann sich dann moderat und 
erklärt, wie wichtig es sei, dass sich die 
Politik auch nach der Entscheidung zur 
Novellierung des Datenschutzgesetzes 
mit der Branche der Auskunft eien und 
dem Scoring befasst. 

Nach Auskunft  der Schufa seien Da-
ten zu Einkommen, Vermögen, Famili-

lassen noch werden diese regelmäßig auf 
ihre Plausibilität hin geprüft .

Was ist Scoring?

Scoring ist ein mathematisch-statis-
tisches Verfahren, bei dem aus einer 
Anzahl von gesammelten persönlichen 
Daten eines Kunden per Knopfdruck 
eine Prognose darüber erstellt wird, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser 
etwa seinen Verpfl ichtungen aus einem 
Kreditvertrag nachkommen wird. Unter 
dem Begriff  „Bonitätsinformationen“ 
lassen sich unterschiedliche Inhalte zu-
sammenfassen.

Es handelt sich hierbei um Informatio-
nen über konkrete Zahlungsstörungen.
Umstritten ist das Scoring vor allem we-
gen der Einbeziehung persönlicher Da-
ten und wegen der Geheimhaltung der 
Berechnungsformeln. Nach Ansicht des 
Verbraucherschutzes ist die Prognosefä-
higkeit von Scoring-Verfahren lediglich 
eine Behauptung von Scoring-Anbietern 
und Geldinstituten und sei wissenschaft -
lich in keiner Weise bewiesen. Das Er-

Auf einen Blick

› Fast jede zweite Kreditauskunft soll auf 
fehlerhaften Daten basieren. 

› Angeblich sind der Schufa keine Daten zu 
Einkommen, Vermögen, Familienstand, 
Nationalität oder Konfession bekannt.

› Die Fehlerquote und die Quote der Un-
vollständigkeit der Datensammlung ist 
anscheinend unvertretbar hoch.

Ralf E. Geiling, Neuss
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Es ist nicht immer leicht, unter der Viel-
zahl an Angeboten die geeignete Aus-
kunftei zu fi nden. Orientierungshilfe bietet 
die Tes chin  kasso Forderungsmanagement 
GmbH, Wiehl. Über die Webplattform www.
teschinkasso.de kann nach eigenen Anga-
ben auf die Daten gleich mehrerer führen-
der Auskunfteien inklusive der Schufa zuge-
griffen werden. Eine Mitgliedschaft bei einer 

Auskunftei beziehungsweise ein Jahres-
beitrag wird für den Zugang zu den Daten-
banken nicht vorausgesetzt. Es fällt lediglich 
eine nutzungsabhängige Lizenzgebühr von 
maximal 10 Euro im Monat an. Die Kosten 
der Auskünfte betragen zu Beispiel für einen 
einfachen Consumer-Check 2 Euro und für 
eine Information über ein inländisches Un-
ternehmen 20 Euro.

Webplattform. Orientierung bei Online-Bonitäts-Checks
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desdatenschutzgesetzes damit zu warten. 
Die Bundesverbraucherministerin ver-
langt außerdem von den Auskunft eien, 
die aufgezeigten Missstände schnellstens 
abzustellen und die Verantwortung für 
die Richtigkeit der gespeicherten Daten 
und für die Bonitätsbeurteilungen zu 
übernehmen.

Die Schlussfolgerungen

Das Bundesverbraucherschutzminis te -
rium hat das Ergebnis der Studie zu-
sammengefasst und eine entsprechende 
Schluss folgerung aus dem Bericht „Ver-
braucherinformation Scoring“ gezogen:

Bei keiner der in die Untersuchung einbe-
zogenen Auskunft eien sind Verbraucher-
daten vollständig oder in befriedigender 
Weise abgespeichert. Die Fehlerquote 
und die Quote der Unvollständigkeit der 
Datensammlung ist unvertretbar hoch. 
Sofern überhaupt Score-Werte zur Boni-
tätsbeurteilung den Verbrauchern über-
mittelt werden, ist ihr Zustandekommen 
nicht nachvollziehbar und ihre Aussage-
kraft  zweifelhaft .

Nur einen Klick entfernt. Die Schufa-Auskunft. Oft hält sie nicht, was sie verspricht.

und das Datenmaterial veraltet ist. (Vor-
handene) Scoring-Werte werden Ver-
brauchern in der Regel nicht mitgeteilt. 
› Bürgel liefert nur sehr unvollständiges 
Material, und zu wichtigen Kriterien wie 
Bankverbindungen, Kreditaufnahmen, 
Familienstand et cetera liegen keine oder 
nur sehr unvollständige Informationen 
vor. 
› Im Vergleich mit den vorgenannten 
Auskunft eien liefert die SCHUFA die 
ausführlichsten Angaben zum Finanz-
verhalten von Verbrauchern. Aber diese 
Informationen sind in starkem Maße 
fehlerhaft  beziehungsweise unvollstän-
dig. Der Score der Eigenauskunft  ist in 
keiner Weise aussagekräft ig, da zum ei-
nen nicht nachvollziehbar ist, wie die 
Score-Werte zustande kommen, zum 
anderen welche Bedeutung die einzel-
nen Score-Werte haben und zum dritten 
aufgrund der fehlerhaft en Unterlagen die 
Konstruktion des Score-Werts generell 
in Zweifel gezogen werden muss.

„Wir sind von den Ergebnissen der 
Untersuchung leider überhaupt nicht 
überrascht“, so Falk Lüke, Datenschutz-
experte beim Verbraucherzentrale Bun-
desverband. „Die Studie zeichnet ein 
drastisches Bild. Die Scoring-Unterneh-
men speichern demnach nach wie vor 
oft  falsche und falsch zugeordnete Daten. 
Für die Berechnung kreditorischer Ri-
siken scheint der Würfel eine nur unwe-
sentlich schlechtere, aber deutlich güns-
tigere und datensparsamere Alternative 
zu sein. Die Auskunft eien erledigen ihren 
Job off enbar unzureichend und lagern 
die Qualitätskontrolle an die Betroff enen 
aus – die von den Betreibern wiederum 
unzureichend informiert werden.“

Trifft   das Ergebnis der GP-Untersu-
chung hinsichtlich des Anteils der zu be-
anstandenden Datensätzen zu, so sind im 
ungünstigsten Falle mehr als 60 Millio-
nen Datensätze, die jährlich im Rahmen 
von Bonitätsprüfungen genutzt werden, 
unzureichend. Eine erschreckende Vor-
stellung. Zum 1. April 2010 tritt die be-
reits im Mai 2009 verabschiedete Daten-
schutznovelle I über das Scoring in Kraft . 
Dann erhält jeder Verbraucher gegenü-
ber den Auskunft eien einen detaillierten 
Auskunft sanspruch. |

enstand, Nationalität, Konfession nicht 
bekannt. Das Gleiche gelte für Daten, die 
ausweisen, ob ein Verbraucher in einer 
vermeintlich „guten“ oder „schlechten“ 
Wohngegend lebt.

Ilse Aigner (CSU), Bundesministerin 
für Ernährung, Landwirtschaft  und Ver-
braucherschutz (BMELV), hat die Aus-
kunft eien bereits aufgefordert, freiwillig 
die Katze aus dem Sack zu lassen, nicht 
erst bis zum Inkraft treten des neuen Bun-

› Bei Arvato Infoscore liegen für Ver-
braucher nur Informationen zu Eides-
stattlichen Versicherungen und Privatin-
solvenzen vor, die auch von jeder anderen 
Auskunft ei gespeichert werden, da sie 
über amtliche Daten zugänglich sind. 
Möglicherweise darüber hinausgehende, 
für Verbraucher relevante Bonitätsein-
schätzungen werden Konsumenten im 
Rahmen der Eigenauskunft  nicht auto-
matisch mitgeteilt. 
› Creditreform ist bei Eigenauskünft en 
für Verbraucher ebenfalls nicht aussage-
kräft ig, da dort nur selektiv gespeichert 
wird (bestimmte Mobilfunkunterneh-
men und Unternehmensbeteiligungen) 



36  Finanzen + Steuern

12/09-01/10        www.immobilienwirtschaft.de

Immobilieneigentümer sollten vorsich-
tig sein, wenn nicht ortsansässige Hand-
werksbetriebe unschlagbar günstige An-
gebote für Bauleistungen machen. Denn 
oft  genug ist die Bauausführung mangel-
haft . Gewährleistungsansprüche können 
nicht mehr durchgesetzt werden, weil der 
Ansprechpartner nicht auffi  ndbar oder 
bereits insolvent ist.

Auch die Finanzbehörden gehen seit 
Jahren rigoros gegen das Phänomen der  
„Kolonnenschieber“ vor – zulasten der 
Grundbesitzer. Denn sie erkennen nach 
§ 160 der Abgabenordnung die Repara-

Michael Schreiber, Oberweser
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„Fahrende“ Handwerker. Vermieter dürfen Reparaturkosten für 
ihren Grundbesitz nur dann steuerlich geltend machen, wenn sie dem 
Finanzamt den Zahlungsempfänger einwandfrei benennen können.

Von den Finanzgerichten
Warnung vor „Kolonnenschiebern“

Hausmodernisierung. Vorsicht vor windigen Unternehmen.

turkosten nicht als steuerlich absetzbare 
Werbungskosten an, wenn der wirkliche 
Empfänger der Rechnungsbeträge nicht 
ermittelt werden kann. Will der Auft rag-
geber einen Teil seiner Ausgaben steuer-
lich geltend machen, muss er dem Finanz-
amt die Firma benennen können, die die 
Bauleistungen tatsächlich erbracht hat. 

Das gilt nach einem Urteil des Finanz-
gerichts Düsseldorf vom 11. Februar 
2009 (Az. 2 K 508/08) auch dann, wenn 
die Handwerkerkolonne eine „Stroh-
mann-GmbH“ zur Erbringung der Bau-
leistungen zwischenschaltet. Im Streitfall 

hatte ein Vermieter von Gewerbehallen 
schadhaft e Lichtbänder in den Hallen 
durch Fenster ersetzen lassen. 

Der alltägliche Fall

Auf eine Zeitungsanzeige meldete sich 
eine GmbH, deren Geschäft sführer dem 
Vermieter einen beglaubigten Handels-
registerauszug, eine Bestätigung der Ge-
werbeanmeldung,  Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen des Finanzamts und der 
Sozialversicherungsträger vorlegte. Die 
Rechnungen über 80.000 DM zahlte der 
Vermieter mit Verrechnungsschecks. 
Deren Empfänger quittierte mit unleser-
lichem Namen. Später stellte sich heraus, 
dass die Handwerker-GmbH von einer 
kriminellen Vereinigung beherrscht 
wurde, die keine Steuern zahlte. 

Das dafür zuständige Finanzamt 
strich darauf den beantragten Werbungs-
kostenabzug. Der Vermieter unterlag 
jetzt in erster Instanz. Die GmbH habe 
die Bauleistungen nicht selbst erbracht, 
sondern sei von ihren Hintermännern 
nur als Servicegesellschaft  zwischenge-
schaltet worden. Da der Vermieter die 
wirklichen Drahtzieher hinter dieser Fir-
ma nicht benennen konnte, hatte er vor 
dem Finanzgericht das Nachsehen. 

Der unterlegene Kläger will Revision 
einlegen. Gegen die Entscheidung des 
Finanzgerichts, das die Revision nicht 
zugelassen hatte, ist vor dem BFH (Az. 
IX B 55/09) derzeit eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde anhängig. 
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Keine Sonderabschreibung 
bei Mietrückgang
Ein Vermieter darf für Mietwohnungen keine 
Absetzungen für außergewöhnliche Abnut-
zung aufgrund von Mietrückgängen vorneh-
men, solange der Grundbesitz objektiv zur 
Erzielung positiver Vermietungseinkünfte ge-
eignet ist. Das hat das Schleswig-Holsteinische 
Finanzgericht mit Urteil vom 4. Juli 2009 (Az. 
1 K 61/08) entschieden. Der Kläger hatte 
1994 drei Eigentumswohnungen gekauft und 
durchgehend privat vermietet. Jedoch gab es 
einen stetigen Rückgang der Mieten. In sei-
ner Steuererklärung machte er deshalb eine 
Absetzung für außergewöhnliche wirtschaft-
liche Abnutzung der Wohnungen geltend. Die 
wirtschaftliche Nutzbarkeit der Wohnungen 
sei angesichts der Mietrückgänge erheblich 
beeinträchtigt. Finanzamt und Finanzgericht 
erkannten die Sonderabschreibung jedoch 

nicht an. Da alle drei Wohnungen nach wie 
vor vermietet waren, sei durch den Mietrück-
gang die wirtschaftliche Nutzungsfähigkeit 
der Immobilie gerade nicht beeinträchtigt. 
Der Unterlegene hat vor dem BFH Nichtzulas-
sungsbeschwerde erhoben (Az. IX B 137/09). 
Betroffene Vermieter sollten die weitere Ent-
wicklung im Auge behalten, denn die Rechts-
frage ist bisher höchstrichterlich ungeklärt.

Zuschuss für Auslandsimmobilien
Wer vor 2006 eine Zweit- oder Ferienwohnung 
im EU-Ausland gekauft hat, kann möglicher-
weise rückwirkend noch Eigenheimzulage kas-
sieren. Eigenheimförderung gewährt der deut-
sche Fiskus bisher nur für im Inland belegene 
Immobilien. Das verstößt jedoch nach einem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
vom 17. Januar 2008 (Az. C-152/05) gegen 
den EU-Vertrag. Die deutschen Finanzgerichte 

sind sich noch nicht einig, wie die Entschei-
dung des EuGH auszulegen ist. Während das 
Finanzgericht Baden-Württemberg (Urteil vom 
23. April 2009 – Az. 3 K 3441/08) die Förde-
rung gewähren will, lehnt das Niedersäch-
sische Finanzgericht mit Beschluss vom 3. Juni 
2009 (Az. 9 V 80/09) einen vorläufi gen Rechts-
schutz ab. Jetzt muss der Bundesfi nanzhof den 
Rechtsstreit entscheiden (Az. IX R 20/09 und 
IX B 124/09). Finca-Besitzer beantragen die 
Förderung bei ihrem örtlichen Finanzamt unter 
Hinweis auf die anhängigen Revisionsverfah-
ren und warten in Ruhe ab, bis die Rechtsfrage 
geklärt ist. Streit gibt es auch um die Anwen-
dung von Verjährungsfristen. Beim Finanzge-
richt Köln sind mehrere Verfahren anhängig, 
in denen geklärt werden soll, ob Antragsteller 
die Gratisförderung auch für bereits verjährte 
Zeiträume erhalten können (Az. 4 K 3724/08; 
4 K 1669/09 und 4 K 1789/09). |

Weitere Finanzgerichtsurteile. Mietrückgang und Auslandsimmobilien

20102010
26. und 27. Januar 2010, Hilton Frankfurt

Diskutieren Sie das Immobilienjahr 2010 mit diesen und weiteren Top-Referenten:

Prof. Dr. Jürgen Stark, Europäische Zentralbank | Dr. Frank Pörschke, Eurohypo AG | Barbara Knoflach, SEB Asset Management AG
Dr. Frank Billand, Union Investment Real Estate GmbH | Claus-Jürgen Cohausz, Westdeutsche ImmobilienBank AG
Prof. Dr. Michael Cesarz, Metro Group Asset Management GmbH & Co. KG | Dr. Andreas Blaschkowski, Drees & Sommer AG
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Der Mieter als Kunde? Das ist eine ver-
gleichsweise neue Sicht der Dinge. So-
lange Wohnungsmangel herrschte, stan-
den potenzielle Mieter Schlange für eine 
Wohnung und fanden sich eher in der 
Rolle von Bittstellern wieder. Doch die-
se Zeiten sind vorbei. Wohnungsmangel 
gibt es nur noch punktuell, und in Zeiten 
schrumpfender Bevölkerung wird der 
Mieter zunehmend zum umworbenen 
Kunden. Vor allem die stark in den neu-
en Bundesländern engagierten Woh-
nungsunternehmen haben diese Erfah-
rung schon seit Längerem verinnerlicht, 
aber auch der Westen der Republik bleibt 
von dieser Entwicklung nicht verschont. 

Mieterwechsel kostet

„Der Mieter als wichtigstes Asset?“ – 
so lautete ein Th ema auf der jüngsten 
Expo Real. Hier bezog es sich zwar auf 
den gewerblichen Bereich, doch auch 
ein auf dem Wohnungsmarkt engagier-
tes Unternehmen muss sich heute die-
ser Frage stellen. Nur ein zufriedener 
Wohnungsnutzer, der pünktlich seine 
Miete bezahlt, sorgt für einen gleichblei-
benden Cashfl ow; ein Mieter, der mit 
seiner Wohnsituation unzufrieden ist, 
wird sich in absehbarer Zeit anderweitig 
orientieren. Jeder Mieterwechsel jedoch 
kostet ein Wohnungsunternehmen etli-
che Tausend Euro. Insofern müssen sich 
Wohnungsunternehmen immer öft er die 
Frage stellen: Wie zufrieden sind meine 
Mieter mit ihrer Wohnung und mit mir 
als ihrem Vermieter? 

Allein in den vergangenen fünf Jah-
ren haben etwa 50 Wohnungsunter-
nehmen mit zusammen rund 400.000 

Mieter – das wichtigste Asset
Wohnzufriedenheit. Der Kunde ist König – aber fühlt sich ein 
Wohnungsnehmer wirklich königlich? Ein exklusiver Studienvergleich 
über seine tatsächlichen Wünsche.

Wohneinheiten beim InWIS in Bochum 
Wohnzufriedenheitsanalysen in Auft rag 
gegeben. InWIS, ein Tochterunterneh-
men des EBZ – Europäisches Bildungs-
zentrum der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft , fungiert nicht nur als 
wissenschaft liches Forschungsinstitut 
der EBZ Business School und an der 
Ruhr-Universität Bochum, sondern bie-
tet über die InWIS Forschung & Bera-
tung GmbH auch strategische Beratung 
in immobilienwirtschaft lichen Fragen. 

Rund 150 Punkte oder Merkmale 
erfragt und analysiert das InWIS. Diese 
Merkmale betreff en die Wohnung selbst 
wie Zuschnitt und Ausstattung. Weiter-
hin wird die Qualität des gesamten Ge-
bäudes, unter anderem Fassade, Wärme-
dämmung, Eingang, Keller, Treppenhaus, 
untersucht. Die abgefragten Merkmale 
beziehen sich auf das konkrete Wohn-
umfeld wie Außenanlagen Spielplät-
ze, Parkplätze und Verkehrsbelastung. 
Auch auf das soziale Umfeld in Form 
von Hausgemeinschaft , Nachbarschaft , 
Sicherheit, Image des Quartiers wird 
untersucht. Schließlich geht es um die 
Kundenorientierung des Wohnungsun-
ternehmens selbst – angefangen bei der 
verständlichen Nebenkostenabrechnung 
über Ansprechpartner bei Problemen bis 
hin zur Frage, wie schnell notwendige 
Reparaturen erledigt werden. 

Wer auf einer Skala bis 100 allerdings 
einen Durchschnittswert der Mieterzu-
friedenheit von 70 oder 75 Punkten als 
Erfolg verbucht nutzt das Instrument 
Wohnzufriedenheitsanalyse noch nicht 
richtig. Denn es geht nicht nur um die 
generelle Mieterzufriedenheit, sondern 
vor allem um die Bindung des Kunden 

Marianne Schulze, Bergisch Gladbach

Auf einen Blick

Die EBZ-Tochter InWIS in Bochum hat  ›
50 Wohnzufriedenheitsanalysen über 
400.000 Einheiten durchgeführt.

Ziel der Analysen: Wie kann die Bindung  ›
des Kunden an das Unternehmen gefes-
tigt werden?

Manche Mieterunzufriedenheit lässt sich  ›
schnell lösen andere verlangen umfang-
reiche Maßnahmen. Häufi g ist die Aus-
richtung des Wohnungsunternehmens 
zum Kunden verbesserungswürdig. 

an das Unternehmen und die Vermei-
dung von Fluktuation. 

Verbleibswahrscheinlichkeiten

Um diese Fragestellung zu beantworten, 
wird zunächst die Wohnzufriedenheit 
und die Verbleibswahrscheinlichkeit 
gemessen und auf dieser Grundlage er-
mittelt, wie stark die Mieter an das Un-
ternehmen gebunden sind. In der Regel 
wird hierbei zwischen sechs Kunden-
segmenten beziehungsweise „Bindungs-
graden“ unterschieden.  

Aus der Analyse der vielen Einzel-
merkmale, die auf einzelne Quartiere 
heruntergebrochen und gewichtet wer-
den, ergibt sich dann ein genaues Bild, 
wo Handlungsbedarf besteht. Ob Wär-
medämmung, überalterte Bäder, ein 
abgenutztes Treppenhaus, feuchte und 
schlecht beleuchtete Keller oder zu lang-
same Reaktionen auf Mieterbeschwer-
den … – die Mängelliste, die sich aus der Fo
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gehen und ihr eine größere Wohnung 
aus dem eigenen Bestand anbieten. Das 
allerdings setzt voraus, dass man seine 
Mieter kennt.  

In diesem Punkt können Wohnzu-
friedenheitsanalysen bestenfalls Hinwei-
se bieten, hier muss der Wohnungsan-
bieter selbst aktiv werden. Gleiches gilt 
auch für die „Kundenorientierung“ bei 
Problemen. Wenn in einem Unterneh-
men die rechte Hand nicht weiß, was die 
linke tut, es keinen zentralen Ansprech-
partner gibt, einzelne Bereiche vielleicht 
aus Sicht des Unternehmens sinnvoll, 
aber für den Mieter undurchschaubar 
aufgeteilt sind, wird das sicher nicht zu 
einer positiven Einstellung gegenüber 
dem Wohnungsunternehmen beitragen. 

Eine Wohnzufriedenheitsanalyse bie-
tet viele Ansatzpunkte für ein Unter-
nehmen. Doch wie Matthias Wirtz, Ge-
schäft sführer der InWIS Forschung & 
Beratung GmbH, es formuliert: „Eine 
Wohnzufriedenheitsanalyse will nicht 
unrealistische Wünsche der Mieter iden-
tifi zieren, sondern ist Teil des Risikoma-
nagements. Sie identifi ziert kurzfristige 
Handlungsbedarfe zur Erhöhung der 
Mieterbindung und ist der Ansatzpunkt 
für eine langfristige strategische Unter-
nehmensplanung.“ 

Anders ausgedrückt: Sie bietet die 
Möglichkeit, sich umfangreich über die 
jeweiligen Kunden und Kundengruppen 
zu informieren, diese Informationen mit 
dem vorhandenen Portfolio in Bezie-
hung zu setzen und für ein erfolgreiches 
Portfoliomanagement zu nutzen. Denn 
auch für ein Wohnungsunternehmen 
gilt: Nur wer gezielt die jeweiligen Mieter 
und Mietergruppen anspricht und deren 
Wünsche und Vorstellungen befriedigen 
kann, wird auf Dauer Erfolg haben. Woh-
nungen, die keiner haben will, weil sie 
den heutigen Vorstellungen von Wohnen 
und den Bedürfnissen der Kunden/Mie-
ter nicht mehr gerecht werden, bleiben 
„Ladenhüter“ oder fi nden bestenfalls 
Mieter, die nicht in die soziale Struktur 
des jeweiligen Quartiers passen. Dies hat 
zur Folge, dass früher oder später auch 
alteingesessene Mieter das Viertel verlas-
sen und die Probleme mit dem jeweiligen 
Bestand noch größer werden. |

Mieter immer König? 
Schön wär´s.

Mieterbefragung ergibt, kann recht um-
fangreich sein. Sie gibt allerdings auch 
deutlich zu erkennen, wo der „Leidens-
druck“ am höchsten ist. Manches lässt 
sich schnell und ohne größeren Aufwand 
lösen – etwa ein Treppenhaus neu strei-
chen oder für eine hellere Beleuchtung 
im Keller zu sorgen –, anderes verlangt 
umfangreichere Modernisierungsmaß-
nahmen, für die – auch das lässt sich 
ermitteln – die Mieter durchaus bereit 
sind, mehr Miete zu zahlen.

Mieterwechsel heißt Ausgaben

Gefragt wird auch, ob der Mieter in den 
nächsten zwei Jahren die Absicht hat, die 
Wohnung zu wechseln. Sicher, in den 
meisten Fällen wird die Mehrheit der 
Mieter diese Absicht verneinen, doch 
weitaus interessanter ist jener Anteil, der 
vielleicht oder sogar mit Sicherheit um-

ziehen will. Je nachdem, wie hoch dieser 
Anteil ist, kann es für einen Wohnungs-
unternehmer kritisch werden. Denn je-
der Mieterwechsel bedeutet Ausgaben 
statt Einnahmen, und je nachdem, welche 
Gründe den bisherigen Mieter zum Aus-
zug veranlasst haben, kann es schwierig 
werden, einen neuen Mieter für die Woh-
nung zu fi nden, vor allem einen Mieter, 
der in das bisherige soziale Gefüge passt. 

Nun gibt es sicher Umzugsgründe, 
auf die ein Wohnungsunternehmer kei-
nen Einfl uss hat – beispielsweise beruf-
liche Veränderungen, die auch mit einer 
räumlichen Veränderung verbunden 
sind. In anderen Fällen jedoch muss er 
sich fragen, wie er die Bindung seiner 
Kunden, sprich: die Bindung der Mieter 
an sein Unternehmen, erhöhen kann.

Ein Beispiel: Als Wohnungsunter-
nehmen sollte man bereits im Vorfeld 
auf junge Familien mit Nachwuchs zu-
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Kooperativer Städtebau: 
Taktieren beim Vergaberecht

Rechtsunsicherheit. Aufgrund umstrittener Rechtsprechung des OLG Düsseldorf 
ist der Verkauf öffentlicher Grundstücke an Private oft zum Erliegen gekommen. 
Kommunen und Entwickler warten mit Spannung auf ein Urteil des EuGH.

Die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) die Rechtssicher-
heit in der Frage bringen soll, wann 
eine Kommune den Verkauf öff entlicher 
Grundstücke für kooperative Städtebau-
projekte europaweit ausschreiben muss, 
wird für Mitte 2010 erwartet. 

Ob die Entscheidung Rechtssicher-
heit bringen wird, hängt von der Klar-
heit der Begründung ab. Auch muss das 
Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf sie 
umsetzen. Hier könnten sich weitere Un-
sicherheiten ergeben, denn das Gericht hat 
schon in der bisherigen Rechtsprechung 
einen erstaunlich taktischen Umgang mit 
der europarechtlichen Überformung des 
deutschen Vergaberechts bewiesen. 

Auslöser und Hintergrund

Seinen Ursprung hat das Vergaberechts-
problem im Jahr 2007. Das OLG Düs-
seldorf hatte den direkten Verkauf eines 
öff entlichen Grundstücks an einen pri-
vaten Investor untersagt und auf eine 

Jürgen Kühling, Regensburg

Der Autor

Jürgen Kühling 
IREBS

ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches 
Recht und Immobilienrecht am IREBS Insti-
tut für Immobilienwirtschaft der Universität 
Regensburg.
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europaweite Ausschreibung gedrängt. 
Das OLG hatte den Verkauf als aus-
schreibungspfl ichtigen Beschaff ungsvor-
gang für die öff entliche Hand gewertet. 
Diese Interpretation traf teilweise auf 
vehemente Kritik. Denn in diesem Fall 
galt die Bauverpfl ichtung keinem Be-
schaff ungsvorgang im klassischen Sinne, 
also etwa der Bauleistung für ein neues 
Rathaus, die ein öff entlicher Auft ragge-
ber am Markt nachfragt. Vielmehr be-
traf sie ein städtebauliches Vorhaben. 
Die Projektidee des Entwicklers stimmte 
mit den Planungszielen der öff entlichen 
Hand überein und sollte dazu beitragen, 
die städtebauliche Entwicklung der Ge-
meinde voranzutreiben. 

Folge der Entscheidung: Der Verkauf 
von öff entlichen Grundstücken an Pri-
vate, die darauf mit den Planungszielen 
der öff entlichen Hand in Einklang ste-
hende Projekte realisieren wollten, kam 
mancherorts fast ganz zum Erliegen.

Im Jahr 2008 wollte die Bundesregie-
rung durch die Novellierung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen die 
alte Praxis stärken. Bevor das Gesetzge-
bungsverfahren jedoch abgeschlossen 
war, wandte sich das OLG jedoch an den 
EuGH und versuchte so, seine gegentei-
lige Auff assung mit dessen Schützenhilfe 
zu sichern. Entsprechend hielt die Ver-
unsicherung bei Kommunen und pri-
vaten Entwicklern weiter an. Zahlreiche 
Projekte verzögerten sich oder wurden 
aufgegeben. Bei einzelnen Projekten, 
die bereits weit fortgeschritten waren, 

bedienten sich die Kommunen teilweise 
fragwürdiger Hilfskonstruktionen. 

Hilfskonstruktionen, Grauzonen

In einigen Fällen wurden Grundstücke 
nicht mehr direkt an Entwickler veräu-
ßert, sondern andere Käufer zwischenge-
schaltet. Diese erwarben die Grundstücke 
ohne Bauverpfl ichtung und veräußerten 
sie anschließend an die eigentlichen Ent-
wickler weiter. Parallel verständigten sich 
Kommunen und Entwickler über die Art 
der Bebauung, sodass die Bauverpfl ich-
tung des Entwicklers vom Kaufvorgang 
getrennt und die Ausschreibungspfl icht 
so umgangen werden sollte.

Dabei ist die Rechtsprechung des 
OLG Düsseldorf rechtspolitisch nachvoll-
ziehbar. Die Praxis im kooperativen Städ-
tebau hatte bis zu dessen Entscheidung 
anno 2007 oft  nur beschränkten Wettbe-
werb zugelassen. Gerade angesichts der 
massiven Auswirkungen auf die etablierte 
Praxis im kooperativen Städtebau wäre 
eine größere richterliche Zurückhaltung 
aber angebracht gewesen. 

Die Situation ist der nach wie vor oft  
vorhandenen reservierten Haltung deut-
scher Gerichte gegenüber dem EuGH 
geschuldet: Wäre dieser früher einge-
schaltet worden, hätte Deutschland be-
reits zwei Jahre früher Rechtssicherheit 
zurückgewonnen. In der Praxis ist in den 
meisten Fällen zurzeit ein Verzicht auf 
eine Ausschreibung aufgrund der Rechts-
unsicherheit nicht zu empfehlen. |
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Das „Kompetenzzentrum Wirtschaft “ 
versucht den Brückenschlag von der 
textilen Vergangenheit der Grafschaft  
Bentheim in die Dienstleistungszu-
kunft . Der ehemalige Spinnereihochbau 
des früheren Textilkonzerns NINO in 
Nordhorn wird mit einem Investitions-
volumen von rund 25 Millionen Euro zu 
einer Plattform für die regionale Wirt-
schaft  umgestaltet. Als breit angelegte 
Öff entlich-Private-Partnerschaft  führt 
sie ab Sommer 2010 IT-Dienstleister, 
wirtschaft snahe Beratungsspezialisten, 
Banken, Bildungsinstitutionen, Einrich-
tungen der Wirtschaft sförderung und  
Dachverbände der regionalen Wirtschaft  
zusammen.

Ausstattung und Marketing

Der NINO-Hochbau liegt innerhalb 
eines 20 Hektar großen Sanierungsge-
biets und stellt das Schlüsselvorhaben 
dar. Seine Räumlichkeiten mit 10.000
Quadratmeter Nutzfl äche auf fünf 
Geschossebenen zeigen eine klare ar-
chitektonische Linie und modernste 
technische Ausstattung. Das neue Wirt-
schaft szentrum verfügt über ein eigenes 
Gastronomieangebot und fl exibel nutz-
bare Veranstaltungsfl ächen. Die Projekt-
entwicklung NINO-Hochbau „Kompe-
tenzzentrum Wirtschaft “ erforderte die 
Erarbeitung und Umsetzung eines um-
fassenden Marketingkonzepts. Bei der  
Vermarktung des Gebäudekomplexes an 
private Investoren galt es vielschichtige 

Aus einer Spinnerei wird 
ein Wirtschaft szentrum

Projektentwicklung und Marketing. Die Revitalisierung eines innerstädtischen 
lndustriegebäudes gelingt auch in einer Region mit niedriger Wirtschaftskraft. 
Das Beispiel NINO aus dem niedersächsischen Mittelzentrum Nordhorn. 

Anforderungen zu berücksichtigen. Die-
se betreff en die Standortqualität einer 
Region mit eher unterdurchschnittlicher 
Wirtschaft skraft , aber hoher Lebens-
qualität. Des Weiteren die Akquirierung 
von Mietern, die zum Nutzungskonzept 
passen, sowie die Suche geeigneter Inves-

Gerhard Woltering, Geschäftsführer NINO Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft, Nordhorn

leinstellungsmerkmals als das Wirt-
schaft szentrum in der Region und das 
Aufzeigen des entstehenden Mehrwerts 
für alle Beteiligten. Das Konzept bein-
haltet auch die Integration des Projekts 
in das Stadt- und Standortmarketing. 
Kern des gesamten Marketingmixes ist 

NINO. Ein Industriedenkmal wird vital vermarktet. 

toren innerhalb eines kleineren Kreises 
potenzieller Anleger. Auch fi nanzielle 
Unterstützung durch öff entliche Förder-
mittel wurde einbezogen.  

Stützen der Vermarktung 

Die Eckpfeiler der Marketingstrategie 
sind die Personalisierung der lmmobi-
lie durch die gezielte Bildung der Marke 
NINO-Hochbau „Kompetenzzentrum 
Wirtschaft “ die Herausstellung des Al-

eine umfassende Kommunikationspoli-
tik. Die größte Bedeutung wird dabei den 
Informations- und Konzeptbroschüren 
sowie dem Internet-Auft ritt beige messen 
(www.nino-hochbau.de). Durch die Ver-
bindung von Projekt-, Nutzungs- und 
Marketingkonzeption werden für die 
Projektbeteiligten Anreize geschaff en, 
aktiv am Marketingprozess teilzunehmen. 
Denn hohes Eigeninteresse der einzelnen 
Teilnehmer ist ein maßgeblicher Treiber 
des ambitionierten Regioprojekts. |
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Berlin setzt auf eine umfangreiche sozio-
logische Untersuchung, die als „Früh-
warnsystem“ für die kommenden Jahre 
Grundlage der Berliner Stadtentwick-
lungspolitik sein wird. Gegenstand des 
„Monitoring Soziale Stadtentwicklung“ 
ist es, mit einem statistischen Indika-
torensystem soziostrukturelle Verän-
derungen in Teilgebieten der Stadt und 
den verschiedenen Quartieren Berlins 
wissenschaft lich zu beschreiben und zu 
analysieren. 

Die Daten werden jährlich erhoben. 
Die Ergebnisse bilden das Fundament 
für Entscheidungen über Investitionen 
aus diversen Fördertöpfen des Bundes, 
des Landes und dem Konjunkturpaket 
II sowie dem Quartiersmanagement der 
Hauptstadt.

Berlin: Eingeteilt in 319 
Verkehrszellen

Die 3,5-Millionen-Einwohnerstadt wur-
de für das Monitoring in 319 Verkehrs-
zellen eingeteilt. Die Ergebnisse einzelner 
Teilräume führten zu einer Einordnung 
in vier Gruppen: In Gruppe 1 fi nden sich 
positive Entwicklungen und Perspekti-
ven, Gruppe 4 weist die schlechtesten 
Kennzahlen auf. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse wer-
den künft ig öff entliche Finanzmittel, 
etwa die des Bund-Länder-Programms 
„Soziale Stadt“ und des energetischen 
Programms „Investitions Packt“, ein-
gesetzt. Auch Mittel aus dem Konjunk-
turpaket II zur ökologischen Sanierung 

Berlin fördert 
problematische Viertel

Monitoring. Die soziale Stadtentwicklung hat sich als Indikatorsystem 
für Investition und Quartiersmanagement etabliert. Die Senatorin in diesem 
Bereich, Ingeborg Junge-Reyer, will die Mittel dafür effektiver einsetzen.

von öff entlichen Gebäuden, Kitas und 
Schulen sowie der Infrastruktur werden 
so bedarfsorientiert verteilt. 

„Mithilfe des Monitorings sehen wir 
präzise, wo sich in der Stadt kritische 
Entwicklungen andeuten und wo sich 
Verbesserungen der Lebenssituationen 
nachweisen lassen“, so Senatorin Junge-
Reyer in einem Gespräch mit der Immo-
bilienwirtschaft . Der Senat wird nun auf 
der aktuellen Datenbasis Mittel der Städ-
tebauförderung in diese Gebiete leiten. 

Auf einen Blick

Grundlage der zukünftigen Stadtentwick- ›

lungspolitik in Berlin ist eine umfassende 

soziologische Analyse. Sie dient als „Früh-

warnsystem“ für Brennpunkte.

Auf Basis der Erkenntnisse lässt sich präzise  ›

erkennen, wo sich in der Stadt kritische Ent-

wicklungen andeuten, und es werden künf-

tig öffentliche Finanzmittel eingesetzt. 

Karen Niederstadt, Berlin

Kreuzberg. Sozialer Brennpunkt, auch wenn es nicht so aussieht ... Fo
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Sorge tragen, dass diese erheblichen Mit-
tel zielführend eingesetzt werden.“ 

Das erste Ziel: Wir müssen in Bildung 
investieren. Deshalb sei es so wichtig, den 
Ganztagsbetrieb der Schulen weiter aus-
zubauen. Bildungseinrichtungen bräuch-
ten die ständige verbindliche Kooperati-
on mit dem Quartiersmanagement, den 
Vereinen, den örtlichen Betrieben und 
der Polizei. Mehr Sozialarbeit in den 
Schulen dieser Gebiete muss mit der So-
zialarbeit und den Gesundheitsdiensten 
im Kiez verzahnt sein. „Unsere Quartiers-
managements – wie die Bildungsverbän-
de, die Familienzentren und die inter-
kulturelle Elternarbeit – haben sich be-
währt und können jetzt zum Modell für 
das weitere Handeln der Verwaltungen 
in den schwierigen Kiezen werden“, so 
Junge-Reyer. Das alles sei nachhaltige 
Stadtentwicklung, die Zeit brauche und 
mit viel Engagement umgesetzt werden 
müsse, und „dazu brauche ich brennende 
Geduld“, meint die engagierte Bürger-
meisterin Berlins. „Wachdienste sind 
keine geeignete Maßnahme. Sie sugge-
rieren nur eine vermeintliche Sicherheit. 
Man muss früher ansetzen.“ |

Außerdem werden integrierte Stadtteil-
verfahren, energetische Sanierungsmaß-
nahmen sowie Mittel der Städtebauförde-
rung eingesetzt, um die Großsiedlungen, 
wie etwa das Märkische Viertel, zu stabi-
lisieren und weiterzuentwickeln.

Berliner Quartiersmanagement 
erfolgreich 

„Das Monitoring zeigt uns jetzt, dass wir 
die richtigen Orte ausgewählt haben, um 
mit Quartiersmanagement ausgewähl-
te Kieze zu stärken. Zugleich sehen wir 
aber auch, dass sich in fünf Gebieten 
der Stadt die Probleme räumlich ballen“, 
warnte Junge-Reyer. Gemeint sind die 
sozialen Brennpunke Wedding / Moabit, 
Nord-Neukölln, der Norden von Kreuz-
berg, Marzahn-Hellersdorf und Teile 
Spandaus. 

„Hier gibt es off enbar in großen 
zusammenhängenden Gebieten eine 
räumliche Konzentration von sozialen 
Problemen“, bestätigt die Senatorin. Die 
erfreuliche Botschaft  aus der Analyse sei, 
dass für Berlin die positive wirtschaft -
liche Entwicklung auch in den sozial 
schwächeren Gebieten angekommen sei, 
so die Senatorin. Insbesondere konnte in 
den Kiezen mit Quartiersmanagement 
eine Abkopplung vom Aufschwung ver-
hindert werden. In diesen Gebieten ging 
die Arbeitslosigkeit zurück, sank die 
Zahl der Hilfsempfänger und war die Ju-
gendarbeitslosigkeit geringer. 

Die Autoren des aktuellen Moni-
torings, Prof. Axel Werwatz von der 
Technischen Universität Berlin sowie 
Prof. Häußermann von der Humboldt-
Universität, empfahlen, die Situation 
quartiersübergreifend in einer Strategie 
„Vorranggebiete Zukunft ssicherung“ 
zu verbessern. Dies solle zum Beispiel 

„Wachdienste sind keine geeignete 
Maßnahme für die Stadtentwicklung. 

Man muss früher ansetzen.“  
Ingeborg Junge-Reyer (SPD), 

Senatorin für Stadtentwicklung in Berlin.

in den Gebieten Wedding / Moabit und 
Nord-Neukölln durchgeführt werden. 
In beiden innerstädtischen Gebieten 
leben jeweils mehr als 150.000 Einwoh-
ner, insgesamt 10 Prozent der Berliner 
Bevölkerung. Der Altersdurchschnitt ist 
relativ niedrig: 13,4 Prozent aller unter 
18-Jährigen in Berlin wohnen dort. Da-
von haben 77,5 Prozent einen Migrati-
onshintergrund. 

Öffentliche Mittel zielführend 
und früher einsetzen

In die fünf großen Gebiete sind bereits im 
Jahr 2008 Mittel in Höhe von 32 Millio  -
nen Euro aus Programmen der Städte-
bauförderung gefl ossen. Anno 2009 
werden die Anstrengungen nochmals 
erheblich verstärkt: Es sollen Gelder in 
Höhe von 50 Millionen Euro bereitge-
stellt werden. Ingeborg Junge-Reyer: „Es 
ist eine Aufgabe von herausragender Be-
deutung in diesen großen, zusammen-
hängenden Räumen bevorzugt zu inve-
stieren. Die Bezirke und alle relevanten 
Senatsverwaltungen werden gemeinsam, 
ressortübergreifend vorgehen und dafür 
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Die neuen Grenzen der 
telefonischen Kaltakquise

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Seit Inkrafttreten der Vorschrift 
herrscht Unsicherheit bei den Maklern. Ist es erlaubt, Neukunden anzurufen? 
Oder inzwischen generell verboten? Was man noch darf.

Alexander C. Blankenstein, Rechtsanwalt, Köln

Telefonische Kaltakquise gegenüber Ver-
brauchern ohne deren Einwilligung war 
schon vor der aktuellen Änderung des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) verboten. Die Änderung1 

bringt seit dessen Inkraft treten am 4. Au-
gust 2009 im Bereich der telefonischen 
Werbung gegenüber einem Verbraucher 
jedoch insoweit eine Verschärfung der 
Lage, als nunmehr dessen „vorherige aus-
drückliche“ Einwilligung erforderlich ist. 

Gesetzgeberisches Ziel war es, die Be-
lästigung durch unerwünschte Telefon-
werbung insbesondere in den Bereichen 
Lieferung von Zeitungen, Zeitschrift en 
und Illustrierten sowie Erbringung von 
Wett- und Lotterie-Dienstleistungen und 
Telekommunikationsdienstleistungen 
einzudämmen. Das UWG enthält aller-
dings keine Bereichsausnahmen, weshalb 
die verschärft en gesetzlichen Vorschrift en 
auch von den Maklern zu beachten sind. 

Zunächst einmal bedarf es der vor-
herigen Einwilligung des Verbrauchers. 
Nicht möglich ist es daher, ihn anzurufen 
und zu Beginn des Telefonats dessen Ein-
willigung zum weiteren Gespräch einzu-
holen. Das wäre zu spät. Auch muss der 
Verbraucher ausdrücklich in das Telefo-
nat eingewilligt haben. Eine stillschwei-
gende Einwilligung genügt nicht mehr. 

Vorsicht AGB-Klausel

Der Privatmann muss gegenüber dem 
Makler vielmehr ausdrücklich und be-
weisbar in eine telefonische Kontaktauf-

führen, dass entsprechende Verstöße ge-
mäß § 20 UWG mit einer Geldbuße bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden können. 
Fatal wird es, wenn zusätzlich die Telefon-
nummer unterdrückt wird. Dann droht 
gemäß § 102 Telekommunikationsgesetz 
(TKG) eine Geldbuße bis zu 10.000 Euro.

Thema Kleinanzeige

Erhebliche Rechtsunsicherheit besteht 
besonders in den Fällen, in denen ein 
Verbraucher in einer Kleinanzeige eine 
Immobilie  sucht oder eine solche zu Ver-
kauf oder Vermietung anbietet. 

In juristischer Hinsicht handelt es sich 
dabei um eine sogenannte „invitatio ad 
off erendum“ – also um die Auff orderung 
zur Abgabe eines Angebots. Nun vermag 
darüber gestritten werden, ob sich diese 
Auff orderung nicht etwa auch an Makler 
richtet, die gegebenenfalls geeignete Ob-
jekte oder Interessenten haben. Bis zur 
gerichtlichen Klärung dieses Problems ist 
hier jedenfalls zur Zurückhaltung zu ra-
ten. Es liegt nämlich nahe, dass der Mak-
ler nur dann mit dem Privatinteressen-
ten in telefonischen Kontakt treten darf, 
wenn er einen Käufer oder Verkäufer 
hat und – wichtig! – dessen Benennung 
nicht von der Zahlung einer Provision 
abhängig macht. Äußert der Makler hin-
gegen ein Provisionsverlangen, dürft e die 
Grenze zur unerlaubten Telefonwerbung 
überschritten sein! In diesem Zusam-
menhang muss man sich nämlich vor 
Augen halten, dass sich der Verbraucher 

Auf einen Blick

› Es bedarf der vorherigen Einwilligung des 
Verbrauchers. 

Des Weiteren muss der Verbraucher aus- ›
drücklich in das Telefonat eingewilligt 
haben. 

Verstöße sind teuer.  ›

Bei Reaktionen auf Kleinanzeigen des  ›
Verbrauchers ist Vorsicht geboten.

Allerdings gibt es in diesem Bereich auch  ›
weiterhin Möglichkeiten.

nahme eingewilligt haben. Soweit etwa in 
den Allgemeinen Geschäft sbedingungen 
des Maklers eine Klausel enthalten ist, 
wonach der Verbraucher mit Unterzeich-
nung grundsätzlich auch in telefonische 
Werbeanrufe einwilligt, wird dies im 
Ernstfall wenig helfen. Eine solche Klau-
sel wäre gemäß § 307 Abs. 1 S. 1 BGB un-
wirksam, da sie den Verbraucher unan-
gemessen benachteiligt. Makler sollten 
auf derartige Klauseln in ihren AGB voll-
ständig verzichten, da sie sonst kosten-
pfl ichtig abgemahnt werden könnten. 

Wichtig in diesem Zusammenhang: 
Makler können sich nicht etwa auf Zu-
stimmungserklärungen und vermeint-
liche Einwilligungen berufen, die der 
Verbraucher in einem völlig anderen 
Zusammenhang erteilt hat. In diesem Zu-
sammenhang sollte man sich vor Augen 
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sich beim Interessenten nicht um einen 
Verbraucher, sondern einen Unterneh-
mer handelt. Denn hier genügt die mut-
maßliche Einwilligung. 

Vermag die Luft  einer telefonischen 
Kontaktaufnahme mit einem Verbrau-
cher für den Makler auch etwas dünner 
geworden sein, wäre es freilich verfehlt, 
nun frühzeitig die Flinte ins Korn zu 
werfen. Längst gängige Praxis im Mak-
lergeschäft  auch mit Verbrauchern ist 
die Kommunikation per E-Mail oder 
auch Telefax. Nach der Bestimmung des 
§ 7 Abs. 3 UWG ist hier jedenfalls dann 
nicht von einer unzulässigen Belästigung 
auszugehen, wenn der Makler 
› vom Interessenten Mail-Adresse und/
oder Fax-Nummer erhalten hat, 
› der Interessent der Verwendung nicht 
widersprochen hat 
› und dieser klar und deutlich darauf 
hingewiesen wird, dass er der Verwen-
dung seiner elektronischen Daten jeder-
zeit widersprechen kann. 

Wendet sich ein Verbraucher etwa über 
Internet auf ein entsprechendes Inserat 
an den Makler, wird er in aller Regel sei-
ne E-Mail-Adresse zur weiteren elektro-
nischen Abwicklung seines Wunsches 
hinterlassen. Der Makler kann nun den 
Interessenten seinerseits per Mail kon-
taktieren und hinsichtlich des konkreten 
potenziellen Auft rags die Einwilligung 
des Interessenten auch zur telefonischen 
Kontaktaufnahme erbeten. 

Übersendet darauf der Interessent 
eine entsprechende Rück-Mail, ist der 
Makler hinsichtlich auch einer tele-
fonischen Kontaktaufnahme auf der 
sicheren Seite, denn er kann die aus-
drückliche vorherige Einwilligung des 
Interessenten beweisen. Diese ist näm-
lich nach dem Gesetz nicht an eine be-
stimmte Form gebunden, sodass auch die 
elektronische Form ausreicht. Der Weg 
zur „legalen“ telefonischen Erstkontakt-
aufnahme ist frei. Kommt es nun zum 
Abschluss eines Maklervertrags, darf der 
Makler seinen Kunden selbstverständ-
lich jederzeit in Abwicklung des kon-
kreten Auft rags telefonisch kontaktieren. 
Gefährlich wird es aber dann, wenn das 
Gesprächsthema über den konkreten 
Vertragsgegenstand hinausgeht.

Problem Privatinserent

Problematisch sind Privatinserenten, die 
etwa über ein Internet-Portal Käufer/
Verkäufer oder Mieter/Vermieter su-
chen. Zwar geben hier meist Verbraucher 
die Mail-Adresse bekannt. Gleichwohl 
dürft en hier aber die Grundsätze einer 
Inserierung über Printmedien zur An-
wendung kommen. Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 
1 UWG ist Werbung unter Verwendung 
elektronischer Post nämlich nur dann er-
laubt, wenn der Makler die Mail-Adresse 
oder die Fax-Nummer vom Kunden im 
Zusammenhang mit dem Verkauf der 
Maklerdienstleistung erhalten hat. Zu 
diesem Zweck aber gibt der Verbraucher 
bei einem Immobilienangebot oder der 
Immobiliensuche über das Internet seine 
Mail-Adresse gerade nicht bekannt. |

1 durch das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Telefonwer-
bung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei be-
sonderen Vertriebsformen (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG)

Kaltakquise. Was der Lottofi rma verboten ist, darf auch der Makler nicht immer.

mit seiner Kleinanzeige gerade gegen die 
Beauft ragung eines Maklers entschieden 
hatte.

Nachtelefonieren?

Rechtsunsicherheiten bestehen aber auch 
in dem Fall, in dem ein Verbraucher vom 
Makler etwa auf dessen Annonce hin ein 
Exposé anfordert. Auch in diesem Fall 
dürft e es für den Makler nicht zulässig 
sein, dem Interessenten hinterherzutele-
fonieren, um etwa einen Besichtigungs-
termin anzubieten. Denn mit der Expo-
sé-Anforderung hat der Interessent noch 
keine „ausdrückliche vorherige“ Einwil-
ligung in eine telefonische Kontaktauf-
nahme erteilt. Fordert ein Verbraucher 
vom Makler auf dessen Annonce hin ein 
Exposé an, könnte man dies allenfalls als 
sogenannte konkludente Einwilligung 
werten, die nach altem Recht noch aus-
reichend war, nach neuem jedoch nicht 
mehr. Anders sieht es dann aus, wenn es 
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Viele  Mieter und Wohnungsunterneh-
men sind nicht zufrieden mit der Quali-
tät der Facility-Management-Dienstleis-
tungen. Eine häufi ge Ursache hierfür: 
Aus den Angeboten wird häufi g das 
wirtschaft lichste gewählt. Die Qualität 
hingegen, die der Dienstleister in ande-
ren Objekten erbringt, ist zumeist kein 
Auswahlkriterium. Zudem obliegt die 
Auswahl häufi g allein der Abteilung, die 
für den Einkauf der Facility-Manage-
ment-Leistungen zuständig ist. Jedoch 
haben die operativen Abteilungen, die 
mit den Dienstleistungen in Berührung 
kommen, auf die Auswahl der Dienstleis-
ter in der Regel keinen Einfl uss.

Neues Vergabe-Tool

Klar, mit umfangreicheren Systemen 
steigt der Prozessaufwand erheblich. 
Zudem lassen sich abstrakte Werte wie 
Qualität schwieriger objektiv erfassen 
und vergleichen als klare Angebotspreise. 
Doch das Berliner Wohnungsunterneh-
men GSW hat in diesem Jahr ein neues 
Vergabe-Tool implementiert. Mit dem 
Scoring-Modell verfolgt das Unterneh-
men drei Ziele: Erstens soll nicht allein 
der Preis entscheidend für die Wahl des 
Dienstleisters sein, sondern im gleichen 
Maße die in anderen Objekten erbrachte 
Qualität der Leistungen. Zweitens soll ein 
möglichst hohes Maß an Transparenz bei 
der Auswahl durch die Bewertung ver-
schiedener relevanter Kriterien erreicht 
werden, die über den Preis hinausgehen. 

Qualität und Preis sind 
gleichberechtigt

Facility Management. Ein neues Scoring-Modell bringt mehr Transparenz 
in die Vergabekriterien. Auch die Mitarbeiter der Auftraggeber werden an 
den Auswahlprozessen der FM-Dienstleister beteiligt.

Torsten Kirsch, GSW Immobilien GmbH, Berlin
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Die Scoring-Methode macht die Auswahl von FM-Dienstleistern objektiver.

Drittens sollen all jene Personen in den 
Vergabeprozess und in die Entscheidung 
eingebunden werden, die von der Qua-
lität der Dienstleistungen im täglichen 
Geschäft  betroff en sind. 

Diese Ziele konnten durch das entwi-
ckelte Scoring-Modell erreicht werden, 
indem drei verschiedene Komponenten 
berücksichtigt und berechnet werden 
– der Preis, das persönliche Gespräch 
mit dem Dienstleister anhand eines de-
fi nierten Fragenkatalogs sowie die Prü-
fung von Referenzobjekten vor Ort. 

Während der vergangenen Jahre 
war das gesamte infrastrukturelle Facili-
ty-Management der 17 Millionen Qua-

dratmeter GSW-Bestände an einen 
Dienstleister vergeben. Mit dem neuen 
Ausschreibungsmodell vergibt die GSW 
die Dienstleistungen in drei regional 
aufgeteilten Losen an drei verschiedene 
Dienstleister – zum einen aus organisa-
torischen Gründen, zum anderen, um 
eine „Monopolstellung“ eines einzelnen 
Dienstleisters im Bestand der GSW zu 
vermeiden. Jedes der drei Lose umfasst 
eine ähnliche Gebäudefl äche und damit 
einen ähnlichen Umsatz. Bei der Aus-
schreibung der Dienstleistungen kon-
zentrierte sich die GSW auf einen Kreis 
von 20 Firmen, die zur Abgabe ihres 
Angebots auf einer elektronischen Aus-
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schreibungsplattform eingeladen wur-
den. Dies macht die nachträgliche Ein-
gabe der Angebotswerte unnötig  und 
erlaubt zudem einen direkten Vergleich 
der einzelnen Angebote. Mit neun Un-
ternehmen führten die Mitarbeiter des 
Bereichs Einkauf/Technik Gespräche, 
zeigten Unplausibilitäten im Angebot 
und forderten zur Überarbeitung auf.

Punktesystem für Qualität

Angebote mit einer zu geringen Ei-
genleistungstiefe oder auch nach der 
Überarbeitung deutlich zu hohen Ange-
botspreisen wurden selektiert. Mit den 
verbliebenen fünf Unternehmen führte 
der Einkauf gemeinsam mit den Be-
reichen Vermietung, Kundenberatung 
sowie Mietvertrags- und Betriebskos-
tenmanagement ein Präqualifi zierungs-
verfahren durch, das ein wesentlicher 
Bestandteil des Scoring-Modells ist. Die 
Präqualifi zierung setzt sich aus zwei 
Komponenten zusammen: Während 
eines rund eineinhalbstündigen Ge-
sprächs, an dem 25 Mitarbeiter der ver-
schiedenen relevanten Abteilungen der 
GSW teilnahmen, stellten die Teilneh-
mer dem Dienstleistungsunternehmen 
15 vorab klar defi nierte Kernfragen, die 
mit Zusatzfragen untermauert wurden. 
In jedem Gespräch stellte derselbe Mit-
arbeiter dieselben Fragen, um Abwei-
chungen in der Fragestellung zu ver-
meiden und vergleichbare Antworten zu 
erhalten. Die Antworten waren – je nach 
Relevanz – mit einer unterschiedlichen 
Punktzahl zu bewerten. Die zweite Kom-
ponente bildet die Qualitätsbeurteilung 
der von den Dienstleistern benannten 
Referenzobjekte, die vom technischen 
Qualitätsmanagement der GSW begut-
achtet und ebenfalls mit Punkten bewer-
tet wurden. Die Summe der Punkte aus 
dem Präqualifi zierungsverfahren bildet 
die Punktzahl im Bereich Qualität. 

Auch bei der Bewertung der Preisan-
gaben arbeitete das Auswahlteam mit 
einem Punktesystem. Für die einzelnen 
Dienstleistungen in den Bereichen In-
nen- und Außenreinigung, Grünanla-
genpfl ege und Winterdienst wurden für 
die drei Lose jeweils Zielpreise defi niert, 

die auf Erfahrungswerten basieren. Je 
nach Höhe der Abweichung der Ange-
botspreise von den Zielpreisen wurden 
für die einzelnen Leistungen Punkte ver-
geben und letztlich addiert. 

Mit den Punkten des Präqualifi zie-
rungsverfahrens ergibt sich eine Ge-
samtpunktzahl, die über die Auswahl des 
Dienstleisters entscheidet. Um das erneu-
te Entstehen einer „Monopolstellung“ 
eines Anbieters zu verhindern, wurden 
die drei Lose an drei unterschiedliche 
Dienstleister vergeben. Die Wahl fi el auf 
die Firmen Clemens Kleine, Gegenbauer 
und Immobilien Service Deutschland. 

Höherer Aufwand gerechtfertigt

Zwar ist ein solches Scoring-Modell mit 
einem deutlich höheren Aufwand ver-
bunden. Dennoch ist die Implementie-
rung sinnvoll, da bei einem derartigen 
Auswahlprozess ein höheres Maß an 
Sicherheit für eine angemessene Reini-
gungsdienstleistung erreicht wird. Zum 
anderen wird das Auswahlverfahren 
auf diesem Weg deutlich transparenter 
und objektiver. Eine willkürliche Ver-
gabe nach persönlichen Vorlieben oder 
Interessen ist mit diesem Modell nicht 
möglich –  besonders wegen der Punkte-
vergabe durch verschiedene Mitarbeiter. 
Darüber hinaus konnte über die Vergabe 
in drei Losen eine Einsparung in Höhe 
von zehn Prozent bei den Kosten der Fa-
cility-Management-Leistungen realisiert 
werden, von dem die Mieter der GSW – 
zusätzlich zu der gesteigerten Qualität – 
profi tieren. |

Auf einen Blick

Nicht allein der Preis soll entscheidend für  ›
die Wahl des Dienstleisters sein, sondern 
auch die Qualität der Leistungen. 

Möglichst hohes Maß an Transparenz bei  ›
der Auswahl durch  Bewertung.

Alle Personen in den Vergabeprozess und  ›
in die Entscheidung einbinden, die von 
der Qualität der Dienstleistungen im täg-
lichen Geschäft betroffen sind.

Software für Groß und Klein.

HV3000®
ist eines der

· zukunftssichersten
· flexibelsten
· praxisfreundlichsten und
· preiswertesten

Software-Angebote
für die Wohnungswirtschaft.
Kaufentscheidend für Sie werden aber
letztlich unsere

· Kompetenz
und

· hanseatische Verlässlichkeit
sein.

Wendenstraße 331 - 333 ı 20537 Hamburg
Tel.: 040 - 25 73 41 ı Fax: 040 - 25 94 43
www.hawobe.de ı E-mail: post@hawobe.de

Hanseatisch gut beraten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

tel. +49 (0) 7145-93550-0 / email info@gemas.de
fax + 49 (0) 7145-93550-10

Dornierstr. 7 / D-71706 Markgröningen
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Wohnungseigentümer fordern 
permanente Information 

Zukunft strends für Verwalter. Auf einer Tour d’horizon wollte die Redaktion 
von Vertretern der Branche wissen, mit welchen berufl ichen Anforderungen 
sie in den nächsten Jahren rechnen. Sie bekam Überraschendes zu hören. 

Miron Schneckenberger, Dirk Labusch (Zusammenstellung), Freiburg
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Papierloses Büro. Für viele Verwalter bislang noch Vision ...

Energie, steigende Ansprüche der alten, 
aber auch der jungen Generation, pa-
pierloses Büro – alles war Th ema in Ge-
sprächen, die die Redaktion mit Woh-
nungsverwaltern führte. Es zeigte sich, 
dass der Branche einige Probleme auf den 
Nägeln brennen. Aber nicht jedes Trend-
thema ist für den Verwalter gleich wichtig.

Sanierung oft nur Wunschtraum 

Energetische Sanierung ist eine der größ-
ten Herausforderungen der Wohnungs-
wirtschaft  überhaupt in den nächsten 
Jahren. Das mag grundsätzlich stimmen. 
„Man hat durchaus den Eindruck, die Ei-
gentümer würden in dem Bereich gerne 
etwas tun. Aber meist sind keine Rück-
lagen da und die Sanierung scheitert“, so 
die oft  gehörte Erfahrung.

Verschlimmert werde der Sanie-
rungsstau dadurch, dass die Eigentü-
mergemeinschaft en nach wie vor nur 
schwerlich ein Darlehen bekommen, ein 
Problem, das auch auf dem Fachgespräch 
des evangelischen Siedlungswerks in Fi-
schen in diesem Jahr diskutiert wurde 
(siehe auch „Immobilienwirtschaft “ Heft  
6/2009). Im Moment sind Anträge oft  
noch sehr kompliziert, da jeder Eigentü-
mer sie bei seiner Bank stellen muss. 

Ein Verwalter: „Ungefähr ein Drittel 
unserer Eigentümer ist in Rente. Und die 
haben in vielen Fällen kein Geld, um hohe 
Beträge zu schultern. Immer wieder wer-
den aus ‚purer Verzweifl ung’ Eigentums-
übertragungen mit lebenslangem Wohn-

recht getätigt. Dabei werden wir oft  um 
Rat gefragt. Gebühren an den Verwalter, 
der sich um die Finanzierung kümmern 
soll, will aber niemand zahlen.“ Gerade 
Eigentümer von Mietwohnungen wollen 
deshalb oft  nicht investieren, wenn nur 
der Mieter den Nutzen hat. 

Ein anderer Verwalter: „Vor mir sitzt 
eine Rentnerin, die gerade noch irgendwie 
klarkommt, kein Darlehen mehr erhält 
und nicht einmal Erben hat, was machen 
Sie da? Es gibt sehr viele alleinstehende 
alte Menschen, die nicht mehr mitreden. 
Die aber zurzeit noch wenigstens mietfrei 

wohnen. Das ist die Situation.“ Richtig 
spannend werde es, wenn Eigentümer 
an Hartz IV-Empfänger vermieteten. Ist 
die Wohnung saniert worden und erhöht 
der Eigentümer die Miete, müssten diese 
Mieter nämlich ausziehen, weil der Staat 
sie nicht mehr fi nanziert.

Manch ein Verwalter ist mit seinem 
Energieprojekt gescheitert. Statement: 
„Wir haben versucht, Projekte zu initiie-
ren, die gar kein Geld kosten, etwa eine 
Solaranlage auf einem Dach anzubrin-
gen. Die Eigentümer hätten nichts weiter 
tun müssen, als einen Mietvertrag mit 
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einer Gesellschaft  abzuschließen, die aus 
Eigentümern bestehen sollte. Aber der 
Beschluss über die Überlassung einer 
Dachfl äche an eine solche ausgegliederte 
Gesellschaft  ist gescheitert. Nun habe ich 
hier keine Ambitionen mehr.“  

Die immer höheren Ansprüche

Der Generationswechsel mache sich in 
doppelter Hinsicht bemerkbar. „Da sind 
die Alten, die den Verwalter bitten, die 
Th emen der Eigentümerversammlung 
in größeren Schrift typen und bitte mit 
Mikrofonanlage zu präsentieren. Die 
Veranstaltung solle um 15:00 Uhr begin-
nen. Die arbeitende Bevölkerung möchte 
jedoch erst ab 17:00 Uhr anfangen. Hier 
entstehen immer wieder Spannungen.“ 

Besonders anspruchsvoll seien aber 
gerade die Jüngeren. „Wir müssen KfW-
Mittel erklären können, täglich den aktu-
ellen Gaspreis wissen und als Mediatoren 
durch die Gegend sausen. Die junge Gene-
ration fordert das mehr als die ältere.“ Wäh-
rend die ältere Generation eher die Person 
des Verwalters gesehen habe, schauten die 
Jüngeren oft  rein auf die Zahlen. Deswe-
gen meinte denn auch eine Verwalterin: 
„Wenn mich heute jemand Unbekanntes 
auff ordert ein Angebot für die Verwal-

tung einer Eigentümergemeinschaft  ins 
Blaue abzugeben, tue ich das nicht mehr.“ 

Einig waren sich die Verwalter, dass 
man in Zukunft  den Kunden verstärkt 
Online-Services bieten müsse, etwa ein 
Portal der Immobilie mit der Möglichkeit, 
Informationen über den Verbrauch der 
Wohnung zu erhalten. Schon jetzt gibt es 
Eigentümergemeinschaft en, die über ein 
Portal verfügen, auf das dessen Beiräte in-
teressante Informationen einstellen samt 
kommentierter Rechtsprechung. Gerade 
jüngere Eigentümer sehen das und wollen, 
dass der Verwalter ebenso tätig wird. „Das 
höchste ist ein permanenter Informations-
fl uss. So etwas ist auf Dauer jedoch schwie-
rig zu leisten, weil wir es nicht schaff en,
für solche Leistungen Geld zu verlangen“, 
meint einer.

Kommt das papierlose Büro?

Viele Verwalter halten den Weg zum pa-
pierlosen Büro für eine Illusion (siehe 
dazu aber den Beitrag auf Seite 50). Zi-
tat: „Ich glaube, es wird eher immer mehr 
Papier.“ Das Th ema scheint der effi  ziente 
Umgang mit dem Mail-Verkehr zu sein. 
Mails erforderten eine schnelle Reaktion, 
auch das wird beklagt. Man managt das 
über Büroorganisationsprogramme. 

Anscheinend gibt es kaum noch eine 
Eigentümerversammlung ohne Power-
point-Präsentation. Viele Verwalter 
glauben, die Erwartungshaltung werde 
massiv zunehmen. Besonders wichtig: 
Die 24-stündige Erreichbarkeit. Mehr 
und mehr wünschen sich Eigentümer Ti-
cketsysteme, bei denen sie sich darüber 
informieren können, wo sich etwa eine 
Beschwerde gerade befi ndet. Genauso, 
wie es die Paketdienste anbieten. Immer 
wichtiger für die Zukunft  wird auch die 
Soft ware, die Abbildung von Prozessen. 

Ein Verwalter: „Im Augenblick sind 
die Programme, die wir haben, buchhal-
tungsorientiert mit ein paar technischen 
Informationen. Aber dass ich aus einem 
Programm heraus alles tue, das gibt es 
noch nicht. Beispiel Schlüsselbestellung.“ 
Die Zukunft  scheint dahin zu gehen, sich 
zu einem Kapitän auf der Brücke zu ent-
wickeln, sich um die Basics zu kümmern 
und die Spezialisten einzukaufen. |

Auf einen Blick

› Energetische Sanierung bleibt in den Ge-
meinschaften bislang oft nur ein Wunsch-
traum, da kein Geld da ist und Kredite 
schwer zu bekommen sind. Immer wie-
der scheitern Verwalter hier mit ihren 
Vorstößen. 

› Besonders jüngere Eigentümer haben 
hohe Ansprüche an die Kompetenz des 
Verwalters, sind aber auch diejenigen, die 
besonders auf den Preis achten. 

› Viele Verwalter halten den Weg zum pa-
pierlosen Büro noch für eine Illusion.

› Das Thema „Outsourcing“ wird wichtiger.

Diskutieren Sie zu diesem Thema
mit uns im Forum

www.haufe.de/immobilien/fc

Anerkannte Qualifikationen flexibel und
berufsbegleitend erreichen:

Kombination aus Selbstlernunterlagen und
Wochenendseminaren.

Geprüfte/r

Immobilienverwalter/in
(gtw / DDIV)
7 Wochenendseminare, 7 Monate

Immobilienkaufmann/
-frau (EBZ) und (IHK)
Neu! Fernstudium, 24 Monate

Geprüfte/r

Immobilienmakler/in
6 Wochenenden, 7 Monate

Geprüfte/r

Immobilien-
fachwirt/in (IHK)
10 Wochenenden, 12 Monate

Termine: www.gtw.de

gtw - Weiterbildung
für die Immobilien-
wirtschaft
Tel: 089/ 57 88 79
www.gtw.de
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Papierloses Büro. Was lange Zeit als eine Idealvorstellung durch die Köpfe 
geisterte, ist bei Pro Potsdam Wirklichkeit geworden. In einem Pilotprojekt
ließ dort Promos consult die Dokumentenberge verschwinden. 

sung ist in alle SAP-ERP-Systeme inte-
grierbar. Die Mitarbeiter erhalten keine 
Dokumente mehr auf den Schreibtisch. 
An stelle von Papierstapeln befi nden 
sich dort zwei Bildschirme. Einer für das 
workfl ow-gesteuerte Bearbeitungssystem 
und einer für die jeweils zu bearbeiten-
den Dokumente. Die Aktenschränke 
sind aus den Büros verschwunden. 

Die Schlüsselfaktoren 

Ein Schlüssel zum Erfolg eines solchen  
Projekts ist die Verhaltensänderung der 
Mitarbeiter. Denn es gibt scheinbar keine 
Macht außer der Macht der Gewohnheit. 
Und nur wenn alle motiviert sind, kann 
sich auch diese ändern. Die weitver-
breitete Meinung in der Verwalterschaft  
lautet, solange Mieter und Handwerker 
noch nicht komplett online seien ginge 
es nicht ganz ohne Papier. Das stimmt. 
Doch zumindest zwischen Dokumen-
teneingang und -ausgang sollten keiner-
lei Ausdrucke erzeugt werden.  

Deshalb steckt ein weiterer Schlüssel 
des Projekts in der Tür zur Poststelle des 
Unternehmens. Denn die eingehenden 
Postsendungen werden digitalisiert bevor 
sie in den Umlauf kommen. Dem Scan-
ner, und vor allem der nachfolgenden 
Verschlagwortung des eingescannten 
Dokuments, kommt eine wichtige Rolle 
zu. Hierzu gibt es bei Pro Potsdam eine 
langjährig erprobte Begriff ssystematik 
aus dem eigenen Kundencenter. Jedes 
Originaldokument wird nach der Erfas-
sung mit einem Barcode versehen und 
bei einem externen Dienstleister einge-
lagert. Dieser garantiert, falls etwa ein 
Mietvertrag doch noch mal in Papier-

Jörg Seifert, Freiburg 

Auf einen Blick

› Ziele des papierlosen Büros: Prozessver-
einheitlichung. Verbesserung der Infor-
mationsverfügbarkeit, Kostensenkung, 
Medienkonsistenz, Transparenz.

 
› Notwendig: Scanner, Bildschirme soft-

ware technische Ausstattung und Inte-
gration. Regeln für Datenspeicherung, 
-sicherung und Zugriffsrechte. Wissens-
management, Rollendefi nition. 

› Einige Vorteile: Schnelles Auffi nden  aller
Do kumente nach Schlagworten. Porto-
einsparung. Bessere Kommunikation. 
Leichtere Verfügbarkeit des Wissens.   
Ökonomische Parameter. Digitalisierte 
Informa tion braucht weniger physischen 
Raum.

 
› Einige Nachteile: Es fehlt sowohl das hap-

tische als auch das olfaktorische Element. 
Man hat nichts mehr in der Hand.

Der Aktenschrank ist abgeschafft   

Viel Vorarbeit 
ist nötig: Bei Pro 
Potsdam wurden 

eine Million Doku-
mentenseiten 
eingescannt.

Seitdem der PC Einzug in die Büros ge-
halten hat, träumt auch die Immobilien-
branche vom Verschwinden der ewigen 
Papierstapel. Doch wer wachen Auges 
durch sein Unternehmen geht sieht: Es 
wird mehr gedruckt als vorher. „Papier-
stau“ lautet nach wie vor eine der häu-
fi gsten Fehlermeldungen im Büro. Es gibt 
kaum gelungene Beispiele für rein IT-ge-
stützte Arbeitsabläufe. Kaum Beispie le? 
Doch, es gibt die Pro Potsdam GmbH. 
Bei deren Tochter GEWOBA verwalten  
seit Juni 2009 150 Mitarbeiter komplett 
IT-gestützt 17.000 Wohnungen mit der 
elektronischen Mietvertragsverwaltung 
REdesk von Promos consult. Diese Lö-

form benötigt wird, innerhalb von 24 
Stunden die Anlieferung des gewünsch-
ten Schrift stücks. Die Anforderungen 
an einen komplett digitalen Workfl ow 
lauten: Er muss nachvollziehbar sein und 
ohne medientechnische Brüche ablau-
fen. Dann ist ein großer Vorteil des neu-
en Systems, dass zu jeder Zeit erkennt-



51

www.immobilienwirtschaft.de        12/09-01/10

lich ist, auf welcher Bearbeitungsstufe 
sich das Dokument gerade befi ndet. Es 
gibt außerdem Regelungen zur Delega-
tion von Arbeiten, wenn ein zuständiger 
Sachbearbeiter krank oder überlastet ist. 
Wird ein Dokument lange nicht bearbei-
tet, erscheint beim Abteilungsleiter eine 
Meldung auf dem Bildschirm und er 
kann Neuverteilungen vornehmen. Das 
ist weit mehr als nur digitales Archiv. Es 
ist ein aktives Arbeitsmittel. 

Jenseits der Technik sind insbeson-
dere rechtliche Aspekte wie technische 
Aufrufb arkeit auch noch in zehn Jahren  
zu berücksichtigen. Im Vorfeld sollte na-
türlich eine belastbare Kostenkalkulation 
für Umstellung und Betrieb erfolgen. Bei 
Pro Potsdam wurden die Durchlauf-
zeiten signifi kant gesenkt, sodass pro 
Jahr 6.000 Arbeitsstunden im Rahmen 
der Mietvertragsverwaltung eingespart 

Warum setzt sich das technologisch mögliche und ökonomisch richtige pa-
pierlose Büro bislang nicht durch?
Neumann: Die Perfektion schreckt ab. Wichtig ist, die Mitarbeiter mitzuneh-
men durch Einbezug von Lösungen, mit denen sie schon arbeiten. Wir bieten  
dann den arbeitserleichternden Zusatznutzen. 

Papier ist ein alter Kulturträger: Ob als Notizzettel oder Wandkalender. 
Lässt sich parallele Datenhaltung vermeiden? 
Neumann: Sie ist verboten! Denn was nicht im System ist, kann nicht zugear-
beitet werden. Man hat dafür innerhalb des Systems vielfältige Ersatzmöglich-
keiten: Es gibt Bemerkungsfelder für alle oder Briefanotationen nur für Ausge-
wählte. Zudem können E-Mails, Aufgaben und Termine erzeugt werden. 

Worin bestehen dann die hauptsächlichen Akzeptanzprobleme? 
Neumann: Ein frühes Problem ist: Jeder kennt Dokumentenmanagement. 
Doch dieses löst lediglich Archivierungsfragen. Zur durchgängigen elektro-
nischen Vorgangsbearbeitung dagegen liegen kaum Erfahrungen vor. Ein 
spätes Problem: Viele Entscheider kennen nicht die immensen Vorteile der 
Prozesseff ekte in der Kunden- oder Partnerkommunikation.

Was also können die Immobilienunternehmen tun? 
Neumann: Wir können für sie per Test den entstehenden Nutzen in Geld ver-
anschaulichen. Sie erhalten den direkten Vergleich zu Aufwendungen und 
Beanspruchungen. Bei Pro Potsdam ist der Effi  zienzschub im Bereich Vermie-
tung bereits in der Praxis off ensichtlich.

Interview

Prof. Dr.-Ing. Ingo Neumann

Papier ist streng verboten

Beratung Immobilien Management bei Pro Potsdam 

werden. Damit haben die Mitarbeiter 
mehr Zeit für die persönliche Betreuung 
der Mieter. Die Investition  soll sich in 24 
Monaten rechnen. 

Die meisten Wohnungsunternehmen 
mit ihren stabilen Cashfl ows werden noch 
länger als zwei Jahre existieren. Deshalb 
ist kaum ein Grund ersichtlich, warum 
nicht zumindest für den internen Work-
fl ow an die Einführung des papierlosen 

Büros gedacht werden könnte. Doch Vor-
sicht ist angebracht: Es geht nicht darum 
nichtdigitales Chaos in ein digitales zu 
verwandeln. Sondern Ziel ist das Durch-
denken und Optimieren der Prozesse 
sowie die konsequente Umsetzung in 
moderne Technologien. Das kann neue 
und mächtige  Gewohnheiten erzeugen 
und endlich „Papierstau“ als die häufi gste 
Fehlermeldung im Büro abschaff en ... |
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Die Frage eines am Bundeskongress „Visi-
onale“ teilnehmenden Herren, ob es denn 
diese Veranstaltung bräuchte, traf auf eine 
kurze und markante Antwort bei der an-
gesprochenen Dame: „Na, in welcher Welt 
leben Sie denn“?

Wissen ist Macht. Frauen, die in ihrem 
Berufsfeld etwas gestalten wollen, brau-
chen ein gutes Netzwerk und Ideen. Gele-
genheiten dazu schafft   der Verein „Frauen 
in der Immobilienwirtschaft “ und setzte 
deshalb unter dem Motto „Zukunft  fi ndet 
Sta(d)tt“ auf hochkarätige Vorträge, Dis-
kussionen und Workshops. 

Arbeits-, Wohn- und Lebensformen

Nach Hartmut Bulwien FRICS, Bulwien 
GmbH scheint der Tiefpunkt der Krise 
erreicht, es gibt aber zu wenig Finanzie-
rungsmöglichkeiten für neue Objekte. 
Der Wohnungsmarkt ist vom Abschwung 

Konzepte für die Morgenstadt 
Frauen in der Immobilienwirtschaft : 100 Teilnehmerinnen diskutierten 
auf dem diesjährigen Bundeskongress „Visionale 2009“ über die Zukunftsvisionen 
von Stadtplanern, Investoren und Bewohnern.

ZOB Buszentralbahnhof mit ihrer bunten 
Palette schnell vermietet waren.

Zur Stadtentwicklung sprach Stadtbau-
rätin Prof. Dr. Elisabeth Merk. Der erhöhte 
Bedarf an gefördertem Wohnungsbau ist 
eine Notwendigkeit in „reichen Städten“ 
mit sehr hohen Mietkosten.Gefragt ist 
die gezielte Steuerung der weiteren Nach-
verdichtung und die Umstrukturierung 
von gewerblichen Flächen. Bei allen Pla-
nungen ist der Spagat zwischen den Inte-
ressengruppen zu leisten, zwischen einem 
Wettbewerb, der qualitativ hochwertiger 
Architektur den Vorrang vor rein kom-
merziellen Interessen gibt, unterschied-
liche Planungszeiten von Betroff enen, Po-
litik und Stadtentwicklung berücksichtigt. 

Kunst am Bau als Incentive

Kunst am Bau verleiht Gebäuden und 
Plätzen ein ganz besonderes Gesicht und 
wird als Incentive im städtischen Qivid-
Programm, aber auch von einzelnen Un-
ternehmen hervorragend genutzt, das 
konnten die Teilnehmer/innen auf einer 
Exkursion entdecken. Dass die Stadt Mün-
chen innovative Ideen von jungen Archi-
tekt/innen und Stadtplaner/innen fordert, 
zeigte auch die Podiumsdiskussion. Ange-
regt wurde mit der Preisträgerin des Wett-
bewerbs „Open Scale“, Kerstin Weigert, 
über ihr „Agropolis“-Projekt debattiert. 
Exemplarisch für die Immobilienentwick-
lung in Freiham bewies sie, wie gezielt 
eingesetzte Grünfl ächen und biologischer 
Landbau einem gesichtslosen Standort 
Profi l verleihen können und klimatech-
nisch Maßstäbe für die Zukunft  setzt. 
Weitere Informationen zum Verein unter: 
www.immo-frauen.de |

scheinbar gar nicht betroff en, hier zei-
gen sich vielmehr die demografi schen 
Auswirkungen in den nächsten Jahren. 
Bei den gewerblichen Immobilienin-
vestitionen steht München weiter mit 
Hamburg an der Spitze. Durch freiwer-
dende Bahnfl ächen gab es in München 
die seltene Möglichkeit einer innerstäd-
tischen Entwicklung. Wie der entstan-
dene „Arnulfpark“ den Trend Wohnen 
und Arbeiten verbindet, zeigte Dr. Katrin 
Grumme von DGC Consulting bei ihrer 
Exkursion. Moderne Rollenbilder brau-
chen entsprechende Arbeits-, Wohn-, 
und Lebensformen: Die Wohnung liegt 
nahe beim Büro, der Laden um die Ecke 
ist in der Mittagspause oder nach der Ar-
beit schnell zu erreichen. Mischformen 
schaff en ein lebendiges Miteinander der 
Generationen. Es verwundert nicht, dass 
die Wohnungen gut verkauft  und die 
Büros und Einzelhandelsfl ächen beim 

Eva Müller, Institut für Visionalisierung, München

Über Stadtentwicklungsplanungen wurde im Münchner Rathaus viel debattiert.
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Zwanzig Jahre nach dem Gewinn der 
Fußballweltmeisterschaft begann 
der Mittelfeldstar Projekte zu entwickeln. 
Im Gespräch mit Immobilienwirtschaft 
erläuterte er seine Motive. 

Herr Breitner,  Sie sind Fußballweltmeis-
ter, haben mitgeholfen Spiele zu ent-
wickeln, heute entwickeln Sie Projekte. 
Wie kamen Sie als Bayer auf die Idee, 
sich um Bauprojekte im weit entfernten 
Kreis Mettmann zu kümmern?
Breitner: Die Idee entstand vor etwa 15 
Jahren durch einen Kontakt über die Fi-
liale der früheren Bayerischen Vereins-
bank in Düsseldorf. Es ging seinerzeit 
um ein Projekt mit 45 Wohnungen in 
der Gemeinde Velbert, das aus einer In-
solvenz stammte und damals in der Stadt 

ein Schandfl eck war. Wir übernahmen es 
von der Bayerischen Vereinsbank. Da-
raus haben wir ein ansehnliches Objekt 
gemacht. Wir, das waren damals vier 
Partner.

Und Sie fanden so viel Gefallen daran, 
dass Sie weitermachten?
Breitner: So war es. Als „Projektentwick-
lung Breitner & Lotz“ sind wir seit 1996 
im Kreis Mettmann tätig. Wir planen 
und bauen schlüsselfertig. 

Sind Sie dabei der „Akquisiteur“?
Ganz und gar nicht. Ich habe dieses Ge-
schäft  von der Pike auf gelernt. 

Was sprach denn gerade für Velbert?
Breitner: Wir haben ziemlich schnell 
erkannt, wie die Stadtverwaltung dort 
tickt. Sie war unbürokratisch und ging 
auf unsere Ideen ein. Über die Wirt-
schaft sförderung in Velbert bekamen wir 
dann Jahr für Jahr weitere Objekte ange-
boten. Schließlich gab es Kontakte zum 
Kreis Mettmann, mit dem wir seit zehn 
Jahren enger zusammenarbeiten.

Also über Velbert hinaus?
Breitner: Ja. Wir haben uns auf Senio-
renheime im ganzen Kreis Mettmann 

„Ich habe das Geschäft von der Pike auf gelernt“, so Paul 
Breitner. Damit meint er auch die Projektentwicklung.

Ein Projektentwickler in Mettmann
Interview mit

Paul Breitner

Manfred Gburek, Frankfurt am Main

spezialisiert, mit altersgerechten Woh-
nungen, mit betreutem Wohnen und mit 
Pfl egeplätzen. Wir haben sie außer in 
Velbert zum Beispiel auch in Mettmann 
und Langenberg gebaut. In Haan ist ein 
Seniorenheim geplant, das im Februar 
2011 eröff net werden soll.

Planen Sie auch Projekte außerhalb 
des Kreises Mettmann, zum Beispiel in 
Bayern?
Breitner: Nein, wir werden weiter Pro-
jekte in der Region entwickeln, in der 
wir jetzt tätig sind. Dabei werden wir 
uns im Wesentlichen auf Seniorenheime 
konzentrieren. In Velbert ist es uns sogar 
gelungen, ein weiteres Objekt in der Fuß-
gängerzone zu errichten.

Düsseldorf grenzt an den Kreis Mett-
mann. Reizt es Sie nicht, auch dort tätig zu 
werden? Immerhin scheint es jetzt mit der 
Fortuna doch etwas bergauf zu gehen ...
Breitner: Düsseldorf ist natürlich im-
mer interessant. Wir konzentrieren 
uns aber im Moment zu 100 Prozent 
auf den Kreis Mettmann. Allerdings 
schließe ich nicht aus, dass es künft ig 
Projekte geben kann, für die wir auch 
in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens 
off en sind. |

wurde 1951 in Kolbermoor bei Rosenheim 
geboren. 1970 kam er zum FC Bayern Mün-
chen. 1971 debüttierte er in der deutschen 
Nationalmannschaft. Er spielte auf der lin-
ken Abwehrseite, schaltete sich aber oft in 
den Angriff mit ein und erzielte wichtige 
Tore. Später wurde er im Mittelfeld ein-
gesetzt. 1974 bis 1977 spielte er für Real 
Madrid, 1977/78 für Eintracht Braun-
schweig, die letzten fünf Jahre wieder bei 
den Bayern. Seit 1996 ist er im Kreis Mett-
mann als Projektentwickler tätig.

Paul Breitner
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„Von schwarzen Schafen mit weißen Westen“

Das ist ja schon merkwürdig: Banker, 
die das Geld ihrer Kunden treu verwal-
tet, nicht nur auf ihren eigenen Profi t 
geschaut und sich somit schlicht integer 
verhalten haben, werden so sehr gelobt, 
dass man sie als Kandidaten für ein Ver-
dienstkreuz vorschlagen möchte. Ist Inte-
grität denn so wenig normal geworden? 

Immer noch stehen führende Köpfe 
der Finanzwirtschaft  in der Kritik. Wenn 
jetzt das Th ema neu betrachtet wird, sind 
die Branchenvertreter allenfalls zu frei-
willigen Selbstverpfl ichtungen bereit. 

Unsere Branche hat vor einigen Jah-
ren die „Initiative Corporate Governance 
der deutschen Immobilienwirtschaft “ 
gegründet, um Grundsätze einer trans-
parenten und professionellen Unterneh-
mensführung in der Immobilienwirt-

schaft  zu erarbeiten. Sie hat „Grundsätze 
ordnungsgemäßer und lauterer Geschäft s-
führung“ verabschiedet. Von „verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung“ ist 
die Rede und von „Werte-Management“. 
Doch man reibt sich die Augen: Werte – 
was ist gemeint? Wirtschaft liche Werte 
oder gar Anstand und Moral? Letztere 
würden ausreichen, um vor bestimmten 
Handlungen zurückzuschrecken, auch 
wenn diese nicht justitiabel sind. 

Leider liegen wir in puncto Trans-
parenz noch weit zurück, nicht nur hin-
ter Skandinavien (Graffi  ti letztes Heft ). 
Aber Professionalität bei der Ausübung 
des Berufs sollte selbstverständlich sein. 
Bei der Professionalisierung hat sich in 
der Immobilienwirtschaft  bereits viel 
getan. Doch den Branchenvertretern 
könnte insbesondere der Blick auf das 
gesellschaft liche Ganze manchmal nicht 

schaden. Denn im Kontext sozialer Ver-
antwortung bewegt sich auch die Immo-
bilienwirtschaft .

Freundlichkeit & Co.

Neulich sagte doch tatsächlich einer 
„Guten Tag“! Ich war völlig perplex. Das 
hatte was. Ist man nicht mehr wirklich 
gewohnt. Sowas Altmodisches. Ich war 
richtig gerührt. 

Aber außer Freundlichkeit bleiben 
noch andere „Werte“: Lauterkeit, Fair-
ness, Gesetzestreue ..., um nur ein paar 
herauszupicken. Erstaunlich, dass man 
solche Begriff e heute dezidiert nennen 
muss. Nach Maßgabe altmodischer Wer-
te, die sich im Begriff  des „ehrbaren 
Kaufmanns“ über Jahrhunderte hinweg 
manifestierten, sollten all die se Selbst-
verpfl ichtungen selbstverständlich sein. 
Doch an deren Stelle scheint heute ein 
ungehemmtes Gewinnmaximierungsstre-
ben getreten zu sein. Denn das Gewinn-
streben ist ja nicht per se zu verteufeln – 
es geht lediglich um das „Ungehemmte“ 
daran. Sicher, es gibt natürlich rechtliche 
Beschränkungen, aber wo diese nicht grei-
fen, ist die Freiheit grenzenlos. Oder an-
ders ausgedrückt: Alles was nicht verbo-
ten ist, gilt als erlaubt. Kein Wunder, dass 
die dicken Regelwerke an Umfang weiter 
zunehmen und dennoch der Missbrauch 
heute öft er vorzukommen scheint als frü-
her, als es weniger manifeste Regeln gab. 
Vielleicht, weil die „Regeln“ früher Moral 
und Anstand hießen ... |

Corporate Governance. Den Ruf der Branche 
verbessert keine Selbstverpfl ichtung. Nur 
wertegestütztes Handeln schafft neues Vertrauen.

Marianne Schulze, Bergisch Gladbach



„ Kompetent, analytisch, anspruchsvoll – 
und stets aktuell. Die Immobilienwirtschaft liefert 
Branchenkennern wertvolle Orientierungshilfe.“
Thomas Nern, Managing Director Germany, Restaura Gruppe
www.restaura.com

Das Fachmagazin für die 
gesamte Immobilienbranche:
Management | Entwicklung | Vermarktung | Finanzen | Recht

Jetzt testen und Prämie sichern:

0180/50 50 169*

www.immobilienwirtschaft.de
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil. Ein Service von dtms. 



12/09-01/10        www.immobilienwirtschaft.de

Spezialimmobilien 

56 - Verhaltensänderungen und technische  
   Anpassungen sind die Einsparschlüssel 
57 - Leitfaden Effi zienzanalyse: 
   Was vor dem Bau und während des 
   Betriebs zu beachten ist

Retail & Contracting 

58 - Interview: Lidl-Immobilien-Chef   
      Christoph Kraus zur ökologischen 
   Fillialstrategie des Discounters    
60 - Neue Hoffnungen für das Contracting 
61 - Marktübersicht: Contractoren 2010 

56

Special 
Energieeffi zienz

Inhalt
Spezialimmobilien nach heutigem Standard 
benötigen nur noch einen Bruchteil der En-
ergie von früher. Doch selbst modernere Bau-
ten besitzen noch Einsparpotenziale. Das gilt 
auch für Retailer. Kostensenkung kann außer-
dem durch Contracting erreicht werden. Eine 
Marktübersicht der bundesweiten Anbieter.   

58

Viel Potenzial bei 
Mensch und Technik 
Spezialimmobilien. Selbst wenn die Gebäude 
und alle Anlagen auf aktuellem Energiestand sind: 
Es gibt immer Hebel für weitere Optimierungen.  

Dr. Thomas Renz, E.ON Vertrieb Deutschland GmbH, München 
Werner F. Götz, Allianz Arena München Stadion GmbH, München

Die Allianz Arena hat neben dem sportlichen und architekto-
nischen Glamour auch beim Th ema Energieeffi  zienz einiges zu 
bieten. In einem Projekt der Stadiongesellschaft  München zu-
sammen mit ihrem Energiepartner E.ON haben die Experten 
ein Einsparvolumen von über eine Million Kilowattstunden 
großteils bereits realisiert. Doch aller Anfang ist schwer, selbst 
für ein solch modernes Vorzeigestadion. Der Betreiber legte 
in der ersten Zeit nach Eröff nung sein Hauptaugenmerk vor 
allem auf Technik, Prozesse und Gesamtorganisation. Als sich 
der laufende Betrieb dann eingespielt hatte, rückte das Th ema 
Energie bald in den Mittelpunkt. Jürgen Muth, Geschäft sführer 
der Stadiongesellschaft : „Ein Stadion in dieser Größenordung 
benötigt viel Energie. Schon deshalb waren wir sehr an innova-
tiven und vor allem schnell umsetzbaren Effi  zienzvorschlägen 

Allianz Arena, München.
Auch neueste Energietechnik 

besitzt noch Einsparpotenziale.Fo
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Check zeigt verborgene Schätze

Im Winter 2008/2009 untersuchten die 
E.ON-Experten zusammen mit den 
Fachleuten der DEKRA die Allianz Are-
na energietechnisch auf Herz und Nieren. 
Mehrere Tage prüft e das Expertenteam 
die Heiz-, Kühl- und Belüft ungsanlagen, 
analysierte den Stromverbrauch und 
führte viele Gespräche mit den Tech-
nikern vor Ort. Das Ergebnis war eine 
80-seitige Energiepotenzialanalyse mit 
einer ganzen Reihe von Empfehlungen 
für alle verbrauchsrelevanten Bereiche. 
Eine wichtige Erkenntnis der Analyse 
fasst E.ON-Fachmann Roland Hofer zu-
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Leitfaden. Energiesparpotenziale 

Was bei einer Effi zienzanalyse vor dem Bau und während des 
Betriebs grundlegend zu beachten ist.

Der Grundstein für Energieeffi zienz wird schon vor Baubeginn ge- ›
legt: Mit der richtigen Ausführung des Baukörpers, der Auswahl effi zi-
enter Wärme- und Kälteerzeuger und dem Einsatz optimaler Gebäu-
deleittechnik.

Bauten nach heutigem Standard benötigen nur noch einen Bruchteil  ›
der Energie, die noch in den 1990er-Jahren üblich war. Deshalb sollte 
man bei allen Objekten, die vor 1990 errichtet wurden, eine energe-
tische Sanierung ins Auge fassen. Optimaler Einstieg ist eine Vor-Ort-
Zustandsanalyse, die Schwachstellen und Lösungswege aufzeigt.

 In der Betriebsphase sollte regelmäßig nachjustiert werden, also die  ›
Programmierung der Leittechnik optimiert und an geänderte Nutzungs-
profi le angepasst werden. Hierfür fallen kaum Investitionskosten an.

Die Investition in neueste Technik lohnt sich oft schon nach kurzer  ›
Zeit. Sinnvoll ist es beis pielsweise, über Bewegungsmelder zur Licht-
steuerung oder über den Einsatz von LED-Lampen nachzudenken.

 Der Faktor „Verhaltensänderung“ kostet nichts, erfordert aber ein  ›
wenig Engagement von Mitarbeitern, Partnern oder Kunden. 

Das Thema Energieeffi zienz sollte von einem bestimmten Mitarbei- ›
ter oder einem speziellen Team verantwortet werden. Dort laufen alle 
Fäden zusammen, werden Prozesse entwickelt, Projekte geschmiedet 
und die Umsetzung koordiniert. 

sich durchaus generalisieren. Denn das Stadion ist nicht nur ein 
Spielfeld mit Tribünen für fast 70.000 Zuschauer. Es bietet auch 
Gastronomie, Shops, Konferenzräume, Medienareal und vieles 
andere mehr. „Jedes moderne Stadion ist auch eine klassische 
Gewerbeimmobilie, wie es Einkaufszentren oder Bürogebäude 
sind“, erläutert Roland Hofer. „Die Herangehensweise und He-
bel für die Energieoptimierung sind gut übertragbar. Es lassen 
sich sogar Rückschlüsse für Kleinverbraucher und Haushalte 
ziehen.“

Steter Verbesserungsprozess

Einen Großteil der Empfehlungen aus der Effi  zienzanalyse hat 
die Stadiongesellschaft  mittlerweile umgesetzt. Für die Betrei-
ber ist das aber längst kein Grund, sich zurückzulehnen. Denn 
die Suche nach Verbesserungen geht weiter. Die Umstellung der 
Beleuchtung in den Aufzügen und anderen Räumen auf inno-
vative LED-Lampen ist beispielsweise ein interessanter Ansatz-
punkt. Denn auch in Zukunft  spielt das Kostenmanagement für 
die Stadiongesellschaft  eine große Rolle. „Doch die Motivation 
geht weit darüber hinaus“, sagt Jürgen Muth. „Ebenso wichtig 
ist für uns der Klimaschutz. Wir haben jede Woche Zehntau-
sende Besucher zu Gast und damit eine wichtige Vorbildfunk-
tion. Hier gilt das Motto: Wir zeigen im Großen, was jeder teil-
weise auch zu Hause verwirklichen kann.“ |

sammen: „Wie bei fast allen neuen Gebäuden lassen sich Effi  -
zienzpotenziale nur durch eine Vielzahl ausgeklügelter Einzel-
maßnahmen heben. Denn die energietechnischen Anlagen sind 
auf dem neuesten Stand und auch die Betreiber sind sensibili-
siert für dieses Th ema.“ Wo lagen nun aber die konkreten Hebel 
für das moderne Münchener Stadion? 

Technische Anpassung und Verhaltensänderung

Es gibt zwei Kategorien von Effi  zienzmaßnahmen. Das erste 
Maßnahmenpaket umfasst Anpassungen der energietech-
nischen Anlagen. Dazu gehört die exakte Abstimmung der bei-
den Heizbrenner. Weniger Starts der Brenner bedeuten einen 
geringeren Energieeinsatz. Im Jahr summiert sich dies im Sta-
dionbetrieb auf ein Sparvolumen von rund 200.000 Kilowatt-
stunden. Auch bei den Kältemaschinen wurden die Experten 
fündig. Diese werden in einem gemäßigten Temperaturbereich 
künft ig nicht mehr laufen. Damit spart die Stadiongesellschaft  
jährlich weitere 73.000 Kilowattstunden. Mit dem Einbau von 
450 Bewegungsmeldern für die Lichtsteuerung lassen sich jähr-
lich 460.000 Kilowattstunden einsparen. 

Das zweite Maßnahmenbündel lässt sich unter dem Begriff  
Verhaltensänderung zusammenfassen. Hier setzt die Stadion-
gesellschaft  vor allem auf die Mithilfe aller Mitarbeiter, Partner 
und Kunden. Dazu Jürgen Muth: „Das sind oft  nur Kleinig-
keiten, die man aber organisieren muss.“ So melden Kunden 
Besuche in den Firmen-Logen vorher an. Erst danach fahren 
die Mitarbeiter der Steuerungszentrale Heizung oder Kühlung 
hoch. So vermeidet man energieaufwendigen Dauerbetrieb. 
Ähnlich ist die Reinigung organisiert. Die Beleuchtung wird nur 
für den betroff enen Termin und Stadionbereich eingeschaltet. 
Die Ergebnisse und Empfehlungen des Energie-Checks lassen 
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Herr Kraus,  der Begriff  „Nachhaltigkeit“ ist seit zwei Jahren 
in der Immobilienbranche omnipräsent. Warum wird Lidl 
erst jetzt mit dem Th ema in Verbindung gebracht?
Kraus: Wir bauen bereits seit neun Jahren Testmärkte, bei de -
nen wir unter anderem Geothermie und Photovoltaik eingesetzt 
haben. Seit 2007 haben wir unseren Fokus auf Wärmerückge-
winnung und effi  ziente Systeme im Bereich Heizung und Strom-
verbrauch gelegt. Durch diese langjährige Beschäft igung haben 
wir im Unternehmen ein Know-how aufgebaut, das durch Drees 
& Sommer als externem Berater ergänzt wurde. Wir haben uns 
entschlossen, zunächst in aller Stille, verschiedene Technikkon-
zepte zu testen. Nun, nachdem unsere Gebäudetechnik Serien-
reife erlangt hat, wollten wir darüber auch informieren ... 

... Das tun Sie beinahe zeitgleich mit der Rewe-Gruppe, die vor 
Kurzem ihren ersten Supermarkt mit DGNB-Prädikat eröff net 
hat. Wie unterscheiden Sie sich von Ihrem Mitbewerber?
Kraus: Für uns kommt es nicht mehr darauf an, Leuchtturm-
projekte umzusetzen, denn das haben wir bereits in den ver-
gangenen Jahren getan. Wir können nun in die Multiplikation 
einsteigen. Und dadurch sind wir vielen Marktteilnehmern ei-
nen ganzen Schritt voraus, die sich zurzeit immer noch um ein-
zelne Testmärkte bemühen.

Die Bedeutung von Nachhaltigkeit verspricht mehr als Ener-
gie effi  zienz. Viele die damit werben, verfolgen aber keinen 
ganzheitlichen Ansatz ... 
Kraus: ... Auch aus unserer Sicht muss Nachhaltigkeit die ver-

schiedensten ökologischen Ansätze umfassen. So gehört es auch 
zu unserem Konzept, nur unschädliche Baustoff e zu verwenden 
und ausschließlich natürliche Kältemittel zur Verbesserung der 
CO2-Bilanz einzusetzen. Darüber hinaus haben wir die Däm-
mung unserer Gebäude optimiert. Uns ist bewusst, dass einzelne 
Maßnahmen nicht wirklich einen ökologischen Beitrag leisten 
können, sondern eher Öff entlichkeitsarbeit darstellen. Wir ha-
ben genau aus diesem Grund heraus nicht jeden unserer Tests 
an die große Glocke gehängt.

Wann werden die Lidl-Geschäft e nach den neuen Vorgaben 
errichtet? 
Kraus: Wir werden mit Beginn unseres neuen Geschäft sjahres 
ab März 2010 alle neuen Märkte mit dieser Technik ausstatten. 
Filialen in Einkaufscentern müssen natürlich außen vor bleiben. 
Einzelne Filialen, zum Beispiel in Hannover, werden bereits in 
Kürze mit der neuen Technik in Betrieb gehen. 

Welche energieeffi  zienten Maßnahmen planen Sie? 
Kraus: Im Mittelpunkt unseres Technikkonzepts steht eine Inte-
gralanlage, die den gesamten Wärme- und Kältebedarf der Filiale 
erzeugt, einschließlich der Normalkälte für die Warenkühlung. 
Die Filiale kann im Winter ausschließlich mit der Abwärme aus 
den Normalkältemöbeln beheizt werden. Dies erfolgt über die 
Betonkerntemperierung der Bodenplatte, also sehr effi  zient über 
eine Art Fußbodenheizung. Zur Sicherheit, bei sehr niedrigen 
Außentemperaturen, wurde eine Wärmepumpe vorgesehen, mit 
der zusätzlich Wärme erzeugt werden kann. Einen Gasanschluss 
brauchen wir somit nicht mehr. Im Sommer können wir die Fi-
liale über einen zusätzlichen Verdichter, ebenfalls über die Bo-
denplatte, kühlen. Dies erfolgt im Gegensatz zu einer Luft küh-
lung ohne störende Zugerscheinungen. Damit erzeugen wir für 
unsere Kunden und Mitarbeiter ein angenehmes Raumklima. 

Um wie viel werden Sie den CO2-Ausstoß reduzieren und wie 
viel Strom sparen Sie künft ig ein?
Kraus: Die Technik unserer neuen Filialgeneration ermögli-
cht eine CO2-Einsparung von 30 Prozent im Vergleich zu her-
kömmlichen Märkten. Der Stromverbrauch reduziert sich um 
acht Prozent. Darüber hinaus reduziert sich der Primärbedarf 
zur Beheizung des Gebäudes auf null.

Christoph Kraus ist 
Geschäftsführer für den 
Bereich „Immobilien“ 
bei der Lidl Dienstleis-
tung GmbH & Co. KG. Fo

to
: L

id
l D

ie
ns

tle
is

tu
ng

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Lidls Ökoreife
Interview. Der Discounter ist es nun auch. Nachhaltig. Im nächsten Jahr 
werden 100 Filialen nach neuen ökologischen Standards gebaut. Damit hat 
Lidl die Phase der reinen Leuchtturmprojekte überwunden. 

Laura Henkel, Freiburg
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Wie hoch sind die Investitionskosten, und wann amortisieren 
sie sich? 
Kraus: Auf die Investitionskosten im Detail möchte ich nicht 
eingehen. Wir haben uns in der Wirtschaft lichkeit und Amor-
tisation hohe Ziele gesteckt; diese Ziele werden wir auch errei-
chen.
Bauer: Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Ökologie und Umweltbe-
wusstsein, sondern speziell für Wirtschaft sunternehmen müs-
sen sich die Maßnahmen auch rentieren. Neuerdings sagt man 
dazu auch Lifecycle-Kosten während der Lebensdauer einer Im-
mobilie. Diese beinhalten die Investitions- und die Betriebsko-
sten für Wartung, Instandsetzung, Energie und so weiter. Und 
wenn man diese Seite betrachtet, dann ist es für Lidl auch ein 
ökonomischer Vorteil – über die Lebenszeit seiner Märkte hi-
naus – diese Techniken einzusetzen. 

Herr Prof. Bauer, Sie haben unter anderem das Buch „Green 
Building“  geschrieben. Welche Tipps zur ökologischen Opti-
mierung von Immobilien geben Sie? 
Bauer: Bei Neubauten ist die ganzheitliche Betrachtungsweise 
wichtig. Ausgehend von der Nutzung über die  Fassade bis hin 
zum Raumklimakonzept. Ebenso müssen die Wünsche der Nut-

zer in ihren Gebäuden erfasst und die Prozesse, die dort ablau-
fen, berücksichtigt werden. Daraus kann abgeleitet werden, wie 
geheizt oder gekühlt werden muss. Die wirtschaft lichen Krite-
rien dürfen dabei natürlich nicht außer Acht gelassen werden. 
Ebenso ist die Bauökologie entscheidend, das heißt, man sollte 
Materialien verwenden, die ebenfalls den Anspruch haben, bei 
der Herstellung und bei den Versorgern wenig Primärenergie zu 
verwenden und die gleichzeitig gesundheitsverträglich für die 
Leute sind, die die Räume nutzen. |

Prof. Dr. Michael Bauer 
ist Honorarprofessor an der 

Universität Stuttgart und 
Geschäftsführer von Advan-
ced Building Technologies, 

Drees & Sommer.

www.urbana.ag

DAS GESCHMOLZENE VANILLEEIS WAR ZUM GLÜCK DAS
EINZIGE, WAS NICHT MEHR ZU RETTEN WAR, NACHDEM
IM KOMPLETTEN STADTTEIL FÜR ZWEI STUNDEN DER
STROM AUSGEFALLEN WAR. SO LÖFFELTE STEFAN L. MIT
SEINER TOCHTER DIE LECKERE SOSSE UND KONNTE
IHR DABEI ANSCHAULICH ERKLÄREN, WIE WICHTIG
EINE GARANTIERTE VERSORGUNGSSICHERHEIT FÜR JEDES
Unternehmen ist. mit dem neUen ContraCtingVer-
TRAG WAR SEIN UNTERNEHMEN ZUM GLÜCK AUF DER
SICHEREN SEITE. BESSERER SERVICE FÜR MEHR SICHERHEIT.

www.urbana.ag
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Marktübersicht: Bundesweit tätige Wärme-Contractoren 
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Cofely Deutschland GmbH info@cofely.de
x x x

Dalkia GmbH contact@dalkia.de 
x x x

E.ON Mitte Wärme GmbH info.waerme@eon-mitte.
com

x x x

EANCO GmbH heinrich.denkler@t-online.
de

x x

EGC Energie- und Gebäudetechnik 
Control GmbH & Co. KG

dirk.pitz@egc-fm.de
x x x

ESB-Wärme GmbH andreas.ludeck@esb-
waerme.de

x x x

Gasag Wärme-Service GmbH gasag-waerme@gasag.de
x x x

HOCHTIEF Energy Management info-em@hochtief.de
x x

IHT Ingenieurgesellschaft Haus-
Technik mbH

iht-lauta@t-online.de
x x

Imtech Contracting GmbH & Co. KG zentrale@imtech.de
x x

NGT Contracting GmbH info@ngt-contracting.de
x x x

OVE Energie GmbH & Co. KG fritz.thormaehlen@ove.de
x x

Proenergy Contracting GmbH 
& Co. KG

info@proenergy.de
x x x

RWE Key Account Contracting GmbH lutz-hans.huennebeck@
rwe.com x x x

RWE Westfalen-Weser-Ems 
Energiedienstleistungen GmbH

norbert.neuhaus@rwe.com
x x x

Techem Energy Contracting GmbH peter.correll@techem.de
x x

Thermorent Wärmeversorgung 
GmbH

mail@thermorent.com

x x x

Thermotex GmbH gregor.kandlbinder@
thermotex-gmbh.de 

x x x

Urbana Energietechnik AG & Co. KG info@urbana.ag
x x x

Vom Ende 
der Blockade

Tolle Idee: Investitionen in effi  ziente Anlagentech-
nologien refi nanzieren sich durch die in der Folge-
zeit eingesparten Energiekosten. Kein Wunder, dass  
Energie-Contracting im Zuge steigender Energiekosten in 
Deutschland  als wirksames ökonomisches Instrument an-
gesehen wird. Es gibt deshalb eine Reihe von Contracting-
Anbietern, die dieses Geschäft  bundesweit betreiben. Denn 
das Potenzial des deutschen Contracting-Markts wird bis 
2015 mit 20 Milliarden Euro beziff ert. Doch erschlossen 
von diesem Potenzial sind bislang lediglich sieben Prozent. 
Wachstumsstärkste Segmente hierbei sind die Industrie, 
der öff entliche Sektor und das Gesundheitswesen. Beispiel-
haft  aktiv als Marktteilnehmer ist die Eschborner Techem 
GmbH. Dort ist das Geschäft sfeld Energy Contracting ein 
echter Wachstumsmotor. Der Umsatz konnte auf diesem Ge-
biet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
von 40 Prozent auf 174,6 Millionen Euro gesteigert werden. 

Leidensfeld Wohnungswirtschaft

Im Gegensatz zur Industrie ist Contracting für die Wohnungs-
wirtschaft  ein jahrelanges Leidensfeld. Friedemann Kuppler, 
Pressesprecher der Kalo-Gruppe, sieht das Th ema im Bestand 
„so gut wie tot“. Die Ursache dafür sei die mieterfreundliche 
Position des Bundesgerichtshofs, nach der der Mieter der Um-
stellung auf Contracting zustimmen muss, falls eine ausdrück-
liche Regelung dazu im Mietvertrag fehlt und vom Mieter zu-
sätzliche Kosten übernommen werden sollen. Deshalb bleiben 
auch beträchtliche Einsparmöglichkeiten an CO2 durch Con-
tracting-Maßnahmen im Wohnungswesen weitgehend unge-
nutzt. Die Contracting-Branche fordert aus diesem Grund von 
der neuen Bundesregierung den oben skizzierten Mieterschutz 
auf dem Gesetzeswege zu ändern. Denn nur dann könnten die 
Wohnungsgesellschaft en wie auch auch die Mieter ihren Anteil 
am Energiesparen leisten. Profi tieren würden schließlich alle. 
Nicht zuletzt die Contracting-Anbieter.  |

Contracting. Es könnte auch in der 
Wohnungswirtschaft einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten – 
wenn es denn dürfte. 

Jörg Seifert, Freiburg

60
Sp

ec
ia

l



www.immobilienwirtschaft.de        12/09-01/10

|

Heizsysteme

Minimal zu 
beheizende 
Fläche in m²

Anzahl 
Verträge

Minimale Ver-
tragslaufzeit Sonstige

Sonstige

Ö
l

G
as

So
la

re
ne

rg
ie

H
ol

z

N
at

ur
w

är
m

e

Fe
rn

w
är

m
e

So
ns

ti
ge

 

H
ei

zk
os

te
na

br
ec

hn
un

g

Pa
us

ch
al

pr
ei

s 
pr

o 
m

²

Ko
m

bi
na

ti
on

 m
it

 
Ei

ns
ar

-C
on

tr
ac

ti
ng

kommunale 
Liegenschaften

x x x x x Holz-
Pellets

500 1.840 5 Jahre x 24-Stunden-Service, 
Fernüberwachung

nein ja

öffentliche 
Einrichtungen

x x x x x x Biogas x 24-Stunden-Service nein ja

kommunale 
Liegenschaften

x x x x x Bioerdgas 1.000 (Bestand), 
bei Neubauten größer

1.000 5 Jahre Betriebsführung, 
24-Stunden-Notfalldienst

nein nein

kommunale 
Liegenschaften

x x x BHKW 300 20 10 Jahre k.A. ja

kommunale 
Liegenschaften

x x x x x x keine Beschränkung 8.00 individuell ver-
einbar

x Energiemanagement, -con-
trolling, Abrechn., Strom-, Gas 

nein ja

x x x x Holz, Bio-
gas, Solar

keine Beschränkung k.A. 10 - 15 Jahre, 
auch kürzer

nein nein

Krankenh., öfftl. Einr., 
Kleinanl.-Contracting

x x x x x x Fotovoltaik, 
Biogas

keine Beschränkung > 1000 keine 24-Stunden-Service nein ja

x x x x x x Biogas keine Angabe k.A. 10 - 15 Jahre Zählermanagement nein ja

kommunale 
Liegenschaften

x x x x 1.500 k.A. verhandelbar x Strom-Contracting nein ja

Krankenhäuser, Veran-
staltungsgebäude

x x x x x k.A. k.A. keine x Energiemanagement, 
Facility-Management

nein ja

kommunale Liegen-
sch., Krankenhäuser

x x x x x x Biogas, 
KWK, Kälte

5.000 200 5 Jahre Energiebezugsoptimierung, 
Fernüberw., Ausschreibung 

nein ja

kommunale 
Liegenschaften

x x x x 1.000 200 10 - 20 Jahre x 24-Stunden-Rufb., Fern-
wartung, Heizmanag., BHKW

nein

kommunale 
Liegenschaften

x x x x x x keine Angabe 3.200 10 Jahre x Primärenergiebezug, 
Bau, 24- Std.-Service, 
Energie-Controlling

nein Ja

Krankenh., öfftl. 
Einrichtungen, Klein-
anlagen- Contracting

x x x x x BHKW, 
Biogas

150 700 10 Jahre x Fernüberwachung bei Großan-
lagen, 24-Stunden-Service

nein ja

kommunale 
Liegenschaften

x x x x x x Biomethan Benötigte Leistung 
sollte regional abhän-
gig >200 kW sein.

1.000 10 Jahre, variable 
Laufzeiten auf 
Anfrage

x Energie- Controlling-, Kom-
plett-Service inkl. Wartung/ 
Betriebsführung

nein ja

kommunale 
Liegenschaften

x x x x KWK 2.000 5.800 10 Jahre x Energiemonitoring nein nein

kommunale 
Liegenschaften

x x x x x Erdwärme 500 > 220 10 – 15 Jahre, 
auch 1 Jahr mög-
lich, sowie varia-
ble Laufzeiten

24-Stunden-Notdienst nein nein

kommunale 
Liegenschaften

x x x x Biogas 15.000 > 200 5 Jahre, Projektin-
dividuell

x Energiemonitoring nein auf 
Anfr.

kommunale 
Liegenschaften

x x x x Pfl anzenöl 8.000 1.500 10  Jahre x Energiemanagement, 
24-Stunden, Gebäudema-
nagement zu Pauschalpreisen

nein nein

Die Marktübersicht ist eine Auswahl der Redaktion. Alle Daten beruhen auf aktuellen Herstellerangaben (Stand: November 2009) Dokumentation: Anne Oellerich
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Für nur
€ 89,– buchbar!

www.haufe.de/immobilien/service

Ich bin schon bei Haufe.

Für Querulanten brauchen Verwalter
vor allem Gelassenheit.

Jeder kennt sie: Die Wohnungseigentümer, die den Verwalter oder andere Miteigentümer verbal attackie-
ren und denen es gelingt die Eigentümerversammlung für alle anderen zu einer Tortur zu machen. Solche
Miteigentümer kosten viel Zeit, Nerven und auch Geld. Beim Umgang mit solchen Wohnungseigentümern
dürfen Verwalter sich nicht in die Defensive drängen lassen. In dem Online-Seminar „Umgang mit schwie-
rigen Eigentümern“ zeigt Ihnen Rechtsanwalt Peter-Dietmar Schnabel, wie Sie auch mit Querulanten 
gelassen und souverän umgehen und dabei Ihre Rechte wahren. Und das Beste: Sie verfolgen das Seminar 
bequem an Ihrem Arbeitsplatz.

8401_ANZ_ImmOnlSem_21x28_4c 1 11.11.2009 8:45:15 Uhr
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Inhalt

Sämtliche Entscheidungskommentierungen 
fi nden Sie in der rechten Spalte unter

www.immobilienwirtschaft.de/

www.haufe.de/immobilien/iwr

Nutzer von „Immobilienwirtschaft Professional“ 
haben Zugriff auf eine Entscheidungsdatenbank 
mit mehr als 40.000 Entscheidungen im Original -
text für den gesamten Immobilienbereich. Sie 
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Urteil des Monats

gehoben und die Sache an das Landgericht 
zurückverwiesen. Die Entscheidungen 
werden den verfassungsrechtlichen An-
forderungen der Eigentumsgarantie 
nicht gerecht. Das Eigentumsgrundrecht 
gibt dem Wohnungseigentümer näm-
lich die Befugnis, die Nutzung seines 
Wohnungseigentums aufgrund eigen-
verantwortlicher Entscheidung selbst zu 
bestimmen. Das umfasst vor allem auch 
das Recht, darüber zu entscheiden, ob 
eine Überlassung der Nutzung an Drit-
te oder eine gemeinschaft liche Nutzung 
mit Dritten erfolgt. Das beschlossene 
Hausverbot stellt jedenfalls letztlich die 
Geltendmachung eines Anspruchs auf 
Unterlassung des Betretens und Verwei-
lens in der Wohnung der Wohnungsei-
gentümerin dar. Die Vorinstanzen hatten 
einen rechtfertigenden Grund für ein sol-
ches Hausverbot darin erblickt, dass das 
Recht der übrigen Wohnungseigentümer 
auf ungestörte Nachtruhe die Interessen 
der psychisch kranken Wohnungseigen-
tümerin überwiege. Das aber sehen die 
Verfassungsrichter anders. Des Weiteren 
wurde auch nicht ausreichend geprüft , 
ob gegebenenfalls auch mildere Mittel 
ausgereicht hätten, um den Interessen der 
übrigen Wohnungseigentümer gerecht 
zu werden. Vorliegend war nicht einmal 
ersichtlich, ob die Wohnungseigentümer 
den Lebensgefährten der Wohnungsei-
gentümerin überhaupt zur Einhaltung 

Das Eigentumsgrundrecht gibt dem 
Wohnungseigentümer die Befugnis, die 
Nutzung seines Wohnungseigentums 
aufgrund eigenverantwortlicher Entschei-
dung selbst zu bestimmen. Das umfasst 
vor allem auch das Recht, darüber zu ent-
scheiden, ob eine Überlassung der Nut-
zung an Dritte oder eine gemeinschaft-
liche Nutzung mit Dritten erfolgt.
BVerfG, Beschluss vom 6.10.2009, Az.: 2 BvR 
693/09

Fakten: Eine Wohnungseigentümerin 
leidet vorliegend unter einer sogenannten 
schizoaff ektiven Psychose, die mit Ver-
haltensauff älligkeiten in Form von Wei-
nen, Schreien und Hilferufen einhergeht. 
Mehrere der übrigen Wohnungseigen-
tümer fühlen sich seit Jahren durch die 
Wohnungseigentümerin und deren Le-
bensgefährten in ihrer Nachtruhe gestört, 
da die Belästigungen gerade in Gegenwart 
des Lebensgefährten erheblich sind. Sie 
fassten in einer Wohnungseigentümerver-
sammlung den Beschluss, dem Lebensge-
fährten der Wohnungseigentümerin ein 
Hausverbot zu erteilen. Die hiergegen 
von der Eigentümerin erhobene Klage 
wurde rechtskräft ig auch in zweiter In-
stanz abgewiesen. Mit ihrer Verfassungs-
beschwerde rügt diese nun die Verletzung 
ihres Eigentumsgrundrechts. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die an-
gegriff enen Gerichtsentscheidungen auf-

der nächtlichen Ruhe aufgefordert hatten. 
Erst wenn eine solche Auff orderung ohne 
Erfolg geblieben wäre und aufgrund der 
psychischen Erkrankung der Wohnungs-
eigentümerin andere Maßnahmen keinen 
Erfolg versprechen, kann ein Hausverbot 
nach verfassungsrechtlichen Maßstäben 
in Betracht kommen, wobei auch dann 
eine Beschränkung auf die nächtliche Ru-
hezeit naheliegt. 

Fazit: Selbstverständlich müssen die 
Wohnungseigentümer die nächtlichen 
Ruhestörungen, die in der Anwesenheit 
des Lebensgefährten der Wohnungsei-
gentümerin begründet sind, nicht dul-
den. Zunächst einmal besteht in diesem 
Zusammenhang jedoch nur ein An-
spruch auf Unterlassung der Störung und 
nicht auf das Verbot eines bestimmten 
Verhaltens. Dem Störer muss es nämlich 
grundsätzlich selbst überlassen bleiben, 
welche Mittel er einsetzt, um den An-
spruch zu erfüllen. Etwas anderes kann 
allenfalls dann gelten, wenn lediglich 
eine konkrete Handlung oder Unterlas-
sung geeignet ist, das störende Verhalten 
abzustellen. Die Eigentümer können den 
Lebensgefährten der Wohnungseigen-
tümerin deshalb grundsätzlich nur auf 
das Unterlassen unzumutbarer Lärmbe-
lästigungen in Anspruch nehmen, nicht 
jedoch von ihm verlangen, deren Woh-
nung nicht mehr zu betreten.

Kein Hausverbot trotz 
nächtlicher Ruhestörung
Hausrecht im Sondereigentum 
steht Wohnungseigentümer zu
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Fakten: Die Wohnungsei-
gentümer hatten am 9. August 
2007 Anfechtungsklage gegen 
mehrere auf der Eigentü-
merversammlung vom 9. 
Juli 2007 gefasste Beschlüsse 
erhoben. Einen Monat später 
hatten sie beantragt, die Frist 
zur Begründung der Klage 
bis zum 9. Oktober 2007 zu 
verlängern. Diesem Antrag 
hatte das Amtsgericht stattge-
geben und die Begründungs-
frist verlängert. Innerhalb 
der verlängerten Frist wurde 
die Klage begründet und 
beantragt, die Beschlüsse 
„für nichtig zu erklären“ oder 
deren „Ungültigkeit festzu-
stellen“. Weiter wurde für den 
Fall, dass die Klagebegrün-
dungsfrist des § 46 Abs. 1 Satz 
2 WEG versäumt worden sein 
sollte, vorsorglich Wieder-
einsetzung in den vorigen 
Stand beantragt. Ohne Erfolg 
bei Amts- und Landgericht. 
Nunmehr war der BGH mit 
dem Fall befasst. Zunächst 
stellten die Richter klar, dass 
eine Verlängerung der Zwei-
Monats-Frist zur Begründung 
einer Anfechtungsklage 
nicht möglich ist. Letztlich 
würde die Verlängerung der 
Begründungsfrist nämlich 
einen privatrechtsgestalten-
den Eingriff  zulasten der 
anderen gegnerischen Woh-
nungseigentümer darstellen 
und bedürfe als solche einer 
Ermächtigungsgrundlage, 
die aber nicht ersichtlich ist. 

Anfechtungsklage [65.1]

Keine Verlängerung der Begründungsfrist möglich

Eine Verlängerung der Begründungsfrist des § 46 Abs. 1 S. 2 WEG 
sieht das Gesetz nicht vor; eine nach höchstrichterlicher Klärung 
dieser Frage bewilligte Fristverlängerung ist unwirksam. 
BGH, Urteil vom 2.10.2009, Az.: V ZR 235/08

Von größter Bedeutung ist 
die Feststellung des BGH, 
dass eine vom Amtsgericht 
bewilligte Fristverlängerung 
unwirksam ist.  Dagegen ist 
es nach Auff assung des BGH 
unerheblich, ob in den Fristen 
des § 46 Abs. 1 WEG Anfech-
tungs- oder Nichtigkeitsgrün-
de geltend gemacht werden. 
Auch ist unerheblich, ob das 
eine oder andere beantragt 
ist. Jedenfalls dann, wenn 
fristgemäß Anfechtungsgrün-
de geltend gemacht werden, 
bedarf es auch nicht etwa ei-
ner Antragsumstellung, wenn 
der angegriff ene Beschluss 
nicht nur ungültig, sondern 
gar nichtig ist, denn insoweit 
ist derselbe Streitgegenstand 
betroff en. 

Fazit: Der BGH hat klar-
gestellt, dass eine nach der 
durch diese Entscheidung 
geklärten Rechtslage dennoch 
gewährte Fristverlängerung 
unwirksam ist. Sollte dem-
nach ein Amtsgericht in Un-
kenntnis dieser Entscheidung 
dennoch eine beantragte 
Fristverlängerung bewilligen, 
könnte sich der Kläger hierauf 
nicht verlassen. Selbst bei 
gewährter Fristverlängerung 
und schlagenden Argumenten 
gegen die Wirksamkeit der 
angefochtenen Beschlüsse 
müsste die Anfechtungsklage 
spätestens im Berufungs-
verfahren als unbegründet 
abgewiesen werden.

Wohnungseigentumsrecht Trittschall [65.2]

Schallschutz zum Zeitpunkt der Veränderung 
des Bodenbelags ist maßgeblich

Ein Wohnungseigentümer, der eine Veränderung des Fußboden-
aufbaus in seiner Wohnung ausführt, haftet grundsätzlich nur bei 
einer Verschlechterung des Trittschallschutzes in seinem Gepräge 
des betroffenen Gebäudes zum Zeitpunkt der Vornahme der Ver-
änderung. Die Verpfl ichtung eines Wohnungseigentümers zu ei-
ner Verbesserung des Trittschallschutzes nach einer Veränderung 
des Fußbodenaufbaus ist nur auf das zu erreichende Ergebnis des 
Schallschutzes, nicht jedoch auf ein von einem Sachverständigen 
vorgeschlagenen (Neu-) Aufbau des Fußboden unter Berücksich-
tigung bestimmter bautechnisch möglicher Vorgaben gerichtet. 
Wenn das Ergebnis durch einen nachträglich aufgebrachten Tep-
pichboden erreicht wird, hat es damit sein Bewenden.
OLG Hamm, Beschluss vom 18.8.2009, Az.: I-15 Wx 357/08

Gebrauchsregelungen [65.3]

Weites Ermessen der Wohnungseigentümer

Die Wohnungseigentümer haben bei der Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums ebenso wie bei der Regelung 
seines Gebrauchs ein aus ihrer Verwaltungsautonomie entsprin-
gendes Ermessen, was die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
einer Regelung angeht; dieses Ermessen ist einer gerichtlichen 
Nachprüfung weitgehend entzogen.
OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 8.1.2009, Az.: 20 W 384/07

Fakten: Vorliegend befi n-
den sich in der Wohnungsei-
gentumsanlage lediglich im 
zweiten Obergeschoss Woh-
nungseigentumseinheiten. 
Im Erdgeschoss und im ersten 
Obergeschoss befi nden sich 
hingegen Büros, Arztpraxen 
sowie Ladeneinheiten. Um für 
deren Kunden beziehungs-
weise Patienten eine erleich-
terte Zugangsmöglichkeit zu 
schaff en, wurde folgender 
Mehrheitsbeschluss gefasst: 
„Die Hauseingangstür bleibt 
zu den üblichen Geschäft s-
zeiten (Montag – Freitag 
von 8.00 bis 18.00 Uhr) frei 
zum Öff nen, in dem der am 
Schloss befi ndliche Hebel so 
eingestellt wird, dass sich die 
Tür durch bloßen Druck ge-
gen das Türblatt öff nen lässt.“ 
Diesen Beschluss hatte einer 
der im zweiten Obergeschoss 
wohnenden Wohnungseigen-

tümer angefochten.
Mithin erfolglos. Bei derar-
tigen Schließregelungen, die 
als Regelungen zur Sicher-
heitsvorsorge und Gefahren-
verhütung oft mals auch im 
Rahmen von Hausordnungen 
getroff en werden, ist sowohl 
dieser Bestimmungszweck 
als auch der Charakter der 
jeweiligen Anlage zu berück-
sichtigen. Zu berücksichtigen 
war hier, dass es sich um 
ein gemischtes Wohn- und 
Geschäft shaus handelt. 
Aufgrund der Gegebenheiten 
musste auch davon ausgegan-
gen werden, dass jedenfalls 
die Gesamtanlage überwie-
gend gewerblich, jedenfalls 
nicht zu Wohnzwecken, ge-
nutzt wird. Dass bei der hier 
maßgeblichen Regelungs-
materie Interessengegen-
sätze zwischen gewerblichen 
beziehungsweise sonstigen 
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Kostenverteilung [66.2]

Einzelbelastung eines Wohnungseigentümers muss 
nachvollziehbar und nachprüfbar sein

Der Ausweis einer Sonderbelastung im Einzelwirtschaftsplan 
eines Wohnungseigentümers entspricht nur dann ordnungs-
gemäßer Verwaltung, wenn im Rahmen der Genehmigung 
der Jahresabrechnung in für den betroffenen Wohnungseigen-
tümer nachvollziehbarer und nachprüfbarer Weise dargelegt 
wird, auf welcher tatsächlichen und rechtlichen Grundlage die 
Gemeinschaft gegen ihn einen Erstattungsanspruch geltend 
macht.
OLG Hamm, Beschluss vom 25.8.2009, Az.: I-15 Wx 16/09 Fo
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Nutzern und Bewohnern der 
Eigentumseinheiten deutlich 
werden und etwa unter-
schiedliche Sicherheits- sowie 
Nutzungsbedürfnisse in Ein-
klang zu bringen sind, liegt 
dabei auf der Hand. Ziel ist 
regelmäßig ein vernünft iger 
Kompromiss zwischen den 
gegensätzlichen Interessen. 
Dass sich die Gemeinschaft  
hier für bestimmte Zeiten 
dazu entschlossen hat, den 
Interessen der gewerblichen 
Nutzer entgegenzukommen, 
hält sich noch im Rahmen des 
den Wohnungseigentümern 
eingeräumten Ermessens-
spielraums. 

Fazit: Dass die getroff ene 
Regelung den Wohnnutzern 
ausschließlich vermeidbare 
Nachteile zufügt, lässt sich 
auch unter Berücksichtigung 
des Bestimmungszwecks 
der Anlage ebenso wenig 
erkennen, wie der Um-
stand, dass schutzwürdige 
Belange des anfechtenden 
Wohnungseigentümers nicht 
hinreichend berücksichtigt 
worden seien. Dass es auch 
andere technische Möglich-
keiten gäbe, den Interessen 
der gewerblichen beziehungs-
weise anderweitigen Nutzer 
nachzukommen, wäre hierfür 
jedenfalls nicht hinreichend. 

Beseitigungsansprüche [66.1]

Kann auch ein „Zustandsstörer“ 
in Anspruch genommen werden?

Auch der Zustandsstörer kann zur Beseitigung und nicht nur zur 
Duldung der Beseitigung verpfl ichtet sein.
OLG München, Beschluss vom 3.8.2009, Az.: 32 Wx 008/09; Vor-
lage an den BGH wegen Abweichung vom Beschluss des KG vom 
19.3.2007, Az.: 24 W 317/06

hatte, sondern sein Rechts-
vorgänger, kann er nicht als 
Handlungs-, sondern ledig-
lich als Zustandsstörer in An-
spruch genommen werden. 
Das OLG München jedenfalls 
möchte in diesem Zusam-
menhang dahin entscheiden, 
dass auch der Zustandsstörer 
zur Beseitigung beziehungs-
weise hier konkret zum Rück-
schnitt verpfl ichtet ist, wenn 
die Störung von seinem Son-
dereigentum oder von seinem 
Sondernutzungsrecht ausgeht. 
Eine derartige Entscheidung 
ist jedoch nicht möglich, da 
das KG hier anderer Auf-
fassung ist. Insoweit war die 
Rechtssache dem BGH zur 
Entscheidung vorzulegen. Zur 
Begründung seiner Auff as-
sung stellte das OLG Mün-
chen zunächst klar, dass der 
jetzige Wohnungseigentümer 
Zustandsstörer ist. Zustands-
störer ist dabei derjenige, 
der die Beeinträchtigung 
zwar nicht verursacht hat, 
durch dessen maßgebenden 
Willen der beeinträchtigende 
Zustand aber aufrechterhal-
ten wird. Als Zustandsstörer 
haft et grundsätzlich auch 
der Rechtsnachfolger des 
Handlungsstörers, weil der 
Rechtsvorgänger regelmäßig 
keine Einfl ussmöglichkeit 
auf die Störungsquelle mehr 
hat, sodass ohne die Verant-
wortlichkeit des Rechtsnach-

folgers eine solche ganz feh-
len würde. Nach Auff assung 
des OLG München mag zwar 
dahinstehen, ob die Auff as-
sung, dass der Zustandsstörer 
nur dulden, aber nicht besei-
tigen muss, für das gemein-
schaft liche Eigentum zutrifft  . 
Für das Sondereigentum und 
Sondernutzungsrechte gelte 
dies jedenfalls nicht. 

Fazit: Nach Meinung des 
OLG München kann also 
nicht nur eine Duldung, son-
dern auch eine Beseitigung 
der Störung durch den Zu-
standsstörer begehrt werden. 
Dies ergebe sich nicht nur 
aus dem Wortlaut des 
§ 14 Nr. 1 WEG, sondern 
auch aus der Zuständig-
keitsabgrenzung für Sonder-
eigentum beziehungsweise 
Sondernutzungsrechte und 
Gemeinschaft seigentum. Es 
sei nicht Sache der übrigen 
Wohnungseigentümer 
oder der Gemeinschaft  der 
Wohnungseigentümer als 
Verband, in irgendeiner 
Weise in das Sondereigen-
tum einzugreifen. Auch der 
Zustandsstörer könne sich 
seiner Verantwortlichkeit 
nicht dadurch entziehen, 
dass er die Störungsbesei-
tigung einem anderen über-
lasse. Hier bleibt nunmehr 
die Entscheidung des BGH 
abzuwarten.

Hohe Hecke. Der Störer muss selbst zurückschneiden.

Fakten: Der Rechtsvor-
gänger eines Wohnungsei-
gentümers hatte im Bereich 
seines im gemeinschaft lichen 
Garten belegenen Sondernut-
zungsrechts eine Th ujenhecke 
gepfl anzt, deren Rückschnitt 
die übrigen Wohnungseigen-
tümer gegenüber dem jetzigen 
Wohnungseigentümer 

gerichtlich geltend machten. 
Für die Richter stand daher 
die Entscheidung an, ob der 
Zustandsstörer lediglich zur 
Duldung des Rückschnitts 
durch die Gemeinschaft  oder 
aber selbst zum Rückschnitt 
verpfl ichtet ist. Da jedenfalls 
der jetzige Wohnungseigentü-
mer die Hecke nicht gepfl anzt 
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Aufklärungspfl ichten [67.1]

Makler kann sich auf Kundenangaben verlassen

Der Makler darf die vom Veräußerer erhaltenen Informationen 
grundsätzlich ungeprüft weitergeben, soweit er die betref-
fenden Informationen – insbesondere, wenn er diese in einem 
eigenen Exposé über das Objekt herausstellt – mit der erforder-
lichen Sorgfalt eingeholt und sondiert hat; dazu gehört, dass 
er keine Angaben des Verkäufers in sein Exposé aufnimmt, die 
nach den in seinem Berufsstand vorauszusetzenden Kenntnis-
sen ersichtlich als unrichtig, nicht plausibel oder sonst bedenk-
lich einzustufen sind.
OLG Oldenburg, Urteil vom 15.5.2009, Az.: 6 U 6/09

Fakten: Der Erwerber 
eines Bungalows macht 
vorliegend die Rückzahlung 
einer bereits an den Makler 
gezahlten Provision geltend. 
Der Rückzahlungsanspruch 
wird damit begründet, dass 
der Makler seine Aufk lä-
rungspfl ichten verletzt hätte. 
Tatsächlich sei nämlich 
eine Wohnnutzung des 
Kellergeschosses unzulässig 
und die Stadt hätte schon 
ein bauaufsichtsrechtliches 
Einschreiten angekündigt. 
Auf eine Unzulässigkeit der 
Wohnnutzung wurde im 
Exposé nicht hingewiesen.
Die Klage wurde abge-
wiesen, dem Makler war 
keine Pfl ichtverletzung zum 
Vorwurf zu machen. Er 
stand zwar zu dem Käufer 
als seinem Auft raggeber in 
einem besonderen Treu-
everhältnis, aus dem sich 
für ihn bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben auch 
bestimmte Nebenpfl ichten 
ergaben. Auch gebietet eine 
sachgemäße Interessen-
wahrung regelmäßig, den 
Auft raggeber über alle dem 
Makler bekannten Umstän-
de aufzuklären, die für die 
Entscheidung des Auft rag-

Maklerrecht

gebers von Bedeutung sein 
können und ihn vor Schaden 
bewahren können. Hierbei 
hängt es von den Umständen 
des Einzelfalls ab, wie weit 
die den Makler treff ende Un-
terrichtungspfl icht zu ziehen 
ist. Der Makler verletzt etwa 
seine Pfl ichten, wenn er Ei-
genschaft en des Objekts be-
hauptet oder sonstige eigene 
oder sich zu eigen gemachte 
Informationen über dieses 
erteilt, ohne sich die dafür 
erforderlichen Grundlagen 
verschafft   zu haben. Gleich-
wohl aber darf der Makler 
die vom Veräußerer erhal-
tenen Informationen grund-
sätzlich ungeprüft  im Exposé 
weitergeben, wenn er sie mit 
der erforderlichen Sorgfalt 
eingeholt und sondiert hat. 
Der Makler darf selbstver-
ständlich keine Verkäufer-
angaben in sein Exposé 
aufnehmen, die nach den in 
seinem Berufsstand voraus-
zusetzenden Kenntnissen 
ersichtlich als unrichtig, 
nicht plausibel oder sonst 
bedenklich einzustufen sind. 
Davon abgesehen schuldet 
der Makler jedoch seinem 
Auft raggeber grundsätzlich 
keine Ermittlungen, Erkun-

digungen oder Nachfor-
schungen; insbesondere darf 
er im Allgemeinen auf die 
Richtigkeit der Angaben des 
Verkäufers vertrauen. Da der 
Verkäufer den Makler nicht 
über die fehlende Genehmi-
gung einer Wohnnutzung des 
Kellergeschosses aufmerk-
sam gemacht hatte, war 
dem Makler keine Pfl icht-
verletzung zum Vorwurf zu 
machen.

Fazit: Die Entscheidung 
entspricht der herrschenden 

Meinung. Soweit der Makler 
lediglich Verkäuferanga-
ben im Exposé weitergibt 
und sich ihm nicht auf-
drängen muss, dass diese 
falsch sind, kann er auf 
deren Richtigkeit vertrauen. 
Entsprechendes kann auch 
im Exposé selbst klargestellt 
werden, in dem der Makler 
darauf aufmerksam macht, 
dass sämtliche Exposé-An-
gaben vom Verkäufer stam-
men und daher eine Gewähr 
für deren Richtigkeit nicht 
übernommen wird. 

Gewerbsmäßige Untervermietung. Fristlose Kündigung möglich.

Fakten: Der Vermieter 
hatte festgestellt, dass sein 
Mieter die angemietete Woh-
nung auf einer Internetseite 
zur Weitervermietung als 

Ferienwohnung an Touristen 
anbot. Er beauft ragte eine 
Detektei mit der Überprüfung 
des Verdachts. Der Mieter 
untervermietete die Wohnung 

Mietrecht

Beendigung Mietverhältnis [67.2]

Fristlose Kündigung wegen Untervermietung 
als Ferienwohnung

Der Vermieter kann ohne vorherige Abmahnung fristlos kündi-
gen, wenn der Mieter die Wohnung gewerbsmäßig als Ferien-
wohnung untervermietet. Die gewerbsmäßige Weitervermie-
tung stellt eine Vertragsverletzung dar; der Vermieter kann vom 
Mieter in diesem Fall Ersatz der Kosten für die Inanspruchnahme 
einer Detektei verlangen, wenn diese zur Beweissicherung nach 
einem konkreten Verdacht eingeschaltet wurde. 
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 13.7.2009, Az.: 20 C 66/09
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entgeltlich an einen Mitarbei-
ter der Detektei. Diese stellte 
die dadurch entstandenen 
Kosten dem Vermieter in 
Rechnung. Dieser fordert die 
Kosten vom Mieter zurück 
und kündigt diesem wegen 
der gewerblichen Unterver-
mietung fristlos. Das Gericht 
gibt dem Vermieter recht. 
Das Mietverhältnis kann aus 
wichtigem Grund außeror-
dentlich fristlos gekündigt 
werden, wenn dem Kündi-
genden unter Berücksich-
tigung aller Umstände des 
Einzelfalls, insbesondere eines 
Verschuldens der Vertrags-
parteien und unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen, 
die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist nicht 
zugemutet werden kann. 

Erforderlich ist eine erheb-
liche Verletzung der Rechte 
des Vermieters. Mit der ge-
werbsmäßigen Untervermie-
tung als Ferienwohnung wird 
nicht nur der Vertragszweck 
an sich ausgehöhlt, sondern 
die Vermieterseite ist auch 
dadurch erheblich beeinträch-
tigt, dass sich diese Art der 
Wohnungsnutzung mittels 
Vermietung an wechselnde 
Touristen auf die übrigen 
Mieter des Hauses typischer-
weise negativ auswirkt.  

Fazit: Eine ungeneh-
migte Untervermietung 
beziehungs weise eine 
Untervermietung, welche 
der Vermieter nicht dulden 
muss, stellt in aller Regel 
einen Grund zur fristlosen 
Kündigung dar. 
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Betriebskostenumlage [68.2]

Kosten für „Müllmanagement“ als 
umlagefähige Betriebskosten?

Zusätzlich entstehende Kosten für ein „Müllmanagement“ sind 
nicht umlagefähig. 
LG Berlin, Urteil vom 7.7.2009, Az.: 63 S 443/08

Fakten: Die Parteien 
streiten über die Zulässigkeit 
der Umlage von zusätzlich 
entstandenen Kosten für ein 
„Müllmanagement“, von dem 
der Vermieter behauptet, es 
spare höhere Müllkosten. 
Das Gericht gibt insoweit 
dem Mieter recht. Hier 
ist die Anlage 3 zu § 27 II. 
BV vereinbart. Darin sind 
zusätzliche Kosten für ein 
„Müllmanagement“ nicht 
enthalten. Der Vermieter 
hat hier nicht bewiesen, dass 
dadurch höhere Müllkosten 
gespart würden. 

Fazit: Bei der Umlage 
von Betriebskosten ist der 
Vermieter an seine mietver-
traglich vereinbarten Umla-

gemöglichkeiten gebunden. 
Dabei ist zu beachten, dass 
Verwaltungs- und Instand-
haltungskosten grundsätz-
lich nicht als Betriebskosten 
umlegbar sind. Die Heizkos-
tenverordnung ermöglicht 
davon eine Ausnahme für 
das Wärme-Contracting. 
Das Gericht entscheidet hier 
auch dazu: Ist das Wärme-
Contracting nach dem 
Mietvertrag zulässig, sind die 
vom Dritten für die Wärme-
lieferung und den Betrieb 
der Heizungsanlage in Rech-
nung gestellten Beträge voll 
umlagefähig, auch soweit sie 
Instandhaltungskosten oder 
sonstige Kostenarten wie Ge-
winn, Refi nanzierungskosten 
und Ähnliches enthalten.

Vertragsverletzung [68.1]

Räumung wegen unberechtigter 
Strafanzeige gegen Vermieter

Erstattet der Mieter, nachdem er durch den Vermieter abgemahnt 
worden war, unberechtigt Strafanzeige gegen den Vermieter, ist 
er zur Räumung wegen schwerer Vertragsverletzung verpfl ichtet. 
Dabei ist unerheblich, ob eine vorangegangene Eigenbedarfs-
kündigung des Vermieters wirksam war oder nicht.
AG Pankow-Weißensee, Urteil vom 28.7.2009, Az.: 101 C 168/09

Fakten: Nach Erwerb des 
Eigentums an dem vermie-
teten Grundstück kündigte 
der Vermieter dem Mieter 
wegen Eigenbedarfs. Der 
Mieter zeigte den Vermieter 
wegen Hausfriedensbruchs 
an, weil dieser das Grund-
stück betreten hatte. Der 
Vermieter mahnte den Mieter 
deswegen  durch anwaltliches 
Schreiben ab und wies darauf 
hin, dass der Mieter mangels 
mietvertraglicher Nutzungs-
befugnis dem Vermieter 
gegenüber kein Hausrecht be-
säße. Nachdem der Vermie-
ter das Grundstück wieder 
betreten hatte, er stattete der 

Mieter erneut, unter anderem 
auch wieder wegen Haus-
friedensbruchs Strafanzeige. 
Daraufh in behauptet der 
Vermieter das Bestehen der in 
der Eigenbedarfskündigung 
aufgeführten Gründe und 
stützt seine Kündigung auch 
auf die seiner Ansicht nach 
unberechtigten Strafanzeigen. 
Der Mieter hält seine Straf-
anzeigen für berechtigt und 
trägt hierzu vor, der Garten 
sei an ihn vermietet, der 
Vermieter habe dort nichts zu 
suchen. Das Gericht gibt dem 
Vermieter recht. Der Mieter 
hat seine vertraglichen Pfl ich-
ten schuldhaft  nicht unerheb-

lich verletzt, die Fortsetzung 
des Mietverhältnisses ist dem 
Vermieter nicht zumutbar.

Fazit: Mietvertragsparteien 
dürfen sich nicht mit unbe-
rechtigten Strafanzeigen über-
ziehen. Der Mieter nutzte den 
Garten hier möglicherweise 
aufgrund der Duldung durch 

den Voreigentümer. Ohne 
Beweis dieses Nutzungsrechts 
kann er dem Vermieter 
gegenüber kein Hausrecht 
ausüben. Seine Strafanzeigen 
waren daher unberechtigt 
und stellen vor allem durch 
deren Wiederholung einen 
zur Kündigung berechtigten 
Vertragsverstoß dar. 

Kosten für Müllmanagement. Nur ausnahmsweise umlegbar.
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Feuchtigkeitsschäden [69.2]

Fehlerhaftes Mieterverhalten reduziert 
Mietminderungsquote

Beruhen Feuchtigkeitsschäden zum einen auf Baumängeln und 
andernteils auf fehlerhaftem Nutzerverhalten, ist dieses bei der 
Berechnung der Mietminderungsquote entsprechend zu berück-
sichtigen.  
LG Berlin Urteil vom 15.6.2009 Az.: 67 S 279/08

Nebenkosten [69.1]

Rückwirkend erhöhte Grundsteuer 
auch nach Mietende umlegbar

Der Vermieter kann eine rückwirkend erhöhte Grundsteuer auch 
nach Beendigung des Mietverhältnisses umlegen, soweit die Ver-
jährung noch nicht eingetreten ist.
LG Rostock, Urteil vom 27.2.2009, Az.: 1 S 200/08

Fakten: Der Vermieter 
verlangt nach Beendigung 
des Mietverhältnisses vom 
ehemaligen Mieter eine 
Betriebskos tennachzahlung 
wegen der rückwirkend erhöh-
ten Grundsteuer. Der Mieter 
wendet Verspätung ein. Das 
Gericht gibt dem Vermieter 
recht. Die Grundsteuern waren 
als Betriebskosten hier wirk-
sam auf den Mieter umgelegt 
worden. Die Nachforderung 
ist nicht wegen Ablaufs der 
gesetzlichen Ausschlussfrist 
von zwölf Monaten nach Ende 
des Abrechnungszeitraums 
ausgeschlossen, da der Ver-
mieter die verspätete Abrech-
nung nicht zu vertreten hat. 
Es besteht keine Rechtspfl icht, 
auf eine schnellere Änderung 
des Grundsteuerbescheids 
hinzuwirken. Die verspäte-
te Festsetzung von Steuern 
und Abgaben liegt nicht im 
Einfl ussbereich des Vermie-
ters. Der Vermieter hatte die 
Nachforderung auch innerhalb 
der dreimonatigen Frist nach 
Zugang des Steuerbescheids 
geltend gemacht. Die Nachfor-
derung ist auch nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass das Miet-
verhältnis zu diesem Zeitpunkt 
bereits beendet war, da keine 

Betriebskostenpauschale ver-
einbart war, sondern Betriebs-
kostenvorauszahlungen, über 
die der Vermieter abzurechnen 
hatte. Die Nachforderung darf 
aber nicht verjährt sein. Die 
Frist dafür beträgt drei Jahre 
und beginnt mit Ablauf des 
Kalenderjahres in dem die Ab-
rechnung dem Mieter zugeht.

Fazit: Für Verzögerungen 
durch Amtsträger haft et der 
Vermieter dem Mieter gegen-
über nicht. Eine Grundsteuer-
nachforderung aufgrund eines 
Steuerbescheids, der nach 
Ablauf der Abrechnungsfrist 
zugeht, hat der Vermieter 
daher regelmäßig nicht zu ver-
treten. Unerheblich ist, ob eine 
Neufestsetzung zu erwarten 
war oder nicht. Der Vermieter 
muss die Nachforderung dem 
Mieter gegenüber allerdings 
innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang des Grundsteu-
erbescheids geltend machen. 
Soweit die Mietparteien Be-
triebskostenvorauszahlungen 
– und nicht eine Pauschale 
– vereinbart haben, kann der 
Vermieter die fristgemäße 
Nachforderung auch dann stel-
len, wenn das Mietverhältnis 
bereits beendet ist.

Fakten: Die Parteien strei-
ten über Mietminderungs- 
und Mängelbeseitigungsan-
sprüche. Der Sachverständige 
hatte festgestellt, dass Ur-
sache für eine beginnende 
Schimmelbildung auch ein 
unzureichendes Heizungs- 
und Lüft ungsverhalten ge-
wesen war. Baumängel hatte 
der Sachverständige nicht 
festgestellt. Das Gericht ent-
scheidet diff erenzierend. Der 
Mieter kann vom Vermieter 
hier nicht die Beseitigung der 
Unterschreitung der gemäß 
DIN 4108-2 zur Vermeidung 
von Schimmelpilzbildung 
erforderlichen Mindesttem-
peraturwerte im Bereich des 
Fußbodens der Wohnung 
verlangen. Ein Mietmangel 
liegt vor, wenn die soge-
nannte Ist-Beschaff enheit in 
negativer Weise von der Soll-
Beschaff enheit abweicht und 
die Tauglichkeit der Mietsa-
che hierdurch mehr als nur 
unerheblich beeinträchtigt. 
Maßgeblich sind einerseits 
objektive Kriterien als auch 
der vertraglich vereinbarte 
Zustand, der nach der Ver-
kehrsanschauung zu bestim-
men ist. Danach entspricht 
die streitgegenständliche 
Wohnung dem vertragsge-
mäßen Zustand. Die Einhal-
tung der DIN 4108-2 ist hier 
nicht ausdrücklich vereinbart 
worden. Daher kann der 
Mieter hier nach der allge-
meinen Verkehrsanschauung 
„nur“ erwarten, dass seine 
Wohnung einen Wohn-
standard aufweist, welcher 
der üblichen Ausstattung 
vergleichbarer Wohnungen 
entspricht. Hierbei sind 
Alter, Ausstattung und Art 
des Gebäudes zu berück-
sichtigen. Das bedeutet, dass 
ein Mieter grundsätzlich 
nur erwarten kann, dass die 
zur Zeit der Errichtung des 
Gebäudes maßgeblichen 

Vorschrift en und DIN-
Normen eingehalten wurden. 
Der Fußbodenbereich wurde 
hier nicht geändert. Es ist 
nicht vorgetragen, dass der 
Fußboden den technischen 
Standards seiner Errich-
tungszeit nicht entspräche. 
Damit liegt kein Mietmangel 
vor, ein Beseitigungsan-
spruch wird daher verneint. 
Einen Modernisierungsan-
spruch hat der Mieter nicht. 
Die vom Mieter geltend 
gemachte Minderungsquote 
ist zu reduzieren, da der 
Sachverständige Mitver-
schulden durch fehlerhaft es 
Lüft ungsverhalten festge -
stellt hat. 

Fazit: Grundsätzlich kön-
nen Feuchtigkeitsschäden 
und Schimmelpilzbildungen 
innerhalb der Wohnung 
Mängel darstellen, weil sie 
neben der optischen Beein-
trächtigung auch gesundheit-
liche Risiken mit sich brin-
gen. Bei Mängeln, die ihre 
Ursache in Baumängeln oder 
im Verantwortungsbereich 
des Mieters haben können, 
wird zum Teil vertreten, dass 
bei Feuchtigkeitsschäden 
zunächst der Vermieter 
darlegen und beweisen muss, 
dass die Schadensursache 
nicht in seinem Verantwor-
tungsbereich liegt. Erst wenn 
feststeht, dass Baumängel 
auszuschließen sind, muss 
der Mieter den Beweis 
führen, dass die Feuchtig-
keitsschäden nicht im Wir-
kungsbereich des Vermieters 
liegen. Das Gericht folgt hier 
aber der anderen Auff assung, 
nach welcher eine Haft ung 
des Vermieters auch dann 
entfällt, wenn bewiesen ist, 
dass Ursache für den Schim-
melbefall ganz oder überwie-
gend ein nicht ausreichendes 
Beheizen durch den Mieter 
gewesen war. 
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Energieeffi zienz in Gebäuden – 
Jahrbuch Deutschland 2009

Das Jahrbuch gibt einen 
umfassenden Überblick 
über den Stand poli-
tischer, wirtschaftlicher 
und technischer Ent-
wicklungen auf dem 
Gebiet, hilft die rich-
tigen Förderprogramme 
auszuwählen und die passende Energieeffi -
zienztechnik zum Einsatz zu bringen. 
Jürgen Pöschk (Hrsg.), VME Verlag, 320 S., 

ISBN 978-3-936062-05-2, 29,50 Euro 

Mietminderungstabelle

Automatisch tritt die 
Mietminderung ein, 
sobald und solange die 
Gebrauchstauglichkeit 
der Mietsache durch ei-
nen Mangel aufgehoben 
oder herabgesetzt ist. 
Diese Entscheidungs-
sammlung in Tabellenform hilft bei der Prü-
fung der Rechtslage und bei der Berechnung 
der richtigen Minderungsquote.
Cathrin Börstinghaus, C. H. Beck, 1. Aufl . 2009, 

363 S., ISBN 978-3-406-57565-5, 38 Euro

Focussing on Real Estate 2

Das Lehrwerk stellt die 
Gestaltung kommuni-
kativer Kompetenz in 
internationaler wer-
denden berufl ichen 
Handlungssituationen
in den Mittelpunkt. 
Aufbau, Inhalt und me-
thodischer Ansatz des Buches, das sich in 
der Fort- und Weiterbildung der gesamten 
Branche nutzen lässt, sind durchgehend an 
wesentlichen Problemstellungen orientiert. 
In vier Kapiteln werden zentrale Manage-
mentaufgaben der Immobilienwirtschaft 
behandelt. 
Annegret Buch/Lieselotte Steveling, Hammo-

nia Verlag, 1. Aufl . 2009, 360 S., ISBN 978-3-

87292-280-9, 67,80 Euro

„  Man glaubt seinen Augen nicht zu 
trauen: Ausgerechnet der Münchner 
Professor Hans-Werner Sinn, der uns 
seit vielen Jahren als Hohepriester der 
Marktliberalisierung begleitet, mutiert 
nun zum sprachgewaltigen Kritiker 
des von ihm einst so vehement ver-
teidigten Systems.“ 

Kasino Kapitalismus
Fachbuch von Hans-Werner Sinn

Dr. Torsten Teichert 
ist Vorstandsvorsitzender der 
Hamburger Lloyd Fonds AG

Mein Klassiker 

Als gewaltiges Zerstörungswerk, das in 
dieser Form keine geschichtlichen Paral-
lelen aufweist, beschreibt Hans-Werner 
Sinn in seinem neuesten Buch „Kasino 
Kapitalismus: Wie es zur Finanzkrise 
kam, und was jetzt zu tun ist“ die Aus-
wirkungen der geplatzten amerika-
nischen Immobilienblase. Man glaubt 
seinen Augen nicht zu trauen: Ausge-
rechnet der Professor aus München, der 
uns seit  vielen Jahren als Hohepriester 

der Marktliberalisierung begleitet, mu-
tiert nun zum sprachgewaltigen Kritiker 
des von ihm einst so vehement verteidig-
ten Systems. Laut Sinn habe im Oktober 
2008 nur knapp eine Kernschmelze des 
Weltfi nanzsystems vermieden werden 
können, die Zahlungsfähigkeit etlicher 
Staaten sei mittlerweile gefährdet und – 
entgegen der von hoff nunggetragenen 
Vermutung anderer Wirtschaft sforscher 
– die Welt stehe im Jahr 2009 nicht am 
Ende, sondern vielmehr am Beginn der 
heißen Phase der Finanzkrise.

Um ehrlich zu sein: Ich habe immer 
lieber Bofi nger, Stieglitz oder Krugmann 

statt Sinn gelesen. Doch der Titel reizte 
mich. Noch vor zwölf Monaten hätte 
Sinn den Begriff  des „Kasino Kapita-
lismus“ vermutlich als Lafontaine‘sche 
Demagogie bezeichnet. Nun benutzt er 
selbst dieses Wort. Sehr zu Recht, wie 
er nun nachträglich uns, aber wohl auch 
sich selbst beweist. 

Etwas skeptisch wird der Leser, wenn 
Sinn nun doch wieder der Politik wegen 
ihres angeblich „naiven Glaubens an die 

Selbstregulierung der 
Märkte“ die Schuld 
zuweist. War es nicht 
Sinn selbst, der die-
sem naiven Glauben 
wissenschaft l ichen 
An strich gegeben 
hatte und der Libera-
lisierung aller Märkte  
wortreich den damals 

goldenen, jetzt verbrannten Boden be-
reitete? 

Sinns Analyse ist lesbar, ja fast popu-
lärwissenschaft lich. Vor allem ist es auch 
das Dokument der geistig-moralischen 
Wende eines nach wie vor sehr promi-
nenten Wirtschaft swissenschaft lers in 
Deutschland – hin zu, wie ich meine, 
mehr Sinn und richtigen Erkenntnissen. 
Schau‘n wir mal, ob der Kurs beibehalten 
wird.
Hans-Werner Sinn: Kasino-Kapitalismus: Wie 

es zur Finanzkrise kam, und was jetzt zu tun 

ist, Econ Verlag 2009, 272 Seiten, 22,90 Euro, 

ISBN 3430200849
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Immobilien- und 
Bauschadensbewertung II

Handbuch der 
Mietnebenkosten

Das Werk gibt einen 
umfassenden Über-
blick über alle Fragen, 
die mit den Nebenkos-
ten zusammenhängen 
bei Mietverhältnissen 
über Wohn- und Ge-
werberaum. Es werden 
die Grundlagen wie Mietnebenkostenver-
einbarung, Abrechnungsmaßstäbe und Ab-
rechnung dargestellt. Die einzelnen Neben-
kosten, von Abwasser bis Zentralheizung, 
werden mit einer Fülle von Rechtsprechung 
detailliert behandelt. Bezüge zum allgemei-
nen Mietrecht runden die Darstellung ab. Die 
Auswirkungen der neuen Rechtsprechung 
und andere Rechtsentwicklungen werden 
dargestellt. Auch die Änderungen der Heiz-
kostenverordnung sind berücksichtigt. Durch 
die Bezugnahme des WEG auf die mietrecht-
lichen Betriebskosten hat das Buch verstärk-
te Bedeutung auch für das Wohnungsei-
gentum. Diesem Umstand wurde in der 
Neuaufl age ebenfalls Rechnung getragen.
Dr. Michael J. Schmid, Wolters Kluwer/Luch-

terhand, 11. Aufl . 2009, 530 S., 978-3-472-

07508-0, 54 Euro

Die Beiträge in diesem 
Sammelband behan-
deln aktuelle Entwick-
lungen im Sachver-
ständigenbereich und 
setzen sich mit der 
Finanzkrise in der Im-
mobilienwirtschaft und 
den Problemen, die sich daraus für den 
Sachverständigen ergeben, auseinander. 
Die thematischen Schwerpunkte aus dem 
Bereich der Immobilienbewertung beinhal-
ten eine Betrachtung von Logistikimmobi-
lien und deren rechtlichen Veränderungen 
für den Sachverständigen, die Ausfüh-
rungen zur Novellierung der WertV 2008 
sowie eine kritische Auseinandersetzung 
mit der Schätzung des Immobilienwerts, 
der Kernaufgabe des Wertgutachters. Das 
Buch liefert mit den benannten Themen 
Anregungen und Hilfestellung für die täg-
liche Arbeit des Sachverständigen und ini-
tiiert entsprechende Diskussionen in Sach-
verständigenkreisen.
Günter Hertel (Hrsg.), Expert Verlag, 2. Aufl . 

2009, 261 S., ISBN 978-3-8169-2948-2, 

46 Euro

Baumängel und Bauschäden erken-
nen und erfolgreich reklamieren

Aus unserem Haus

Der Ratgeber infor-
miert über alle Arten 
von Bauschäden und 
Baumängeln und spart 
auch die Kapitel Schim-
mel, Schallschutz und 
Haustechnik nicht aus. 
Er bietet dem tech-
nisch nicht versierten Laien die Möglich-
keit, Mängel frühzeitig zu erkennen und 
entsprechend entgegenzuwirken, zeigt den 
Auftraggebern bei Baumängeln ein rechts-
sicheres Vorgehen und hilft ihnen, ihre An-
sprüche durchzusetzen. Anhand zahlreicher 
Schadensbilder und Erläuterungen zu deren 
Ursachen ist der Leser in der Lage, rechtzei-
tig rechtliche Maßnahmen zur Reklamation 
einzuleiten. Die aktuelle Aufl age berücksich-
tigt die neue Energieeinsparverordnung und 
das Forderungssicherungsgesetz sowie ak-
tuelle Urteile des Bundesgerichtshofs. Neu 
sind 22 häufi g vorkommende Bauschadens-
fälle mit konkreten Sanierungsvorschlägen 
vom Experten.
Helmut Aschenbrenner, Georg Hopfensperger, 

Rudolf Haufe Verlag, 3. Aufl . 2009, 568 S., 

ISBN 978-3-448-09764-1, 34,80 Euro
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Termine …

... von Altenpfl egeeinrichtungen bis Wohnungseigentumsrecht

Veranstaltungstitel Termin / Ort Preis zzgl. MwSt. Veranstalter / Kontakt

Messe, Kongresse und Konferenzen

18. Sprengnetter Jahreskongress 
„Immobilienbewertung“

14.–16.1.2010 
Fulda

539 Euro Sprengnetter-Akademie, Telefon 02642/9796-75/-76, 
www.sprengnetter.de

CIMMIT 2010 – 20. Kongress der Immobilien-
wirtschaft: Rückblick, Prognosen, Diskussio-
nen zu Beginn des Immobilienjahres 2010

26.–27.1.2010 
Frankfurt am Main

2.299 Euro IIR Deutschland/Informa Deutschland SE, 
Telefon 0211/9686-3528, 
www.cimmit.de

8. Mitteldeutscher Immobilienkongress 
2010

27.1.2010 
Leipzig

250 Euro IVD, BFW, VSWG, W&R Media KG, 
Telefon 0341/2119111, 
www.mik2010.de

Quo Vadis 2010 – Jahresauftaktkongress für 
die Immobilien-, Bau- und Finanzwirtschaft: 
Drehscheibe für Trends, Informationen und 
Kontakte

1.–3.2.2010 
Berlin

2.550 Euro Heuer Dialog GmbH, 
Telefon 0211/469050, 
www.heuer-dialog.de

KOMCOM Nord 2010 9.–10.2.2010 
Hannover

15 Euro KOMCOM Messe GmbH, 
Telefon 0681/95427-0, www.komcom.de

Immobilien-Symposium Hamburg 2010 9.–10.2.2010 
Hamburg

1.895 Euro Management Circle, Telefon 06196/4722-700, 
www.managementcircle.de/02-7390

WOWEX – Fachmesse und Kongress 
für die Wohnungswirtschaft

10.–12.6.2010 
Köln

Preise zur Zeit 
noch nicht 
verfügbar

Köln Messe, 
Telefon 0221/821-2814, 
www.wowex.de

Seminare und Schulungen

Praxisseminar 
Immobilienverwaltung 2010

16.12.2009 
Nürnberg

399 Euro Sykosch Software AG, Telefon 0800/7956724, 
www.sykosch.de

Die neue Energieeinsparverordnung 
(EnEV) 2009

7.1.2010
Kaiserslautern

195 Euro TAS Technische Akademie Südwest e.V., Telefon 
0631/37 24-720, www.tas-kl.de

Altenpfl egeeinrichtungen – Um- und Aus-
bau, Neubau und Sanierung unter 
energetischen Gesichtspunkten

18.1.2010 
Dortmund

270 Euro vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwick-
lung e.V. (NRW), Telefon 0228/72599-41, 
www.vhw.de

Quartiere entwickeln! Vom Stadtteil 
mit besonderem Entwicklungsbedarf 
zum funktionierenden Stadtquartier

20.01.2010 
Flörsheim

295 Euro vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung e.V. (Hessen), Telefon 06132/71496-1, 
www.vhw.de

Tagung und Grundlagenseminar: 
Mietrecht 2010 – das Update für 
Wohnungsunternehmen

20.1.2010 
Bochum

480 Euro EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft,  Telefon 0234/9447-500, 
www.e-b-z.de

Beschlussmehrheiten im 
Wohnungseigentumsrecht

20.1.2010 
Hannover

180 Euro bethgeundpartner Immobilienanwälte, 
Telefon 0511/360860, 
www.bethgeundpartner.de

Gewerbliches Mietrecht 2010 für 
Immobilienprofi s

22.1.2010 
Düsseldorf

490 Euro Haufe Akademie GmbH, Telefon 0761/4708811, 
www.haufe-akademie.de

Sanieren und Modernisieren von 
Bauwerken 

26.-27.1.2010 
Altdorf 
bei Nürnberg

980 Euro TAW Technische Akademie Wuppertal e.V., 
Telefon 09187/931-210, 
www.taw.de

Sparen durch Immobilienzertifi zierung?! 
Greenbuilding-Zertifi kate kritisch hinterfragt

28.1.2010 
Stuttgart

450 Euro Institut für Baubetriebslehre der Universität Stuttgart, 
Telefon 0711/685-66145, www.ibl.uni-stuttgart.de

Berliner Immobilienrunde: 
Leerstands reduktion und Vermietung 
in schwierigen Wohnungsbeständen

28.1.2010 
Berlin

860 Euro Berliner Immobilienrunde c/o TVS Berlin, 
Telefon 030/63223883, 
www.tvs-berlin.de

Betriebskosten bei Wohnraum 2010 
für Praktiker

1.2.2010 
Frankfurt am Main

490 Euro Haufe Akademie GmbH, 
Telefon 0761/4708811, 
www.haufe-akademie.de
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Unternehmensindex Vorschau auf...

73

A 
Aberdeen Immobilien Kapital-
anlagegesellschaft mbH . . 10, 30, 31
Advanced Building Technologies 
Drees & Sommer . . . . . . . . . . . . . 58
Aengevelt Immobilien GmbH . . . . 26
AIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Airrail Center Frankfurt 
Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs KG . . . . . . . . . . . . . . 14
Allianz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Arvato Infoscore . . . . . . . . . . . . . . 35

B 
Bayerische Vereinsbank . . . . . . . . 53
BIAG Bayerischen Immobilien AG 27
Breitner & Lotz . . . . . . . . . . . . . . . 53
Bürgel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bulwien GmbH . . . . . . . . . . . . . . . 52

C 
Catella Property Group . . . . . . . . . 22
Clemens Kleine  . . . . . . . . . . . . . . 47
Cofely Deutschland GmbH  . . . . . . 60
Commerz Real . . . . . . . . . . . . 30, 31
Commerzbank . . . . . . . . . 30, 31, 32
Creditreform . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

D 
Dalkia GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . 60
DEGI . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 30, 31
Deka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Deka Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Deka Immobilien GmbH . . . . . . . . 25
DEKRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Deutsche Bank . . . . . . . . . . . . . . . 32
Deutsche Immobilien Chanchen 
AG (DIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DGC Consulting . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dresdner Bank . . . . . . . . . 30, 31, 32
DTZ Tie Leung GmbH  . . . . . . . . 22 ff.
DWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

E 
E.ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
E.ON Mitte Wärme GmbH . . . . . . . 60

F 
Feri Euro Rating . . . . . . . . . . . . 9, 15
Freshfi elds Bruckhaus Deringer . . 14

G 
Gasag Wärme-Service GmbH  . . . 60
Gegenbauer . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
GEWOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
GSW Immobilien GmbH . . . . . 46, 47

H 
Hamburger Lloyd Fonds AG . . . . . 70
Hanzevast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HOCHTIEF Energy Management . . . 60
Hochtief Projektentwicklung 
GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 25, 27
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Titelthema

Die Agenda 2010 für Verwalter 
Wie besetzen Property Manager die wichtigsten Th e-
menfelder? Energieeinkauf, Betriebskostenabrechnung 
und Soft ware-Einsatz verlangen vielfältige Kompe-
tenzen. Neue Gerichtsurteile beeinfl ussen das Alltagsge-
schäft . Außerdem: Ewig Stress mit dem Hausmeister? 

Entwicklung & Vermarktung

Die Immobilie auf Zeit muss her
Wohlstandseff ekte werden oft  verschenkt. Immobili-
enbesitz hemmt oft  volkswirtschaft lich vorteilhaft e Ar-
beitsplatzwechsel. Die Transaktionen von Wohnungen 
und Häusern müssen fl exibler werden. Forderungen an 
Staat und Immobilienwirtschaft .

Die Februar-Ausgabe erscheint am Donnerstag, den 5. 
Februar 2010,  Anzeigenschluss ist der 11. Januar 2010.

... März 2010
Special

MIPIM
Vom 16.–19. März 
2010 trifft   sich die 
Branche in Cannes. 
Wird es mehr als ein 
Stelldichein und se-
hen und gesehen wer-
den? Eine Sondierung 
der Lage bei den deut-
schen Messeteilneh-
mern. Was erwarten sie vom kontinentalen Gewerbei-
mmobilienmarkt? Wie verhalten sich die Kommunen? 
Inklusive Th emenvorschau.   

Die Märzausgabe erscheint am Freitag, den 5. März 
2010,  Anzeigenschluss ist der 8. Februar 2010.

Modernisierung der Heizungsanlage – ein Dauerbrenner  

... Februar 2010
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Diesem Heft liegen folgende Beilagen bei: Kalender 2010, Management Circle/FOCUS, WRS Immobilien Offi ce.
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Dr. Roland Fleck wurde 
in Nürnberg geboren und 
arbeitet dort inzwischen als 
berufsmäßiger Stadtrat und 
Wirtschaftsreferent der Stadt-
verwaltung.

Udo Bausch ist in der Ge-
schäftsleitung der Wirtschafts-
förderung Frankfurt GmbH 
verantwortlich für die Bereiche 
Immobilienwirtschaft, Standort-
management und Handel.

Dr. Klaus Vogt ist promovierter 
Ökonom und leitet seit dem 
Jahr 2005 die Wirtschaftsför-
derung der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt 
Stuttgart.

74   Finale 

Mit welchen drei Eigenschaften 
würden Ihre Mitarbeiter Sie 
charakterisieren?

Fleck: Entschlossen und zielstrebig, 
manchmal zu anspruchsvoll und nervig.
Bausch: Visionär, zielstrebig und team-
orientiert.
Vogt: Dynamisch, fair, fl eißig! Ich hoff e, 
dass das auch so ist, wenn ich nicht dabei 
bin. 

Mit wem aus der Immobilien-
branche würden Sie gerne zum 
Abendessen gehen und warum?

Fleck: Mit Giovanni Antonio Medrano, 
dem Architekten des Teatro di San Carlo 
in Neapel. Aber aus der dazu notwen-
digen Zeitreise ins 18. Jahrhundert zur 
Architektur für Musik wird wohl nichts. 
Bausch: Mit Bundesbauminister Peter 
Ramsauer, um mit ihm über seine Vision 
zur „Zukunft  der Immobilienbranche“ 
zu sprechen.
Vogt: Mit dem fl orentinischen Archi-

Ihr Wunsch an die Kollegen des 
Berufsstands?

Fleck: Mehr Einsicht, dass unsere Haupt-
wettbewerber nicht in der Region oder 
im eigenen Land, sondern andernorts zu 
Hause sind.
Bausch: Zurück zur Immobilie. Als Wirt-
schaft sförderer muss ich die Nutzer wie-
der in den Mittelpunkt stellen.
Vogt: Dass Sie sich nicht unter Wert ver-
kaufen! Wirtschaft sförderer leisten einen 
wichtigen Beitrag beim Zustandekommen 
großer Immobilieninvestitionen. |

Geheimnisse
Wer kennt sie schon, die Vertreter der zersplitterten Immobilienwirtschaft? Wer weiß, 
welche Wünsche sie hegen, wen sie gerne träfen. Heute fragen wir ...

… drei Wirtschaftsförderer

Ihr Statement zu folgender Stereotype: „Immobilienunternehmen 
sind bestenfalls die Stiefkinder eines Wirtschaftsförderers.“ 

Fleck: Bei mir in Nürnberg gibt es keine Stiefkinder. Immobilienunternehmen ge-
hören zu den strategischen Zielgruppen der städtischen Wirtschaftsförderung.
Bausch: Die Wirtschaftsförderung Frankfurt hat schon im Jahr 1995 ein stabiles 
Netzwerk von Immobilienexperten geknüpft. 
Vogt: Ich bin mir sicher, Stuttgarter Immobilienunternehmen sagen das nicht! Die 
Wirtschaftsförderung ist hier ein wichtiger Partner der Immobilienwirtschaft.

?
tekten David Fisher, weil mich die Idee 
des rotierenden Gebäudes sehr interes-
siert.

Wo kann man Sie in der Mittags-
pause antreffen?

Fleck: Meist im Auto oder am Schreib-
tisch – hin und wieder in unserer Fuß-
gängerzone an einem Bratwurst-Stand 
mit „3 im Weggla“.
Bausch: Im Bankenviertel.
Vogt: Im Büro oder in einem der kleinen 
Bistros rund um das Rathaus.



featuring

Building a lasting world*

 Finden Sie die richtigen Partner für die Finanzierung Ihrer Projekte,

Entwickeln Sie Strategien und bauen Sie Geschäftsbeziehungen auf,
um das konstante Wachstum Ihres Unternehmens sicherzustellen.

In schwierigen Zeiten braucht man solide Partner und langfristige Lösungen, um sich auf die 
Zukunft vorzubereiten.
Melden Sie sich jetzt an und:

Knüpfen Sie Kontakte mit den wichtigsten 
Unternehmen, die in der Branche aktiv sind,

Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über die 
Marktsituation,

*Die Welt nachhaltig bauen

Polen im Rampenlicht auf der MIPIM 2010!
MIPIM 2010 wird Polen in den Vordergrund stellen, einen Markt, der trotz der Krise stark geblieben ist.

Als Ehrengastland wird Polen auf der MIPIM-Website, in Publikationen und Mitteilungen besonders 
hervorgehoben. Eine Reihe von themenbezogenen Konferenzen und Veranstaltungen wird die polnischen Aussteller 

bekannter machen und einem internationalen Publikum gegenüber für das Marktpotential des Landes werben.

16.-19. März 2010 - Frankreich, Cannes, Palais des Festivals

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:
Paris (Hauptsitz) tel: +33 (0)1 41 90 45 20
London tel: +44 (0) 20 7528 0086
New York tel: +1 (212) 284 5141

www.mipim.com
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Aareal
Als einer der führenden internationalen Immobilien-
spezialisten sind wir auf drei Kontinenten tätig. Wir be-
gleiten Immobilienfinanzierungen in mehr als 25 Ländern.

Darüber hinaus bieten wir umfassende Leistungen für
die institutionelle Wohnungswirtschaft, die auch die
Entwicklung und das Angebot von IT-Dienstleistungen
beinhalten.

Die Märkte ändern 
sich. Umso wichtiger 
ist Verlässlichkeit.

www.

aareal-bank.

com
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